
182 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

2. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXXXXXXX, mit dem das Bundes~ V er­
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 ge­
ändert wird (Bundes:-Verfassungsgesetzno-

velle 1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

gebäude betreffen, nicht inbegriffen sind; Denk­
malschutz; Angelegenheiten des Kultus; Volks­
zählungswesen sowie - unter Wahrung des 
Rechtes der Länder, im eigenen Land jegliche 
Statistik zu betre~ben - sonstige Statistik, soweit 
sie nicht nur den Interessen eines 'einzelnen Lan­
des dient; Stihungs- und Fondswesen, soweit es 
sich um Stiftungen und Fonds handelt, die nach 

Artikel I ihren Zwecken über ,den Interessenbereich eines 
Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung· Landes hinausgehen und nicht schon bisher von 

von 1929 wir,d wie folgt .geändert: ,den Ländern autonom verwaltet wurden;" 

1. Art. 7 .kbs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Den öffentlichen Bediensteten, einschließ­
lich der Angehörigen des Bundesheeres, ist die 
ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen 
Rechte gewahrleistet." 

2. Art. 10 Abs. 1 Z. 9 hat zu lauten: 

,,9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen 
und der Luftfahrt sowie ·der Schiffahrt, soweit 
diese nicht unter Artikel 11 fällt; Kraftfahr­
wesen; Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeu­
tung für den Durchzugsverkehr: ·durch Bundes­
gesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge 
außer der Straßenpolizei; Strom- und Schiffahl"ts­
polizei, soweit sie nicht unter Artikel 11 fällt; 
Post- und Fernmeldewesen;" 

3. Art. 10 Abs. 1 Z. 11 hat zu lauten: 

,,11. Arbeit·srecht; Sozial- und V,ertragsver­
sicherungswesen; Kammern für Arbeiter und 
Angestellte, mit Ausnahme ·solcher auf land- und 
forstwittschaftlichem Gebiet;" 

4. Att. 10 .AJbs. 1 Z. 13 hat zu lauten: 

,,13. wissenschaftlicher und fach technischer 
Archiv- und Bibliotheksdienst; Angelegenheiten 
der künstlerischen und wissenschaftlichen Samm­
lungen und Einrichtungen des Bundes; ,alle 
Angelegenheiten der Bundestheater, worin jedoch 
die Bestimmung der Baulinie und des Niveaus 
sowie ·die baubehördliche Behandlung von Her­
stellungen, ,die das äußere Ansehen der Theater-

5. Art. 10 Abs. 1 Z. 16 hat zu lauten: 

,,16. Einrichtung der Bundesbehörden und 
sonstigen Bundesämter; Dienstrecht und Per­
sonalvertretung.srecht .der Bundesbediensteten;" 

6. Der erste Satz des Art. 10 Albs. 2 hat zu 
lauten: 

"In Bundesgesetzen über das b~uerliche An­
erbenrecht sowie in den nach A:bs:l!tz 1 Z. 10 
er,gehenden Bundesgesetzen kann die Landes­
gesetzgebung ermächtigt werden, zu genau zu 
bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Aus­
führungsbestimmungen zu erlassen." 

7. Dem Art. 10 wird . folgender A:bs. 3 ange­
füg,t: 

,,(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durch­
führungsmaßna!hmen im Sinne des Artikels 16 
erforderlich machen oder die den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder in anderer Weise 
berühren, abschließt, hat er den Ländern 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben." 

8. Im Art. 11 Abs. 1 wind in der Z. 4 der 
Punkt nachdem W 01"t "Straßenpolizei" durch 
einen Strichpunkt ers,etzt un/d als Z. 5 folgende 
Bestimmung angefügt: 

,,5. Binnenschiffahrt hinsichtlich der Schiff­
fahrtskonzessionen, Schiffi'!prtsanlagen und 
Zwangsrechte an solchen Anlagen, 'soweit sie sich 
nicht auf die Donau, den Bodensee, den Neu­
siedlersee und auf Grenz·strecken sonstiger Grenz-
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2 182 der Beilagen 

gewässer bezieht; Strom- und. Schiffahrtspolizei 
auf Binnengewässern mit A~snahme der Donau, 
des Bodensees, des Neusiedlers'ees und der Grenz­
strecken 'Sonstiger Grenzgewässer." 

9. Art. 11 Atbs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung ein­
heitlicher Vorschrif.ten als vorhanden erachtet 
wird, wel1den ,das Verwal~ungsverfahren, die all­
gemeinen Bestimmungen des Verwaltungsstraf­
rechtes, ,das Verwaltungsstrafveclahren und die 
Verwaltungsvollstreckung auch in den Angelegen­
heiten, in ,denen ,die Gesetzgebung den Ländern 
zusteht, insbesondere auch in ,den Angelegen­
heitendes Arbgabenwesens, durch Bundesgesetz 
geregelt; abweichende Regelungen können in den 
die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden 
Bundes- oder Landesgesetzen nur dann getroffen 
werden, wenn sie Zur Regelung des Gegenstandes 
erforderlich sind." 

10. Im Art. 11 Abs. 3 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

"Die Art der Kundmachung von Durchführungs­
verordnungen, zu deren Erlassung die Länder 
in ,den Angelegenheiten ,des A'bsatzes 1 Z. 4 und 5 
bundesgesetzlich ermächtigt werden, kann durch 
Bundesgesetz geregelt werden." 

11. a) Art. 12 Ahs.1 'hat zu lauten: 

,,(l) Bundessache ist die Gesetzgebung über ,die 
Grundsätz:e, Landessache ,die Erlassung von Aus­
führungsgesetzen . <und die Vollziehung in fol­
genden Angelegenheiten: 

1. Armenwesen; Bevölkerungspolitik,soweit 
sie nicht unter Artikel 10 fällt; Volkspflege­
stätten, Mutterschafts-, Säuglings- und Jugend­
fürsorg.e; Heil- und Pflege anstalten, Kurorte­
wesen und natürliche Heilvorkommen; 

2. öffentliche Einrichtungen zur außergericht­
lichen Vermittlung von Streitigkeiten; 

3. Bodenreform, inslbesondere agrarische 
Operationen und Wiederlbesiedelung; 

4. Schutz der Pflanzen gegen Kran'kheiten und 
Schädlinge; 

5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter 
Artikel 10 fällt." 

b) Im Art. 12 Atbs. 2 hat der Klammerausdruck 
,,(Absatz 1, Z. 5)" zu entfallen. 

12. Der ·erste S,atz des Art. 14 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Bundessache ist die Gesetzg~bung, Landessache 
die Vollziehung in ,den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes 
der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen, soweit 
im Absatz 4 lit. a nicht anderes bestimmt ist." 

13. Art. 14 Abs. 5 lit. c hat zu Jauten: 

"c) Dienstrecht undPersonalvertretungsrecht 
d~r Lehrer, Erzieher und' Kindergärtne­
rinnen für d:ie in lit. a und b genannten 
öffentlichen Einrichtungen." 

14. Art. 14 Ahs. 9 hat zu lauten: 

,,(9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes der 
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen gelten 
für die Verteilung der Zuständigkeiten zur 
Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich der 
Dienstverhältnisse zum Bund, zu den Ländern, 
Zu den Gemeinden. und zu den Gemeinde­
verbänden, soweit in den vorhergehenden Ab­
sätzen nicht anderes bestimmt ist, ,die ,diesbezüg­
lichen allgemeinen Regelungen der Artikel 10 
und 21. Gleiches gilt für das Personalvertretungs­
recht der Lehrer, Erzieher und Kinder­
gärtnerinnen. " 

15. Art. 15 hat zu lauten: 

"Artikel 15. (1) Soweit eine Angelegenheit 
nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung 
der Ges'etzgebung oder auch der Vollziehung des 
Bundes übertragen ist, verlbleibt sie im selb­
ständigen Wil'kungsbereich der Länder. 

(2) In ,den Angelegenheiten de~ örtlichen 
Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicher­
heitspolizei, der im ausschließlichen oder über­
wiegenden Interesse der in der Gemeinde ver­
körperten örtlichen Gemeinschaft gelegen -und 
geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb 
ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu wer,den, wie 
die Wahrung des öffentlichen Anstandes und die 
Abwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen 
störenden Lärmes; steht dem Bund die Befugnis 
zu,die Führung ,dieser Angelegenheiten durch die 
Gemeinde ru beaufsichtigen und wahrgenom­
mene Mängel durch Weisungen an den Landes­
hauptmann (Artikel 103) abzustellen. Zu diesem 
Zweck können auch Inspektionsorgane des Bun­
des in die Gemeinde entsendet werden; hievon 
ist in jedem einzelnen Fall der Landeshauptmann 
zu verständigen. 

(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in 
den Angelegenheiten ,des Theater- und Kino­
wesens sowie der öffentlichen Schaustellungen, 
Darbietungen und Belustigungen halben für ,den 
önlichen Wirkungs'bereich von Bundespolizei­
behörden ,diesen Behörden wenigstens die über­
wachung der Veranstaltungen, soweit sie sich 
nicht auf hetrioebstechnische, bau- und feuer­
polizeiliche Rücksichten erstreckt, und die Mit­
wirkung in erster Instanz Ibei Verleihung von 
Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorge­
sehen werden, zu ühertragen. 

(4) Inwieweit Bundespolizeihehöl'den in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich auf dem Gebiete der 
Straßenpolizei :mit Ausnahme der örtlichen 
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Straßenpolizei (Artikel 118 Absatz 3 Z. 4) und 
auf dem Gebiete ,der Strom"" und Schiffa:hrts­
polizei auf Binnengewässern mit Ausnahme der 
Donau, des BodenseeS, ,des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die 
Vollziehung ühertragen wird, wil'd durch über­
eimtimmende Gesetze des Bundes und des 
betreffenden Landes geregelt. 

(9) Die Länder sind im Bereich ihrer Gesetz­
gebung befugt, ,die zur Regelung des Gegen­
'srandes erforderlichen ßestimmungen auch auf 
dem Gebiet des Straf- und Ziv,ilrechtes zu treffen. 

(10) Landesgesetze, durch die ,die bestehende 
Organisation der Behörden ,der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert 
oder neu geregelt wird, ·dürfen nur mit Zustim­
mung- der Bundesregierung kundgemacht 
werden." 

(5) Soweit Akte ,der Vollziehung in Ba~achen 
bundeseigene Gebäude betreffen, die öffentlichen 
Zwecken, wie ,der Un!)er:bringung von Behöl'den 
und Ämtern des Bundes oder von öffentlichen .16. Nach Art. 15 ist folgender Art. 15 a ein-
Anstalten darunter auch Schulen und zufügen: 
Spitälern - oder ,der kasernenmäßigen Unter- "Artikel 15 a. (1) Bund und Länder können 
bringung von Heeresangehörigen oder sonstigen untereinander Vereinbarungen über Angelegen­
Bundesbediensteten dienen, fallen diese Akte der heiten ihres jeweiLigen Wirkungslber,eiches schlie­
Vollziehung in die mittelhare Bundesverwaltung; ßen. Der Ahschluß solcher Vereinbarungen 
der Instanzenzug geht bis zum zuständigen namens 'des Bundes ablieg,t je nach dem Gegen­
~undesmini&ter. Die Bestimmung ,der Baulinie stand der Bundesregierung oder den Bundes­
und des Niveaus fällt jedoch auch in diesen ministern. Vereinbarungen,die auch ,d~e Organe 
Fällen rin ,die Vollziehungdes Landes. . der Bundesgesetzgebung binden sollen, dürfen 

(6) Soweit dem Bund bloß ,die Gesetzgebung nur von der Bundesregierung mit Genehmigung 
über die Grundsätze vorbehalt'en ist, O'bliegt des Nationalrates abgeschlossen wer,den, wobei 
innerhatb des bundes gesetzlich festgelegten Rah- Artikel 50 Absatz 3 auf solche Beschlüsse des 
mens die nähere Ausführ,ung der Landesgesetz- Nationalrates sinngemäß anzuwenden ist; sie sind 
gebung. Das Bundesgesetz kann für die Erlassung im ,BundesgesetzJblatt kundzumachen. 
der Ausführungsgesetze eine Fl'ist bestimmen, (2) Vereinbarungen der Länder untereinander 
die ohne Zustimmung des Bundesrates nicht können nur uber Angelegenheiten ~hres selb­
kürzer als sechs Monate und nicht länger als. ein ständigen Wirkungsbereiches getroffen werden 
Jahr sein darf. Wird ,diese Frist von einem Land und sind der Bundesregierung unverzüglich zur 
nicht eingehalten, so geht die Zuständigkeit zur Kenntnis zu bringen. 
Erlassung des Ausführung,sgesetzes für dieses 
Land auf . den Bund über. rSdbald das Land das (3) Die Grundsätze ,des völkerrechtlichen Ver-
Ausführungsgesetz erlassen hat, tritt das Aus- tragsrechtes sind auf Vereinbarungen im Sinne 
führungsgesetides Bundes außer Kraft. Sind des Absatzes 1 anzuwenden. Das gleiche gilt 

a. uch für Vereinbarungen im Sinne ,des Absatzes 2, vom Bundesgesetzgeber keine Grundsätze aufge-
soweit nicht durchübereinstimmenld;e VerfaSISoogts­

stellt, so kann die Landesgesetzgehung solche gesetze ,der betreffenden Länder anderes 
Angeleg.enhei!)en frei regeln. Sobald der Bund· 
Grundsätze aufgestel1t hat, sind ,die landes gesetz-
lichen Bestimmungen binnen der bundesgesetzl~ch 
zu bestimmenden Frist dem Grundsatzgesetz 
anzupassen. 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung eines Landes 
in den Angelegenheiten der Artikel 11, 12 und 14 
Absätze 2 und 3 für mehrere Länder wirksam 
werden soll, so haben die beteiligten Länder 
zunächst einvernehmlich vorzugehen. Wird ein 
einvernehmlicher Besche~d nicht innerhalb von 
sechs Monaten seit ,dem Anfall der Rechtssache 
erlassen, geht die Zuständigkeit zu einem solchen 
Akt auf Antrag eines Landes oder einer an der 
Sache beteiligten Partei an ,den zuständigen 
Bundesminister über. Das Nähere können die 
nach den Artikeln 11, 12 und 14 Absätze 2 
und 3 ergehenden Bundesgesetze regeln. 

(8) In den Angelegenheiten, die nach Artikel 11 
und 12 ,der Bundesgesetzgebung vorbehaken sind, 
steht dem Bund das Recht zu, ,die Einhaltung 
der von ihm erlassenen Vorschriften wahr­
zunehmen. 

bestimmt ist." 

17. Dem Art. 16 Ahs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Eine gemäß dieser Bestimmung vom Bund ge­
troffene Maßnahme, insbesondere ein solcherart 
erlassenes Gesetz oder eine ,solcherart erlassene 
Verordnung, tri!)t außer Kraft, sobald .das Land 
die erforderliche Maßna:hme getroffen hat." 

18. Art. 17 hat zu lauten: 

"Artikel 17. Durch .die Bestimmungen der 
Artikel 10 bis 15 über ,die Zuständigkeit in 
Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung 
,des Bundes und ,der Länder ab Träger von 
Privatrechten in keiner Weise herührt." 

19. Art. 21 hat zu lauten: 

"Artikel 21. (1) Den Ländern obliegt die 
Gesetzgebung un.d die Vollzie'hung in den Ange­
legenheiten des Dienstrechtes und des Personal­
vertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, 

2 
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der Gemein,den und der Gemeindeverhände, 
soweit für alle diese Angelegenheiten im 
Artikel 14 Ahsa·tz 2· und .Nbsatz 3 lit. dnicht 
anderes bestimmt ist. Die in ·den Angelegenheiten 
des Dienstrechtes erlassenen Gesetze und Ver­
or.dnungen der Länder dürfen von den das 
Dienstrecht l'egelnd·en Gesetzen und Verord­
nungen des Bundes nicht in einem Ausmaß ab­
weichen, daß der gemäß .Nbsatz 4 vorgesehene 
Wechsel des Dienstes wesentlich behindert wil'd. 

(2) In den nach Aibsa'tz 1 auf ,dem Gebiete des 
Dienstvertragsrechtes ergehenden Landesgesetzen 
dürfen nur Regelungen über die Begründung und 
Auflösung des Dienstverhältnisses sowie üher die. 
sich aus diesem ergehenden Rechte und Pflichten 
getroffen werden. Den Ländern obliegt ,die 
Gesetzgebung und Vollziehung in ·den Angelegen­
heiten des Al1beitnehmerschutzes und der Per­
sonalvertretung, soweit die Bediensteten 
(Albsatz 1) nich·t in ßetrieben ·tä~ig sind. Soweit 
nach diesem .Nbsatz nicht die Zuständigkeit der 
Länder gegeben ist, fallen ,die genannten Ange­
legenhei~en in die Zuständigkeit des Bundes. 

(3) Die DiensthO'heit gegenü1ber den Bedien­
steten des Bundes w.ird von den obersten 
Organen des Bundes, die Diensthoheit gegenüher 
den Bediensteten der Länder von ·den obersten 
Organen ,der Länder ausgeü1bt. Gegenüber den 
beim Rechnungshof Bediensteten wird die 
Dienstho:heit des Bundes vom Präsidenten des 
Rechnungshofes ausgeülbt. 

(4) Die Möglichkeit des Wechsels zwischen dem 
Dienet heim Bund, ·den Ländern, den Gemeinden 
und Gemeindevel'händenbleibt ,den öff·entlichen 
Bediensteten jederzeit gewahrt. Der Dienst­
wechsel wird. im Einvernehmen der zur Aus­
übung der Diensthoheit berufenen Stellen voll­
zogen. Durch Bundesgesetz können besondere 
Einrichtungen zur Erleichterung des Dienst­
wechsels geschaffen werden. 

(5) Amtstitel für die Organe ·des Bundes, der 
Länder,der Gemeinden und Gemeindeverlbände 
können durch' Bundesgesetz einheitlich fest­
gesetzt werden. Sie sind gesetzlich ;geschützt." 

20. Art. 23 Albs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Ein Bundesgesetz kann auch bestimmen, 
inwieweit auf dem Gebiete des Post- und Fern­
meldewesens von den in den A:bsätzen 1 bis 3 
festgelegten Grunds1itzen abweichende Sonder­
bestimmungen gel~en." 

21. Art. 30 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Ernennung der Bedien'steten der 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates steht 
,dem Präsidenten ,des Nationalrates zu. rhm 
kommen auch alle übrigen Befugnisse in Pel'sonal­
angelegenheiten der Bediensteten seiner Kanzlei 

zu; er ist insoweit oberstes Verwaltungsorgan 
und übt diese Befugnisse allein aus." 

22. Art. 54 hat zu lauten: 

'"Artikel 54. Der Nationalrat wirkt an ,der 
Festsetzung von Eisenbahntarifen, Post- und 
Fernmeldegebühren und Preisen der Monopol­
gegenstände sowie von Bezügen der in Betrieben 
,des Bundes stän,dig heschiVftigten Personen mit. 
Diese Mitwirkung wird durch Bundesverfassungs-
gesetz geregel t." . 

23. Im Art. 59 Ahs. 2 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"öff~ntliche Bedienstete, einschließlich der 
Angehör,igendes Bundesheeres, bedürfen zur 
Ausübung ,eines Mandates im Nationalrat oder 
im Bundesrat keines Urlaubes." 

24. Al't. 65 Abs. 21it. a hat zu lauten: 

"a) Die Ernennung der Bundeslbeamten, ein­
schließlich der Offiziere, und der sonstigen 
Bundesfun'ktionäre, die Verleihung von 
Amtstiteln an solche;" 

25. Art. 66 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bundespräsident kann das ihm' 
zustehende Recht ,der Ernennung von Bundes­
beamten bestimmter Kategorien den zuständigen 
Mitgliedern der Bundesregierung übertragen." , 

26. Art. 95 Abs. 5 h3!t zu lauten: 

,,(5) öffentlichen Bediensteten, einschließlich 
der Angehörigen des Bundesheer,es, ist, im Falle 
sie sich um ein Mandat in einem Landtage 
bewerben oder zu .Nbgeordneten eines Land­
tages gewählt werden, ,die für ,die Bewerbung 
um ein Landtagsmandat oder die Ausübung eines 
solchen erforderliche freie Zeit zu gewähren. Das 
Nähere bestimmen die Dienstvorschriften." 

27. Art. 97 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Voll­
ziehung die Mitwirkung von Bundesor.ganen vor­
sieht, muß hiezu die Zustimmung der Bundes­
regierung eingeholt w.erden. Die Zustimmung 
gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht 
binnen acht Wochen von dem Tage, an dem der 
Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzleramt einge­
langt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, 
daß die Mitwirkung der Bundeso~gane verwei­
gert wiI1d. Vor .Nblauf dieser Frist ,darf die 
Kundmachung des Gesetzesbeschlusses nur 
erfolgen, wenn die Bundesregierung ausdrücklich 
zugestimmt hat." . 

\ 

28. Die Arbs. 1 und 2 ·des Art. 98 haiben zu 
lauten: 

"Artikel 98. (1) Alle Gesetze~beschlüsse der 
Landtage sind unmittelbar nach der Beschluß-
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fassung des Landtages vor ihrer Kundmachung 
vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt 
bekanntzugeben. 

(2) Wegen Gefährdung von Bundesinteressen 
kann ,die Bundesregierung gegen den Gesetzes~ 
beschluß eines Landtages binnen acht Wochen 
von dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluß beim. 
Bundeskanzleramt, eingelangt ist, einen mit 
Gründen versehenen Einspruch erheben. In 
diesem Fall ·darf der Gesetzesbeschluß nur kund­
gemacht wel1den, wenn ihn der Land~ag bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte ·der 
Mitglieder wiederholt." 

29. Art. 102 .Nbs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Im Bereich der Länder üben die Voll­
ziehung ,des Bundes, soweit nicht eigene Bundes­
behörden bestehen (unmittelbare ißundesverwal­
tung), der Landeshauptmann und die ihm 'unter­
stellten Landeslbehörden aus (mittelbar,e Bundes­
verwaltung). Soweit in Angelegenheiten, ,die in 
mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden, 
Bundesbehörden, inshesondere . Bundespolizei­
behör,den, mit der Vollziehung betraut sind, 
unterstehen ·diese Bundesbehörden in den 
betreffenden Angelegenheiten dem Landeshaupt­
mann und sind an ,dessen Weisungen (Artikel 20 
Albsatz 1) gebunden; ob und inwieweit solche 
Bundesbehör,den mit Akten der Vollziehung 
betraut werden, bestimmen die Bundesgesetze; 
sie dürfen, soweit es sich nicht um die Betrauung 
mit der Vollziehung von im .Nbsatz 2 ange­
führten Angelegenheiten handelt, nur mit Zu­
stimmung der beteiligten Länder kundgemacht 
werden." 

30. Im Art. 102 Ahs. 2 halben ,die Worte 
"Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen" und 
"Bundesstraßen" zu entfallen. 

31. Iin Art. 102 Abs. 2 wer,den ,die Worte 
"Arbeiterrecht, AI1beiter- und Angestellten­
schutz" durch ,das Wort "Arlbei,tsrecht" und die 
Worte "Post-, Telegraphen- und Fernsprem­
wesen" durch die Worte "Post- und Fernmelde­
wesen" ersetzt. 

32. Art. 103 Abs. 4 ha:t zu lauten: 

,,(4) Inden Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltungendet der administrative 
Instanzenzug, sofern der Lande~hauptmaIm als 
Rechtsmi~teibehöl1de zu entscheiden hat und nicht 
durch Bundesgesetz ausnahmsweise auf Grund 
der Bedeutung der Angelegenheit :lJusdrücklich 
anderes bes-timmt ist, heim LandeSlhaupt1mann; 
steht die Entscheidung in erster Instanz dem 
Landeshauptmann zu, so geht der Instanzenzug 
inden Angelegenheiten der mittelbar,en Bundes­

verwaltung, wenn nicht Ibundesgesetzlich anderes 

bestimmt ist, bis zum zuständigen Bun,des­
minister. " 

33. Art. 107 wird aufgehoben. 

34. Art. 109 hat zu lauten: 

"Artikel 109. In. den Angelegenheiten der 
miocelbaren Bundesverwaltung ,geht der 
Instanzenzug, 'sowei~ ein solcher nicht durch 
Bundesgesetz ausgeschlossen ist, im Lande Wien 
vom Magistra't als B'ezil"ksverwaltungstbehörde 
oder, soweit in erster Instanz Bundesbehör,den 
mit der Vollziehung betraut sind (Attikel 102 
Absatz 1 zweiter Satz), von diesen an den Bürger­
mei~er als Landeshauptmann; ~m übrigen gilt 
Artikel ~03 Absatz 4." ' 

35. Ar,t. 120 'hat zu lauten: 

"Artikel120. Die Zusammenf:lJSsungvön Ort5-
gemeinden zu Gebietsgemeinden, deren Einrich­
tung nach dem Muster der Selbstverwaltung 
sowie die Festsetzung weiterer Grundsätze für 
die Organisation der allgemeinen staatlimen Ver­
walt1ung inden Ländern ist Sache der Bundes­
verfassungsgesetzgebung; die Ausführung obliegt 
der Landesgesetzgebung. ,Die Regelung der Zu­
ständigkeit in Angelegenheiten des Dienstrechtes 
und des Personalvel"tretungsrechtes der Bedien­
steten der Gebietsgemeinden ist Sache der 
Bundesverfassungsgesetzgelbung. " 

36. Im Art. 131 Abs. 1 wird in der Z. 2 nach 
dem Wort "können" der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und als Z. 3 folgende B'estim­
mung angefügt: 

,,3. in den Angelegenheiten des Artikels '15 
Absatz 5 erster Satz die zuständige Landes­
regierung gegen Besch,eide des .zuständigen 
Bundesministers. " 

37. Art. 133 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. ,die Disziplinarangelegenheiten der Bedien­
stetendes Bundes, der Länder, der Bezirke und 
der Gemeinden;" 

38. Art. 138 .Nbs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Verfassungs gerichtshof stellt weiters 
auf Antrag der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung fest, ob . ein Akt :der' Gesetz­
gebung oder Vollziehung in ,die Zuständigkeit 
des Bundes oder der Länder fällt.". 

39. Nach Art. 138 ist folgender Art. 138 a 
einzufügen: 

"Artikel 138 a. (1) Auf Antrag der Bundes­
regierung oder einer Ibeteiligten Landesregierung 
stellt der VerfassungsgerichtshQf :fest, ob eine 
Vereinbarung im Sinne des Artikels 15 a 
Absatz 1 vorliegt und ob von einem Land oder 
dem Bund die aus einer solchen Vereinbarung 
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folgenden Verpflichtungen, soweit es sich nicht. des § 5 Absatz 11it: d und edes Arbeiterkammer­
um vermögensrechtliche Ansprüche handelt, gesetzes, BGB!. Nr. 105/1954, bezeichneten 
·erfüllt worden sind. Dienstnehmer mit Ausnahme ,der inder Ver­

(2) Wenn es in einer Vereinbarung im Sinne 
des Artikels 15 a Absatz 2 vorgesehen ist, stellt 
.der Verfassungsgerichtshof ferner auf Antrag 
einer beteiligten Landesregierung fest, ob . eine 
solche Vereiitbarung vorliegt und db die aus 
einer solchen Vereinbarung fülgenden Verpflich­
tungen, süweit es sich nicht um vermögensrecht­
liche Ansprüche handelt, erfüllt würden sind." 

Artikel 11 

(Zu Artikel 17 B-VG) 

Durch Artikel I Z. 18 wi1"d die Einrichtung 
vün Münopolen durch die Bundesgesetzgebung 
nicht berührt. 

Artikel III 

(Zu Artikel 10 A,bsatz 1 Z. 8 B-VG) 

Zu ,den Angelegenheiten des Gewerbes im 
Sinne des Artikels 10 Absatz 1 Z. 8 des Bundes~ 
Verfassungsge&etzes in der Fassung von 1929 
gehören nicht die Angelegenheiten des Berg-und 
Schiführerwesens sowie die Privatzimmervermie­
tung, das ist die durch die gewöhnlichen Mit­
glieder des eigenen Hausstandes als häusliche· 
Nebenbeschäftigung ausgeülbte Ve1"mietung von 
'nicht mehr als zehn Fremdenbetten. 

Artikel IV 

,(Zu Artikel 10 Absatz 1 Z. 9 und Artikel 11 
Absatz 1 Z. 5 B-VG) 

Durch Artikel 10 Absatz 1 Z. 9 und Artikel 11 
,Absatz 1 Z. 5 ,des Bundes-Verfassungsgesetzes . 
in der Fassung. ·dieses Bundesverfassungsgesetzes 
wird die Verfassungsbestimmung ,des § 1. des 
Handelskanimergesetzes, BGBl. Nr. 182/1946, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 183/ 
J954 nichtJberührt. 

Artikel V 

(Zu Artikel 10 Absatz 1 Z. 11 B-VG) 

fassungsbestimmung des § 5 Absatz 2 l~t. a dieses 
Bundesgesetzes genannten Dienstnehmer. 

Artikel VI 

(Zu Artikel 103 Absatz 4 und Artikel 109 B-VG) 

(1) In jenen in mittelbarer BUnidesverwaltung 
geführten Angelegenheiten, in denen der Landes­
hauptmann als Rechtsmi~telbehörde zu ent­
scheiden hat, der Instanzenzug aber bis zum 
zuständigen Bundesminister geht, bleibt die bis­
herige Rechtslage his z·um XXXXXXX auf­
recht. Bis dahin sind die Regelungen über den 
Instanzenzug in Bundesgesetzen, die vürdem 
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes 
er'lassen wul'den, dem Art~kel 103 Albsatz 4 und 
dem Artikel 109 des Bundes-Verfassungs gesetzes 
in der Fassung dieses Bundesverfassungsgesetze.s 
anzugleichen, und zwar durch: 

a) ausdrückliche Anordnung des Weiterlaufens 
des Instanzenzuges bis zum zuständigen 
Bundesminister, wenn dies in den Bundes­
gesetzen nicht aus·drücklich vorgesehen war 
und es ausnahmsweise auf Grund der Be­
deutung ·der Angelegenheit gerechtfertigt 
ist, .oder 

b) Aufhebung von Bestimmungen, die aus­
drücklich einen Instanzenzug bis zum 
zuständigen Bundesminister vorsahen, 
wenn eine solche Regelung auf Grund der 
Bedeutung der Angelegenheit nicht gerecht­
fertigt ist; 

diese Bundesgesetze sind mit XXXXXXX in 
Kraft zu setzen. 

(2) Für am XXXXXXXX anh~ngige Rechts­
mittelverfahren gelten lhinsicht'lich der Regelung 
des Instaruzenzuges jene !Bestimmungen, die bis zu 
diesem Zeitpunkt in Kraft waren. 

Artikel VII 

Regelungen, durch die der Verkehr mit land­
und forstwirtschaftlichen Grundstücken im Inter-

(1) Die im § 1 Absätze 1 un~ 2 des Bundes- esse der Erhaltung, Stärkung oder Schaffung eines 
verfassungsgesetzes v?m 2 ... JU~1 .~948, BGBI. lebensfähigen Bauernstandes verwaltungsbehörd­
Nr. 139, betre.ffend .dle .zust.andlgkelt des .B.undes; lichen Beschränkungen unterwürfen wird, sind 
auf ~em GebIete des ArbeIterrechtes SOWIe des' ,der Landesgesetzgebung vorbehalten. 
Arhelter- und Angestelltenschutzes und der . 
Berufsvertretung festgelegte Zuständigkeit des 
Bundes in Gesetzgebung und Vollziehung für· 
Angelegenheiten der beruflichen Vertretung der 
dort genannten Dienstnehmer bleibt unberührt. 

(2) Der Kompetenztatbestand "Kammern für 
Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher 
auf land- und forstwirtscha-ftlichem Gebiet" um­
faßt auch die in den Verfassungsbestimmungen 

Artikel VIII 

Maßnahmen zum Schutz gegen die unbefugte 
Führung der von Ländern und Gemeinden ge­
schaffenen öffentlichen Wappen, Siegel, Titel und 
Ehrenzeichen sowie zur Verfülgung von Ehren­
kränkungen sind in Gesetzgebung und Voll­
ziehung Landessache. 
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Artikel IX 

Die Verfassungsbestimmung des Artikels I des 
Naturhöhlengesetzes, BGBL Nr. 169/1928, tritt 
außer Kraft. Durch Bundesgesetz kann j·edoch 
bestimmt werden, daß ·das bisherige "Speläo­
logische Institut" als Wasserbauliche B·undes-Ver­
suchsanstalt weiterzuführen i~t. 

Artikel XII 

Bis zu einer bundesverfassungsgesetzlichen 
Neuor·dnungder Zuständigkeiten auf dem Ge­
biete des land- und forstwirtschaftlichen Schul­
wesens ist in den Angelegenheiten des Personal­
vertretungsremtes der in einem Dienstverhältnis 
zu einem Lande stehenden Lehrer für öffentliche 
land~ und forstwirtschaftliche Berufs- und Fach-

Artikel X schulen ·die Geset~ebung Bundessache, die Voll-
Der § 3 des V.erfassungs-Übergangsgesetzes ziehung Landessache. Die Absätze 3 und 4 des 

1920 inder Fassung des BGBL Nr. 368 vom Artikels 11 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
Jahre 1925 wird mit Ausnahme des ersten Satzes der Fassung von 1929 gelten sinngemäß. 
des Absatzes 1 aufgehoben. 

Artikel XI 

(1) . Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dies'es Bu,ndesverfassungsgesetzes . geltenIden 
Rechtsvorschriften, .die Angelegenheiten be­
treffen, für ·die die Zuständigkeit zur Gesetz­
gebung und Vollziehung durch .dieses Bundes­
verfassungsgesetz neu geregelt wir,d, sind die 
Bestimmungen der §§ 2, 4 Absatz 2, 5 und 6 
des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in 
der Fassung des BGBL Nr. 368 vom Jahre 1925 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die auf Grund des Artikels 12 Absatz 1 
Z. .4 ·desBundes-Verfassungsgesetzes in seiner 
bisherigen Fassung erlassenen Grundsa,tzgesetze 
des Bundes treten außer Kraft, ,die Landes­
ausführungsgesetze gelten in jedem Land als 
Bundesgesetze. 

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesverfassungsgesetzes bestehende bundes­
gesetzliche Vorschriften in Angelegenheiten, die 

, gemäß Artikel 21 Absätze 1 und 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung dieses Bundes­
verfassungsgesetzes . in . die Zuständigkeit der 
Länder fallen, bleilben als' Bundesgesetze so lange 
in Kraft, bis die Länder gleichartige Bestim­
mungen erlassen haben. 

Artikel XIII 

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten eines 
Bundesgesetzes, das im Sinne des Artikels 10 
Absatz 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung dieses Bundesverfassungsgesetzes .die 
Länder in Angelegenheiten ·des bäuerlichen 
Anerbenrechtes ermächtigt, zu genau zu bezeich­
nenden einzeln~n Bestimmungen Ausführungs­
bestimmungen zu erlassen, tritt ,die Bezeichnung 
,,(Verfassungsbestimmung)" in § 21 des Anerben­
gesetzes, BGBL Nr. 106/1958, außer Kraft. Der 
Erlassung eines solchen Bundesgesetzes steht'die 
Verfassurigsbestimmung in § 21 d~s Anerben­
gesetzes nicht entgegen. 

Artikel XIV' 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit 
XXXXX in Kraft. 

(2) Die zur Durchführung dieses Bundes­
verfassungsgesetzes erforderlichen Bundesgesetze 
können ab dem der Kundmachung dieses Bundes­
verfassungsgesetzes folgenden Tag erlassen 
werden, treten aber frühestens gleichzeitig mit 
diesem in Kraft. ' 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
verfassungsgesetzes ist die Bundesregierung, 
betraut. 
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Erläuterungen 

I. 

Im Zusammenhang mit ,der Erstellung .des 
Entwurfes. ·eines Bundesfinanzgesetzes für dals 
Haushaltsjahr 1963 wurden mit den Ländern 
und Gemeinden ~erhandlungen ,geführt, deren 
Ziel eine außerordentliche Beitragsleistung dieser 
Gebietskörperschaften zum Zwecke der teilweisen 
Bedeckung von Mehrausgaben .des Bundes war. 
Tm Zuge dieser Verhanidlungen, deren Ergebnis 
in der Bestimmung des Art. VI des Budget­
sanierungsgesetzes 1963, BGlBl. NI'. 83, ihren 
Niedersdiag gefunden hat, halben .die Länder 
uäd Gemei·nden ein gemeinsames Forderungs­
programm vorgelegt. 

Schon in den Jahren 1964 und 1965 haben 
in regelmäßigen Abständen zwischen ·einem von 
der Bundesregierung bestellten Ministerkomitee 
und einem Verhandlung.skomitee der Landes­
regierungen inten.sive Beratungen über dieses For­
derungsprogramm stattgefunden. In feiner Reihe 
von Punkten konnte hiehei - vorbehaltlich .der 
Zustimmung der gesetzgebenden Organe - eine 
grundsätzliche Einigung erzielt wetden,· 

:Auf Grund dieser Verha.ndlungen zwischen dem 
Bund und den Ländern brachte die Bundesregie­
rung im J ahl1e 1968 als Regierungsvorlage ,den 
Entwurf eines Bundesverfassungsgeset~es, mit 
dem das Bundes-V'erfassungsgesetz in der Fas­
sung von 1929 geändert wird (818 der Beilagen 
zu den Stenographischen Protokollen des Natio­
nalrates., X( GP), im Nationalrat ,ein. Dieser 
Entwurf zielte auf eine teilweise Verwirklichung 
der im FOl1derungsprogrammder Bundesländer 
enthaltenen Forderungen. Zu 'einer Beschlußfas­
sung ,des Nationalrates kam ;es während der 
XI. GP nicht mehr. 

Auf Grund dieser Sachlage ·entschlossen sich 
die Bundesländer im Jahre 1970, ihre Hahung 
zum FOl'derungsprogramm zu ülberprüfen, und 
legten als Ergebnis dieser überlegungen am 
20. Oktober 1970 der Bundesregierung ein er­
gänztes Forderungsprogramm vor. Dieses er­
gänzte Fovderungsprogramm·der Bundesländer 
umfaßte bis dahin nicht evfüllte Forderungen des 
alten Forderungsprogramms aus dem Jahre 1964, 

wobei .allevdings einzelne Forderungen modifi­
ziert, andere ganz fallengelassen wurden, und 
Ergärrzungen"die sowohl veI1fassungsrechtliche als 
auch dlieeinfache ißundesg.esetzgebung betreffen1de 
sowie finanzielle Fragen umfassen·de Forderungs­
punkte enthielten. Wähernd die Bundesregierung 
Verhandlung.en zu .den finanziellen Forderungen 
der Bundesländer im Zusammenhang mit den 
Verhandlungen über den Fin.anzausgleich zu füh­
ren beabsichtigt, wurden jene Punkte des For­
deruDJgsprogramms, die vetfassungsrechtliche 
oder einfachg.esetzli'che Fragen zum Gegenstand 
hatten, zwischen den zuständigen Bundesstellen 
und VertreterQ. der Länder berat:en. Die Ergeb­
nisse dieser Beratungen, die sich auf verfassungs­
gesetzliche Maßnahmen heziehen, finden im, vor­
liegenden Entwurf eines Bundesverfassungsge­
setzes ihren Niederschlag. Dabei wurden die in 
der Regrerungsvorlage 818 ,der Beilagen zu ·den 
Stenographischen Protokollen ,des Nationalrates, 
XI. GP, vorgesehenen Verfassungsänderungen 
-in einer in wenigen Punkten allerdings modi­
fizierten Form - übernommen. 

iGruIl!d1ge'danike des For.deruIl!g~programms ist 
es, im Sinne einer klareren Betonung des in 
der Bundesverfassung v·erankerten hundesstaat­
lichen Prinzips zu einer wirk'samen Stärkung der 
Rechte der Länder zu :gelangen. Diesem Leitge­
danken folgend, strebt ,das Foroerungsprogr.amm 
- gleichsam als Ausgleich für verbrengegangene 
Länderkompet:enz.en -eine Erweiterung des An­
teiles ·der Länder an der vIerfassungsgesetzlichen 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Län­
dern an. Dies ist aber nicht die ernzig.e Zielsetzung 
des FOl1derungsprogramms. Weitere Ziele he­
stehen vielmehr darin, die Sonderrecht:e des Bun­
des als Träger von Pr.ivatrechten abziUbauen, im 
Sinne einer Verwaltungsveform ,eine gr~ndsätz­
liche Abkürzung .des Instanzenzug·es in der mittel­
baven Bundesverwahungeinzuführen und ein 
besonders geeignetes Instrumentarium für .eine 
Verwirklichung ·des kooperativen Bundesstaates 
zu schaffen. Ein weiteves Ziel des FOl'derungspro­
gramms ist in einer in gleicher Wej,se dem Ge­
danken der Verwaltungsäkonomie dienenden wie 
dem bundesstaatlichen Aufbau österreichs Rech-

-I 
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nung tragenden Neuordnung gewisser Bereiche 
,der Verwaltung zu sehen, wobei vor allem auf 
ldie Beseitigung von Doppel- und Mehrgeleisig­
keiljenund im besonderen iim Bereiche der mittel­
baren Bundesverwaltung auf eine. Stärkung der 
Stellung des Landeshauptmannes abgestellt wird. 

Indem zur Begutacht1.lll1g a\lJSgesand~en Ent­
wurf waren auch Bestimmungen enthalten, ,die 
die Schaffung verfassungsgesetzlicher Grundlagen 
für die Neukodifikation ,der Rechtsgrun,dlag,en 
für die kollektive Rechtsgestaltung im Arbeits~ 
recht zum Gegenstand hatten. Auf Grund der 
im Begutachtungsverfahren erhobenen Einwände 
wurden die damit im Zusammenhang stehenden 
Bestimmungen nicht in den vorliegenden Ent­
wurf aufgenommen. Diese Ang.elegenheit wir,d 
. aber in anderem ZU!sammenhang weiterverfolgt 
werden. . 

Der vorliegende Entwurf hat somit in Er­
füllung der inder Regierungserklärung vom 
5. November 1971 enthaltenen Zusage (vgl. 
Stenographisches Protokoll <ler 2. Sitzung ,des 
Nationalrates vom 5. November 1971, XIIL GP, 
S. 34) die teilweise Verwirklichung des verfas­
sungsrechtlichen TeiIes des forderungsprQgramms 
der Bundeslänider zum Gegenstand. Es sei 
auch darauf hingewiesen, daß in der Frage der 
Neuverteilurig der Kompetenzen in Angelegen­
heiten des land- und forstwirtschaftlichen Schul­
wesens noch Gespräche mit den Ländern im 
Gange sin,d. 

Den Erläuterungen zu ,den einzelnen Bestim­
mungen des Entwurfes ist vorauszuschicken, daß 
diese nach Materien zusammengefaßt wurden und 
die zusammenhängenden Bestimmungen jeweils 
in einem Abschnitt behandelt w,eraen. 

n. 
(Zu Art. I Z. 2, 8, 10, 15, 20, 22, 31 und Art. IV) 

Die Neufassung ,des Art. 10 Abs. 1 Z. 9 des 
B-VG bringt mit der unter einem vorgeschla­
genen Ergänzung des Komperenzkataloges des 
Art. n Abs. 1 des B-VG um 'eine neue Z. 5 
zum Ausdruck, ,daß das Ve~kehrswesen bezüglich 
der Binnenschiffahrt hinsichtlich ,der Schiffahrts­
konzessionen, der Schiffahr~sanlag,en und der 
Zwangsrech~e an soiChen Anlagen ,dem Kompe­
tenzregime ,des Art. 11 B-VG (Gesetzgebung 
Bundessachc, Vollzrehung Landessache ) \lID.terstellt 
wird, soweit ,es sich nicht um ,die Donau, ,den 
Bodensee, ,den Neusiedlersee oder die, Grenz­
streckensonstiger GJ:'\enzgew~sser handelt. Ein 
Gleiches gilt auch analog für die Zuständigkeits­
verteilung zwischen Bund und Ländern auf dem 
Gebiete der S~rom- und Schiffahrtspolizei. . 

, ' 
Durch ,die Einfügung !des rAusdruck'es "Grenz­

strecken" soll klargestellt werden, daß die Ang~ 
legenheiten der Binnenschiffahrt und der Strom-

und Schiffahrtspolit:ei bezüglich jener Teile von 
Grenzgewässern, .die zugleich auch die Staats­
grenze biLden, weiterhin ·dem Zuständigkeits­
regime' ,des Art. 10 Abs.1 des B-VG (Gesetz­
gebung und, VollziehungBundessache) unterstellt 
bleiben. 

In seinem Erkenntnis Sig. Nr. 2500/1953 hat 
der Verfassungsgerichtshof festgestellt, .daß durch 
den Kotnpetenztatbestand ,;Kammern für Han­
del, Gewerbe und Industrie" (An. 10 Abs. '1 
Z. 8 B-VG) Berufsgruppen u.a. nur so weit erfaßt 
werden, als die Regelung ihr~ Angelegenheiten 
nach der Komperenzverteilung gemäß Art. 10 
B-VG in Gesetzgebung und Vol1z~ehun:g Bundes­
sache ist. Der Entwurf dieser Bundes-Verfas­
sungsgesetz-Novelle sieht nun vor, daß bestimmte 
Angelegenheiten des Verkehrswesens, obwohl 
dieses Wort dort nicht verwendet wird, in Art. 11 
B-VG überführt weI'den. Dies könnte zu der 
Schlußfolgerung führen, daß bestimmte Unter­
nehmender Schiffahrtnicht mehr in den Ge1-
tungsbereichdes § 1 des Handelskammer,gesetzes 
fallen, was zu einer Einschränkung der Kammer­
mitgliedschaft führen würde. Um in dies·er Hin­
sicht alte Zweifel auszusehließ,en, soll daher der 
§ 1 des Handelskammergesetzes im Art. IV als 
,durch ,die Neuverteilung ,der Kompellenzlage in 
einem Teil des Verkehrswesens unberührt erklärt 
werden. 

Der Entwurf geht davon aus, ,daß die 'im Art. 
11 Abs. 1 Z. 5 (neu) genannten Angelegenheiten 
aus Zweckmäßigkeitsgründen hinsichtlich ,der 
Kundmachung von Durchführungsverol'dnungen 
(Z. 10) und ,der Vollziehung ,durch Bundespolizei­
behörden (Z. 15, Art. 15 Abs. 4) der "Straßen­
polizei" angeglichen werden sollten. Art. 15 
Abs. 4 B-VG weicht insofern von der bisher.igen 
Rechtslage ab, als die Vollziehung der ö r t­
i ich e n Straßenpolizei nicht mehr durch pak­
tiene Gesett:e des BUndes 'Und der Länder auf 
Bundespoli:zeibehör·den übertragen werden kann. 
Die örtliche Straßenpolizei ist eine Angelegenheit 
des eigenen .Wirkungsbereich,es der Gemeinde 
(Art. 118 Abs. 3 Z. 4 B-VG). Es ist ,daher im 
Sinne der ,durch die Gemeindeverfassungsgesetz­
novelle 1962 beabsichtigten St1irkung ,der Gc­
mein~eautonomi:e g,erechtfercigt, ·daß eine über­
tragung der Vollriehung ,der örtlich.en Straßen­
polizei auf Bundespölizeibehärden nur mehr mit 
Zustimmung ,der betroffenen Gemeind,e erfolgt. 
Deshalb. ist eine solche übertragung künftig. nur 
mehr nach Art. 118 Abs. 7 B~VG, d. h. durch 
Verordnung der Landresr,egierung mit Zustim­
mung der iBundesregierung, zulässig. Durch die 
Neuregelung 'soll gleichzeitig ein umstrittenes 
Rechtsproblem, ob nämlich die übertragung 
durch paktierte Bundes- und Landesgesetze (ge­
mäß Art. 15 Abs. 4 B-VG) oder im Verordnungs­
weg (gemäß Art. 118 Abs. 7 'B-VG) zu erfolgen 
hat, ausgeräumt weI1den. ' ' 

182 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 36

www.parlament.gv.at



10 182dler Beilagen 

Die Ersetzung des Ausdruckes, "Post-, Tele­
graphen- und Fernsprechwesen" durch "Post~ 
und FernmeMewesen" in Art. 10 Abs. 1 Z. 9 
B-VG hat lediglich terminologische Gründe. Der 
Begriff des F·ernmeldewesens entspr,icht der heute 
gebräuchlichen Terminologie und auch dem Er­
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slg. 
Nr. 2721/1954, in dem der Umfang des Kom­
petenztatbestandes "Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechwesen" festgestellt wurae. Eine Ände­
rung der Kompetenzlage tritt somit nicht ein. 
Die Art. 23 Abs. 5, 54 und 102 Ahs. 2 B-VG 
waren der neuen T~rminologie anzupassen, wobei 
in diesen Bestimmungen ebenfalls eine sachliche 
Knderung nicht eintritt. 

III. 

(Zu Art. I Z. 1, 3; 5, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 31, 35, 37, Art. V, XI Abs. 2 und 3 

und XII) 

Ein wesentlicher Bestandteil des vor:liegenden 
Entwurfes einer Novelle zum Bundes-Verfas­
sungsgesetz ist die Neuordnung der Kompetenz­
verteilung auf dem Gebiete des Dienstrechtes 
(PersonalvertrelJUngsrechtes) un<d des Al'ibeitsrech­
tes. Vorweggenommen ,sei, daß für,den systemati­
schen Standort der Regelung ·der Landeskompe­
tenz in Dienstrechtsangelegenheiten im Art. 21 
B-VG der Umstand spricht, ,daß bei einer Ein­
O1'dnung in den Art. 10 B-VG die Fassung des 
Kompetenzta'tbestandes zu unübersichtlich ge­
worden wäre, da die Landeskompetenz als Aus­
nahme zur Bundeskompetenz zu formulieren ge­
wesen wäre und daß andererseits nach der gelten­
den Rechtslage der Art. 21 bereits sachlich ähn­
liche Regelungen enthält. 

A. Die unter ·den Z. 5, 11, 12, 13, 14, 19 und 
3S des Entwurfes vorgeschlagenen Regelungen 
haben ·die Zl1iStändigkeitsverteilung zwischen 
Bund und Ländern auf den Gebieten des 
Die n s t r e eh t e s und des Per s 0 n a l­
ver t r e tun g s r e c h t e s der Bediensteten des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Ge­
meindeverbände zum Gegenstand. Eine Neuord­
nung der Kompeienzverteilung mit der Zielset­
zung, die Regelung des Dienstrechtes und des Per­
sonalvertretungsrechtes der Bediensteten der 
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände der 
ausschließlichen Kompetenz der Länder zuzuwei­
sen, wir~ nicht nur seit langem von den Bundes­
ländern, sondern auch von ,den zuständigen Ge­
werkschaftsorganisationen und vom· Bundesrat 
(vgl. ,die am 2t Juli 1971 a~genommene Ent­
schließung Nr. E 59 BR/71) .gefordert. 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen um 
eine Kodifikation des Arbeitsrechtes steht die 
Neuordnung der Kompetenzen in Angelegen­
heitendes A r bei ts r echt·e s. Den bisherigen 
Ergebnissen der Arbeitsrechtskodifikationskom-

mission entsprechend, ,geht der Entwurf davon 
aus, daß fürda:s gesamte Arbeitsrecht die aus­
schließliche Zuständigkeit des Bundes begründet 
werden soll. Auf die Abgrenzung von "Arbeits­
recht" 'zu "Dienstrecht" wird unten nähet einge­
gangen. 

Der in Z. 3 (neugefaßter Art. 10 Abs,. 1 Z. 11 
B-VG) verwendete Begriff "Arbeitsrecht" anstelle 
der bi.sherigen Wendung "Atbeiterrecht 'sowie 
Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich 
nicht um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter 
und Angestellte handelt" wird im weitesten Sinn 
verstanden. Bs fallen darunter alle in herkömm­
licher Weise rechtswissenschaftlich dem, Arbeits­
recht zuzuzählenden Normen. Insbesondere. er­
faßt der Begriff "Arbeitsrecht" auch den Arbeits­
vertrag aller Angestelltengruppen,die Angelegen­
heiten der Heimarbeiter und arbeitnehmerähn­
licher Vertragsverhältnisse, ,das KoI1ektivvertrags­
recht, .den Arbeitnehmerschutz und die betrieb­
liche Vertretung der Arbeitn·ehmerschaft. Da der 
Begriff "Arbeitsrecht" in der Rechtsprechung und 
der Lehre hinreichend bestimmt ist, konnte eine 
beispielhafte Aufzählung der von ihm' erfaßten 
Angelegenheiten im Text d,er Bundesverfassung 
unterbleiben. Der neuen Terminologie war auch 
Art. 102 Abs. 2 B-VG anzugleichen (vgl. Z. 31). 

nie imneugefaßten Art. 10 Albs. 1 Z. 11 B-VG 
vorgeschlagene Fassung und die ,damit in untrenn­
barem Zusammenhang vorgeschlagene Beseiti­
gung der bisherigen Z. 4 ,des Art. 12 Abs. 1 
B-VG (Z. 11) soll entsprechend der in der fuegie­
rungserklärung vom 21. April 1970 (Stenogra­
phisches Protokoll der 2. Sitzung dooNational­
rat·es, XII. GP, S. 23) bereits zum Ausdruck ge­
brachten Zielsetzung die Kompetenzverteilung 
auf dem Gebiete des Arbeitsrecht;es in der Land­
und Forstwirtschaft dem allgemeinen Kompetenz­
'tatbestand "Arbeitsrecht" unten~tellen. Damit 
wird die Voraussetzung für eine einheitliche Ge­
staltung ,des Arbeitsrechtes geschaffen. Im Zu­
sammenhang mit dieser Neuregelung steht Idie 
Bestimmung des Art. XI Abs. 2. Nach dieser 
Bestimmung werden die auf der Grundlage des 
Kompetenztatbestandes ,des Art. 12 Abs. 1 Z. 4 
B-VG bisher erlassenen GrundSlatzgesetze des 
Bundes aufgehoben und die entsprechenden Aus­
führungsg.esetze Ider Länder zu Bundesgesetzen 
erklärt. Die praktische Auswirkung dieser Rege­
lung besteht im wesentlichen darin, daß die bis­
herigen Landarbeitsor,dnungender Länder in 
jedem Land zu partikulärem Bundesrecht werden. 
Durch diese Regelung Soll gewährleistet werden, 
daß die für die Arbeitnehmer günstigen Vor­
schriften in, den Landarbeitsordnungen .der Län­
der erhalten bleiben; Diese Rechtslage wird durch 
ein künftig zu erlassendes Bundesgesetz, durch 
das eine umfassende Neuregelung dieses Rechts­
bereiches geschaffen wird und das die von den 
Ländern erlassenen Landarbeitsordnungen auf-
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heht, zu bereinigen sein, ohne .damit ,die arheits- nach der Art der Tätigkeit, die der Bec\Ji,enstete 
rechtliche Stellung ,di:eser Berufsgruppe zu ver- zu erfüllen hat, nämlich - ,danach, ob er in der 
schlechtern. Hoheitsverwaltung tätig ist oder nicht. Nicht 

allein maßgebend ist ,daher, zu welcher Gebiets-
Wa's die gesetzliche Lnteressenv,ertretung der körperschaft der BedienJStete in einem Dienst-

land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer an- verhältnis steht. Dieser Anknüpfungspunkt der 
langt, wird die bestehende RIechtsLage ,durch den KompetenzV'erteilung ,kann Zu übe r s c h n e i­
vorliegenden Entwurf nicht berührt. Dies ist dun gen führen, insbesondere aber dazu, daß 
durch den neugoefaßten Kompetenztatbestand für die Bediensteten der Länder und Gemeinden 
"Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit verschiedene Dienstr,echtskompetenz,en bestehen 
Aus nah m esolchler auf la:nd- und fon"twirt- und deshalb eine verschiedenartige GestaltUng 
schaftlichem Gebiet" klargestellt. Die .gesetzliche des Dienstrechtes nicht ausgeschlossen werden 
Regelung der Landarbeiterkammern steht Wieiter- kann. Diese Auswirkung der gdtenden Regelung 
hin ,den Ländern auf Grund des Art. 15 Abs. 1 wiI"d zudem noch dadurch verstärkt, ,daß inner­
B-VG zu. Diese NeufaJSsung ,des Kompetenztat- halb der Gruppe von Bediensteten, die nicht 
bestandes wür;de aber ,andererseits zu 'einer Dero- behördliche Aufgafben zu erfüllen haben, der Um­
gation der durch § 1 des BVG BGBl. Nr. 139/ stand, ob derB,ed'~enstete in 'einem öffentlich-
1948 -festgdegten Bundeskompetenz in Ang,e- rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhält­
l-egenhettlender beruflichen V,ertr,etung der nis steht, für die Kompetenzv,erteilung von Be~ 
Dienstnehmer in Sägen, Harzverarbeitung:.stät-

deutung ist. ten, Mühlen und Molkereien, die von land- und 
forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschafts- b) Für die KompetenzV'erteilung in An g e­
genossenschaften betriehen werden, soflern in ,die- le gen he i t ,e n d er P ,e rs 0 n a I ver t r e­
sen eine bundesgesetzlich bestimmtle Anzahl von tun g ,ist kennzeichnend, ,daß ,eine ,eigenstälßJdige 
Dienstnehmern dauernd beschäftigt ist, führen. Kompetenzverteilung Igilt, ,die m~t .der Kompe­
Um ,die DerogatJionswirkung auszuschließen, - tenzverteilungin Angelegenhei,ten des Dienst­
wurde in Art. V Abs. 1 ,des vorliegenden Ent- rechtes.in keinem ZUisammenhang stJeht. Während 
wurfes die zitierte (Bestimmung als unberührt die Regelung der Personalvertretungder im Be­
erklärt und damit der geltende Rechtszustand reich der Hoheitsverwaltung und der Gerichts--
beibehalten. barkeit tätigen ßoediensteten des ,Bundes -gemäß 

Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG im Zusammenhalt mit 
Die im vorliegenden Entwurf vorgeschlagene Art. 10 Ah5. 1 Z. 16 B-VG ,dem Bund zukommt, 

Neuordnung wirft die Fr.age auf, in welchem steht die Regelung der ,Personal vertretung der 
Verhältnis das Dienstrecht zum Arbeitsrecht steht. 

im Bereich der Hoheitsv,erwaltUlUg tätigen Be­
Der Entwurf g,eht davon aus, ,daß das Dienstrecht diensteten der Länder und Gemeinden oden Län-
die Gesamtheit der aus dem Dienstvrerhältnis dern gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B-VG zu (vgl. 
zum Bun,d, ,den La"n.J.ern, ,den Gemel' nden und I / 

U Verfassungsgerichtshof-Erk,enntnis S g. 1936 Gemeindeverbänden entspringenden Rechte und 
Pflichten ,erfaßt; u. zw. unabhängig davon, ob das 1950). 
Dien-stverhältnis durch Verwaltungs akt oder 
durch einen privatl'echtlichen Vertrag begründet 
wurde. Seinem Inhalt nach sind daher der Kom­
petenztatbestand "ArbeitsI"echt" und der Kom­
petenztatbestand ,;Diensu.echt" gleich, sie -unter­
scheiden 'sich nur ,durch den jeweils angespro­
chenen Personenkreis. Aus dem Titel des Kom­
petenztatbestand,es "Arbeitsrecht" werden daher 
künftighin di'e Rechte und Pflichten aus dem 
Dienstverhältnis der Bediensteten ,des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und der Gemeinde­
verbände nicht gereg<elt wer,den ,dürfen. 

B. Die d e rz e i t bestehende Kompetenzver­
teilung zwrschen Bund und Ländern in Ange­
legenheiten des DienstI"echtes und des Personal­
vertretungsrechtes der B,ediensteten der Länder, 
Gemcinden und Gemeindeverbände - wobei auf 
Besonderheiten hinsichtlich der Lehrer nicht 
eingegangen wird - ist durch zwei Merkmale 
gekennzeichnet: 

a) Die KompetenzvertJeilung in An gel e g e n­
h e i t end e s Die n s t r e c h t e s richtet sich 

Auf Grund des inneren Zusammenhanges 
zwischen Dienstrecht und P-ersonalv,ertretung ist 
ein solclles Auseinanderklaff,en der Kompetenzen 
rechts politisch unzweckmäß,ig. Dve aus dieser Ge­
staltung ,der Kompetenzv,erteilung sicher,geben­
den Schwierigkei,ten sollen ,durch die vorgeschl.a­
gene Neuordnung überwunden werden; 

C. In der Neu 0 r.d nun g ,der Kompetenz­
verteilung in Angelegenheiten des Dienstrechlies 
und Personalvertretungsrechtes ,geht der Entwurf 
von dem Grundsatz aus, daß die ~egelung ,des 
Dienstrechtes und ,des P,ensonalvertretungsrechtes 
der 'Bediensteten ,des Bundes ausschließlich dem 
Bund, die ~egelung ,des Dienstrechtes und des 
Personalv,ertretungsnechtes der Bediensteten ,der 
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände aus­
·schließlich den Ländern zustJehen soll. Dieser 
Grundsatz, der im einZielnen Durchbrechungen 
erfährt, würde zu ,einer bundesverfassungsg,esetz­
lichen Neuregelung führen, in ,der sich die Ver­
teilung ider Kompetenzen auf dem angeführten 
Sachgebiet zusammen-fruss'end wie folgt darstellt: 

3 
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1. Bedienstete mit Ausnahme der Lehrer, Er­
zieher und Kindergärtnerinnen 

a) Das Dienstrecht der B und e s b e die n­
s t e te n wäre - wie bisher - Bundessache 
in Gesetzgebung und Vollziehung. Demselben 
Kompetenztypus (Art. 10 Abs. 1 B-VG) wür,den 
auch die Angelegenheiten des 'Pel'sonalvertre­
tungsrechtes der Bundesbediensteten unterliegen. 

b) Das Dienstrecht und ,das Personalv,ertre­
tungsrecht der B ed i ,e n.s t e t end er L ä n-

, d e r,d erG e m ein de nun d der G e­
me i n d e ve rb ä n d e fi,ele mit folgenden Ein­
schränkungen in die ausschließliche Gesetzge­
bungs- und Vollziehungskompetenz der Länder: 

aa) Die in ,den Angelegenheiten des Dienst­
rechtes erlassenen Gesetze und Verordnung,en 
der Länder dürfen von den ,das Dienstrecht 
regelnden Gesetzen und Verordnungen des Bun­
des nicht in einem Ausmaß abweichen, daß der 
gemäß Art. 21 Abs. 4 B-VG vorges1ehene Wech,sel 
des Dienstes wesentlich behindert wird. 

bb) Auf dem Gebiete des Dienstvertragsrechtes 
der Bediensteten der Länder, Gemeinden und 
Gemeindev,erbände (worunter also nicht auch die 
in einem öffentlich~rechtlichen Dienstverhältnis 
zu einem dieser Rechtsträger stehenden Bedien­
steten f,allen würden) dürfen landesgesetzliche 
Regelungen nur über die B,egründung und Auf­
lösung des Dienstverhältnisses sowi'e die sich aus 
diesem Dienstverhältnis wechselweiose ergebenden 
Rechte und Pflichten getroffen werden. Andel'e 
das Dienstverhältnis betreffende Regelungen wer­
den auf Grund der im Art. 21 Abs. 2 B-VG ent­
haltenen Sonderkompetenz (daher nicht unter 
dem Titel "Arlbeitsrecht") der Zuständigkeit des 
Bundes vorbehalten. 

cc) In Angelegenheiten des, grundsätzlich vom 
Kompetenztatbestand Dienstrecht umfaßten 
Arbeitnehmerschutzes und der PeJ:1sonalvertl'e­
tung erfaßt die Gesetzgebungs- und Vollziehungs­
kompetenz der Länder ni c h t jene Bediensteten, 
die in B e tri ,e ben tätig sind. Für Bedienstete 
der Länder, Gemeinden und Gemei'lldeverbände, 
die in Betr~eben tätig sind, ist in den Ange­
legenheiten des Arbeitnehmerschutzes und der 
Pel'sonalvertretung vielmehr die Zuständigkeit 
des Bundes auf Grun,d der Sonderkompetenz in 
Art. 21 Abs. 2 B-VG gegeben. 

2. Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen 
mit Ausnahme der in einem Dienstverhält­
nis zu einem Land stehenden Lehrer für 
öffentliche land- und forstwirtschaftliche 
Berufs- und Fachschulen 

Für den Personenk1"eis dieser Lehrer, Erzieher 
und Kindergärtnerinnen würde ,gemäß Art. 14 
Abs. 9 B-VG grundsätzlich die allgemeine Kom­
petenzverteilung (vgl. oben unter 1) gelten. Die­
sem Grundsatz stehen folgende ,sonderregelungen 
gegenüber: 

a) Gemäß Art. 14 Abs. 2 B-VG ~st Bundes­
sache die Gesetzgebung, Landessache die Voll­
niehung in den Angelegenheiten des Dienstrechtes 
und des Personalvertretungsl'echtes der Lehrer 
für öffentliche Pflichtschulen, soweit gemäß 
Art. 14 Abs. 3 lit. a B-VG nicht der Kompetenz­
typ der Grundsatzgesetzg,ebu:ng für bestimmte 
dienstrechtliche Belange gilt. 

b) Dem Kompetenztyp ,der Grundsatzgesetz­
gebung unterliegt gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. d 
B-VG die Regelung der zum Dienstl'echt zählen­
den fachlichen Anstellungserfordernisse für die 
von den Ländern, Gemeinden oder von Ge­
meindevel'bänden anzustellenden Kin;dergärtne­
rinnen und ErZiieher an Horten und bestimmt'en 
Schülerheimen. 

c) Bundessache in Gesetzgebung und Vollzie­
hung ist gemäß Art. 14 Abs: 5 lit. c B-VG das 
Dienstrecht und Personalv,ertretungsrecht der 
Lehrer, Erz,jeher Ull'd Ki11ldergärtnerinnen für di'e 
in Art. 14 Abs. 5 lit. a und b B-VG genannten 
öffentlichen Einrichtungen. 

Die Kompetenzlage hinsichtlich des Dienst­
rechtes ,der Ki:ndergärtnerinnen (vgl. Verfassungs­
gerichtshof-Erkenntnis vom 12. Dezember 1970, 
K 11-2/70) wir:d insofern neu geregelt, als der 
Landesgesetzgebung auch d~e Regelung für jene 
Kindergärtnerinnen zusteht, die in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zum Land, einer Ge­
meinde oder einem Gemeiooeverband suehen 
(Art. 21 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 Abs. 9 
B-VG). Die Zuständigkeit in Angelegenheiten 
des Personalvertretungsrechtes ,der Lehrer, Er­
zieher unld Kin>dergärtnerinnen 1S011odemseLben Ho­
heitsträger (Bund oder Land) zukommen, dem 
auch die Gesetzgebungskompetenz in den An­
gelegenheiten des Dienstrechtes zukommt. 

3. Die in einem Dienstverhältnis zu einem 
Land stehenden Lehrer für öffentliche land­
und forstwirtschaftliche Berufs- und Fach­
schulen 

Die Zuständigkeitsverteilung auf dem Gebiete 
des Dienstrechtes dieser Personengruppe (vgl. § 1 
des land- und forstwirtschaftlichen LandesJehrer­
Dienstrechtsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 176/ 
1966) bliebe gegenüber der derzeit gegebenen 
Verfassungsrechtslag,eunverändert (vgl. ,dazu § 1 
des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes, BGBl. 
Nr. 88/1948, fn Verbindung mit Art. X .cl'er 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle BGBL Nr. 215/ 
1962). Die im Art. XII des vorliegenden Ent­
wurfes vorgeschlagene Regelung würde daher 
ebenfalls nichts anderes bedeuten, als daß die 
Zuständigkeits verteilung auf dem Gebiete des 
Personalvertretungsrechves dem Muster der Kom~ 
petenzverteilung auf dem Gebielle des Dienstrech­
tes der Land- und forstwirtschaftlichen Landes­
leh1"er angepaßt wir:d. 

182 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 36

www.parlament.gv.at



182 der Beillagen 

D. Der Grundgedanke, der in diesen ver­
fassungslegislativen Vorschlägen zum Ausdruck 
kommt, ist ein zweifacher: 

a) Er geht in der einen Richtung dahin, im 
Sinne einer Stärkung der Länderrechte die Zu­
ständigkeiten in GesetZJgdbung unld V oUzrehung in 
den Angdegenheiten ,des Dienstrechtes der Be­
diensteten der Länder, Gemeinden und Ge­
meindeverbände im wesentlichen bei den Ländern 
zu konzentrieren, was rechtstechnisch - unter 
gleichzeitiger Aufhebung des Kompetenztatbe­
standes nach Art. 12 Abs. 1 Z. 8 B-VG und 
unter Aufgabe der Unterscheidung nach Bedien­
steten, die behördliche Aufgaben zu besorgen 
haben, und solchen, bei denen dieses Merkmal 
nicht zutrifft - im Sinne der hiemit unterhr,ei­
teten VOl'schläge durch die Schaffung einer im 
wesentltichen umfassenden neuen Kompetenzrege­
lung im Art. 21 B-VG zugunsten ,der Länder 
bewerkstelligt wird. 

b) Zum anderen wird in den vorliegenden 
Vorschlägen auch die Einsicht wirksam, daß es 
verfassungsrechtspoliü~ch wenig befriedigend ist, 
wenn die Zuständigkeit ,in Angeleg,enheiten des 
Personalvertretungsrechtes der öffentlichen' Be­
diensteten einem anderen Gesetzg,eber zusteht als 
dem, der kraft Verfassung zur Regelung des 
Dienstrechtes .dieser Bediensteten berufen ist. 
Dementsprechend strebt der Entwurf daher mit 
Rücksicht auf ,den zwischen dem Dienstrecht und 
dem Personalvertretungsl'echt bestehenden ,engen 
sachlichen ZUISammenhang an, diese beiden Sach­
gebiete ,auch kompetenzrechtlich zu koordini'eren. 
Regelungen hinsichtlich der Pel1sonalvertretung 
werden sich künftig ,daher nicht mehr auf die 
Kompetenztatbestände des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 
und Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B-VG stütz,en können. 
Der im Erkenntnis Sig. Nr. 1936/1950 ausge­
sprochenen Rechtsansicht des V,erfassung,sgerichts­
hofes wi:rd damitdi,e Rechtsgrundlage entzogen. 
BezügLich der land- und fOl'stwirtschaftlichen 
Landeslehrer mußte der Entwurf im Art. XII 
in Angelegenheiten des Personalvertretungs'rech­
teS ,eine abseits des Bundes-Verfassungsg,esetzes 
stehende vorläufige Sonderregelung vorsehen. 
Dies aus d·er Er*ägung heraus, daß es verfas­
sungsrechtspolitisch verfehlt erschiene, ·eine Neu­
ordnung der Kompetenzverteilung auf dem enge­
ren Gebiet ,des Pel'sonalvertr,etungsrechtes der 
land- und forstwirtschaftlichen Landes1ehrer zur 
Diskussion zu stellen, ,durch die der gesondert 
angestrebten bundesverfassungsgesetzlichen Neu­
ordnung der Zuständigkeiten auf ,dem Gebiet ,des 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens vor­
gegrifFen würde. 

Nach der unter Z. 19 des Entwurfes vorg,e­
schlagenen R'egelung des Art. 21 Abs. 2 B-VG 
soll die im ~bs. 1 des Art. 21 vorgesehene um­
fassende Länderkompetenz für den Teilbereich 
des Dienstv'ertragsrechtes der Bediensteten der 

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände ge­
wissen aus dem vorgeschlagenen Text ersicht­
lichen Einschränkung,en untediegen. Maßgebend 
hiefür ist vor allem ,der Gedanke, ·daß an den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes der in einem 
privatrechtlichen Di,enstverhältniszu einem Land, 
einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
stehenden Bediensteten den Ländern vom Um­
fang der zu regelnden Sachmaterie her nicht 
weitergehende Zuständigkeiten eingeräumt wer­
den sollen, aIs dies etwa dem Mu!ster des (Bun­
des-) Vertragsbedrenstetengesetzes 1948 entspricht, 
so daß von der Neuregelung des Art. 21 Abs. 1 
des B-VG als 0 nie h tau ehe t wad erB e­
re ich d es K 0 ll,e k t i v ver t rag s re c h­
t e s e r faß t wäre. Es soUen ferner die Ange­
legenheiten des A rb 'e i t ne h m e r 's c hut z 'e s 
der in B e tri e ben beschäftigten Bediensteten 
der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 
- der derzeit bestehenden Rechtslage entspl'e­
chend - weiterhin inder Zuständigkeit des 
Bundes verbleiben. Gleiches gilt auch für die 
Regelung der Per s 0 n a I ver t r e tun g sol­
cher Bediensteten, die in B'etrieben beschäftigt 
sind und die derzeit dem Betriebsräteges,etz 
unterliegen. Auf Grund der Ausnahmebestim­
mung, die im Art. 21 .Nbs. 2 'enthalten i,~t, wird 
in diesen Fällen weiterhin das Betl'iebsrätegesetz 
anzuwenden sein, dessen Geltungsbereich 'daher 
insofern nicht eingeschränkt wird. 

In Angelegenheiten, . die künftig hinsichtlich 
der Bediensteten der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände gemäß Art. 21 Abs. 1 und 
2 B-VG ,in ,die Zuständigkeit der Länder fallen 
werden, bestehen derzeit versch,iedene hurides­
gesetzliche Vorschriften (z. B. Bauarbeiter~ 
Urlaubsgesetz, Bauarbeiter-Schlechtw.etterent­
schädigungsgesetz). Aus diesem Grund wurde in 
Art. XI Abs. 3 eine übergangsbestimmung auf­
genommen, wonach ,diese bundesgesetzlichen 
Regelungen so lange als Bundesgesetze i:n Kraft 
bleiben, bis die Länder !gleichartige Bestimmungen 
erlassen haben. Zu bemerken ist, daß durch die 
Übergangsbestimmung ,di,e genannten Bundesge­
setz.e nQcht nur ihrem I'nhalt nach aufrechterhal­
ten, sonder;n aum als B und e s ge set z e auf­
rechterhalten w.erden. Sie können ,daher vom 
Bundesgesetzgeber geändert werden, während 
andererseits die Länder bei der Ersatzgesetzge­
bung den in diesem Zeitpunkt bestehenden 
Rechtszustand ("gleichartige Bestimmungen") zu 
berücksichtigen haben. 

Um Auslegungsschwierigkeiten über den weit­
gehend unklaren Begriff ,der "Angestellten" in 
der Wortverbindung "öffentliche Angestellte" zu 
verme~den, wurde dieser Begriff im &ahmen der 
vorgeschlagenen Neufassung ,der das Dienstrecht 
der "Angest,ellten" .der Gebi'etskörperschaften und 
der Gemeindeverbände betl'eff,enden Kompetenz­
vorschriften des Bundes-Verfassungsgesetzes 
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durch den der "Bediensteten" ersetzt. Dieser 
terminologischen Änderung waren andere Be­
stimmungen, in denen das Bundes-Verfassungs­
gesetz den Begl"iffdes "öffentlichen Angestellten" 
als Bezeichnung für solche Bedienstete verwendet, 
anzupassen, ohne daß ,dadurch eine . materielle 
1\nderung dieser .Bestimmungen bewirkt wird 
(vgl. die Z. 1,21, 23, 24, 25, 26 und 37). 

Im besonderen ,sei erwähnt, daß ,di'e terminolo­
gi,sche Anpassung des Art. 133 Z. 2 kein,esfalls 
die Frage, ob in Angelegenheiten des Disziplinar­
l"echtes ein ßeschweliderecht an ,den Verwaltungs­
gerichtshof eingeräumt werden soll, präjudiziert. 
Im vorliegenden Zusammenhang war viel­
mehr die s e Problematik nicht zu behanddn, 
sie bleibt einer B-VG-Novelle vorbehalten, die 
sich mit der Erwciterungdes Rechtsschutzes 
durch die Gerichtshöfe des öfFentlichen Rechts 
befaßt. Aus diesem Grund wUl"de auch ,das Wort 
"Bezirke" beibehalten und nicht durch "Ge­
meindeverbände" ersetzt. Dies wäl"e ,eine wesent­
liche Änderung, ,denn derzeit ~st die Zuständig­
keit des Verwaltungsgel"ichtshofes ,in Disziplinar­
angelegenheiten von Bediensteten der Gemeinde­
v'erbände gegeben. 

IV. 

(Zu Art. I Z. 4) 

Die Neufassung ,des Art. 10 Abs. 1 Z. 13 tB-VG 
umfaßt zwei Änderungen. Die eIiste besteht ,darin, 
,daß die Gesetzgebung und Voll ziehung des Bun­
des auf Angelegenheiten ,der künstlerischen und 
wjssenschaftlichen Sammlungen und Einrichtun­
gen des B und e s beschränkt werden. Es soll 
gewährlei'stet wer:den, daß die künstlerischen und 
wissenschaftlichen Sammlungen und Einrichtun­
gen der, L ä nd er und Gerne i nd e n hinsicht­
lich der 'Gesetzgebung und ,der Vollzi,ehung Lan­
dessache werden. Damit wilid einem Wunsch der 
Länder Rechnung ;getrag,en, der darin bestand, 
für ihre eigenen und ,die Einrichtungen der Ge­
meinden, insbesondere die Landes- und Orts­
museen, eigene Gesetzgebungs- und VollZJiehungs­
kompetenz zu hahen. 

Durch d~e Neufassung ·des Teilsatz,es, ,der von 
der S t a ti s t i k spricht, soll d~e Landeskompe­
tenz abgesichert und 'eine Ausdehnung ,der Bun­
deskompetenz, ,die gleichzeitig ,eine Beschränkung 
der Landeskompetenz hedeuten würde, v·erhin­
den wer,den. Es wil"d damit einer Auslegung 
dieser Kompetenzbestimmung ,in dem Sinne ent­
gegengetreten, ·daß in allen j,enen Angelegenhei­
ten, in denen ,der Bund seine Kompetenz auf 
diesem Gebi,et in Anspruch genommen hat, ,gleich­
artige Maßnahmen ,durch die Länder ausgeschlos­
sen sind. Durch die hereitlS bestehenden offiziellen 
und informellen Kontakte, die den Zweck haben, 

eine gewisse Einheitlichkeit im Rahmen statIstl­
scher Erhebungen und die V:ergleichbarkeit der 
statistischen Daten zu gewährleisten, wil'd diese 
Einheitlichkeit auch weiterhin gesichert sein. 

V. 
(Zu Art. I Z. 6 und Art. XIII) 

Das bäuerLiche Anerbenrecht ist ein Teil des 
Zivilrechtswesens. Die Angelegenheit wil"dder­
zeit duch das Anerbengesetz, BGBl. Nr. 106/1958, 
geregelt. Dieses Gesetz .gilt auf Grund der Ver­
fassungsbestimmung des § 21 nicht für die Länder 
Kärnten, Tirol und Vorarlbelig. In Kärnten und 
T~rol bestehen gesetzliche Regelungen dieser An­
gelegenheit, ,di,e sein'erzeit aLs LandesgesetZie er­
lassen wurden und heute als partikuläres Hundes­
recht in Kraft 'sind. In Vorarlbelig besteht keine 
gesetilich'e Regelung. Den Umstand, daß der § 21 
des Anerbengesetzes zur VertassUJngsbestimmung 
erklärt wurde, begründete der Ausschußbericht 
(445 der Beilagen zu den Stenographischen Proto­
kollen des Nationalrates, VIII. GP, S. 2) wie 
folgt: "Wiewohldie Ausnehmung Vorarlbergs 
vom Geltungsbereich ,des Gesetzes ... sachlich 
gerechtfertigt ,ist, hat ,der Ausschuß diese Reg,e­
lung vorsorglich durch eine Verfassungsbestim­
mung untermauert, um sie in jeder Beziehung 
unanfechtbar zu mamen." 

Durch ,die Z. 6 des vorliegenden Entwurfes 
einer Bundes-Verfa'ssungsgesetznoveUe wird der 
Art. 10 Abs.2 B-VG durch dlre Aufnahme des 
bäuerlichen Anerbenrechtes ,ergänzt. Der ur­
sprünglichen Länderforoerung, das bäuerliche An­
erbenrechtder Grundsatzgesetzg,ebung des Bun­
,des zu unterstellen, konnte nicht entsprochen 
werden, ,da darin eine Aushöhlung ,des Zivil­
l1echtswesens gesehen werden kann. Andereliseits 
erweist es sich als zweckmäßig, ·daß das in einzel­
nen Ländern vel1schiedenartig geregelte Rechts­
institut des b~uer1ichen AnerbenIiechtes im Rah­
men eines bestimmt umschriebenen Bereiches den 
örtlichen V:erhältnissen ,durch "He Landesgesetz­
gebung angepaßt wel1den kann. Es ;istdaran ge­
dacht, daß die Lande~gesetzgebung nähere Aus­
führungsbestimmungen bezüglich d·es "Brauches" 
im Sinne des § 3 Ahs. 2 Z. 3 des Anerbengesetzes 
treff·en soll. Durch die Erwähnung ,des bäuerlichen 
Anerbenrechtes im Art. 10 Abs. 2 B-VG ~st ,die 
Möglichkeit eröffnet, daß die Landesgesetzgebung 
ermächtigt wird, zu genau zu bezeichnenden J3e­
s,uimmungen Ausführungsbestimmungen zu er­
lassen; andel'erseit;s bleibt aber d~e VollZiiehung 
diei>er Angelegenheit weiterhin Bundessache und 
kann daher auch ,den Gerichten vorbehalten 
werden. 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung in 
Art. 10 Abs. 2 B-VG steht der Art. XIII des 
vorliegenden Entwurfes. Nach der gegenwärtigen 
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Rechtslage gilt - wie bereits ,erwähnt - auf 
Grund der Verfassungsbestimmungdes § 21 des 
Anerbenges,etzes ,dieses Gesetz ,in Vorarlberg 
nicht. Im Zuge -des B,egutachtungsverfahrens hat 
das Land Vorarlber,g ,den Wunsch ,geäußert, ~n 
,den Geltungsbereich des Anerbeng,esetzes einbe­
zogen zu werden, aUel"'din~serst gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreteneines Bun,desg,esetzes, das den 
Ländern erlaubt, Ausführungsbestimmungen im 
Sinne des Art. 10 Abs·. 2 B-VG zu 'erlassen. Um 
die Beschlußfassung über eine künftige Novelle 
zum Anerbengesetz nicht durch .die qualoifiziertlen 
Beschlußerfordernisse, die für ,d~'e Knderung oder 
Aufhebung von Verfasrungsbestimmungen er­
forderlich sind, zu belastlen, ist ,die Aufhebung 
der Verfassungsbestimmung des § 21 ,des Anerben'­
gesetzes beI1eits im vorliegenden Entwurf vorge­
sehen. Nach 'der Ausdehnung .des Geltungsbe­
reiches des Arrerbengesetzes auf das Land Vorarl­
berg ist die neibehaltung ,der Verfassung'sbestim­
mung des § 21 des Anerbengesetzes nicht weiter 
erforderlich, weil die Gl"'ünde, die zur Schaffung 
dieser Verfassungsbestimmunggeführt haben 
(v gl. den oben zitierten Ausschußbericht) weg­
gefallen sind. Die Neufassung ,des § 21 des An­
erbengesetzesselbstund ,damit ,die Ausdehnung 
seines Geltungsbereiches auf das Land Vorarlber,g 
wird erst durch die künftige Novelle zum An­
erbengesetz ,erfolgen. Die V'erfassungsr,echdich ein­
wandfreie Erlassung d~eser letzteren Regelung 
wird durch ,den 1etzten Satz d'es vorgeschlagenen 
Art. XIII gewährleistet. 

VI. 

(Zu Art. I Z. 7 und 17) 

Im Gegensatz zur Rechtslage in anderen 
Bundesstaa,ten genießen die österreichischen Bun­
,desländer auch k ein e t eil w eis e völker­
rechtliche Rechtssubjektivit~t. Auf Grund des 
Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG ist vielmehr aus­
schließlich ,der Bund zum A:bschluß völkerrecht­
licher Verträge (Staatsverträge) berufen. Diese 
Kompetenz des Bundes umfaßt auch ,den Ab­
schluß solcher Staatsverträge, ,die in inhal.tlicher 
Hinsicht Angelegenheiten zum Gegenstand haben, 
die in _ Gesetzgebung oder Vollziehung Landes­
sache sind. Bisher bestand in solchen Fällen keine 
verfassungsgesetzliche Pflicht des Bundes, die 
Länder in diesen Angelegenheiten zu hören. Die 
unter Z. 7 ,des vorliegenden Entwurfes vorge­
schlagene Regelung soll eine solche Pflicht des 
Bundes, Stellungnahmen ,der Länder einzuholen, 
verankern. Abgesehen ,davon, daß schon bisher 
in der Praxis in solchen Angelegenheiten eine 
Stellungnahme ,der Länder eingeholt wUI1de, liegt 
eine solche Regelung auch in der Bundesstaat­
lichkeitbegründet. Wenn nämlich schon auf 
Grund der unbeschränkten Vertragsabschl uß­
kompetenz des Bundes es den Ländern nicht 

möglich ist, mit rechtlichen Mitteln ihre Inter­
essen im völkerrechtlichen Verkehr wahrzuneh­
men, so sollte ihnen ,doch mindestens die Mög­
lichkeit gegeben werden, in ,Form von Stellung­
nahmen zu beabsichtigten Vertragswerken rhre 
Haltung gegenüber dem Bund zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Regelung entspricht der Kon­
zeption des Bundesstaates insofern, als der Bund 
dieser Konrzeption envsprechend im völkerremt­
lichen Verkehr auch die Interessen der Länder 
wahrzunehmen hat und daher zunächst Kenntnis 
von d~esen Interessen der Länder bekommen muß. 
Der Rechtsanspruch der Länder, der ,durch diese 
Neuregelung eingeführt wer,den soll, erstreckt 
sich nur darauf, Stellungnahmen zu, beabsichtigten 
VertragSlWerken a!bzugelben. Durch ,die Rege­
lung ist die völkerrechtliche Handlungsf~higkeit 
des Bundes in keiner Weise beschränkt. In ,der 
vorgeschlagenen Regelung kann ,daher die aus­
drückliche verfassungsgesetzliche Verankerung 
e'iner Rechtspflicht des Bundes gesehen werden, 
die schon nach der bisherigen Rechtslage aus den 
allgemeinen Prinzipien der Buooesstaatlichkeit 
abgeleitet wer,den konnte. ' 

In engem Zusammenhang mit der im vorigen 
erläuterten Neuregelung .steht diejenige der Z. 17 
des vorliegenden Entwurfes. Durch die unter 
dieser Zahl vorgeschlagene Ergänzung des Art. 16 
Ahs.l des Bundes-Verfa,ssungs,gesetzes soll im 
Sinne von Entschließungen des Nationalrates 
und des Bundesrates, die ,diese ,gesetzgebenden 
Organe anläßlich ,der Behandlung ,des nachmaligen 
Bundesverfassungsgesetzes vom 4. März 1964, 
BGBl. Nr. 59, mit ,dem Bestimmungen des 
Bundes-Verfassungsgesetzes iiber Staatsverträge 
abgeändert und ergänzt werden, gefaßt haben, 
das System des Art. 15 Ahs. 6 des B-VG auch auf 
den Bereich des Art. 16 des B-VG ausgedehnt 
werden. Die Bundesregierung hat bereits in ihrem 
Bericht vom 15. Juni 1964 zur Entschließung 
des Nationalrates Ibetreffend die Ausfüihrungs­
gesetzgebung ,der ,Länder nach Art. 15 Abs. 6 
B-VG . hzw. die Durchführung von Staatsver­
trägen durch die Länder nach AI't. 16 B-VG 
(III-49 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des N3!tionalrates, X. GP), Jer vom 
Nationalrat am 17. Juli 1964 und vom Bundesrat 
am 23. Juli 1964 zur Kenntnis genommen worden 
ist, auf die Möglichkeit einer derartigen ver­
fassungsgesetzlichen Neuregelung hingewiesen 
und sie vom föderalistischen IStandpunkt aus 
begrüßt. Da nunmehr ,die Länder eine ,derartige 
Regelung zum Gegenstand ihres Foiderun,gspro­
gramms gemacht halben WlIa bereits in Jer 
Regierungsvorlage 818 ,der Beilagen zu den Steno~ 
graphischen Protolkol1en des Nationalrates, 
XI. GP, eine gleichartige Bestimmung vorgesehen 
war, bes'teht kein Grund, diesem Forderungs­
punkt nicht Rechnung' zu tragen, umsomehr. 
als eine solche Regelung im Hinblick auf Art. 15 
A'bs. 6 sachlich gerechtfertigt .ist. 
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VII. 

(Zu Art. I Z. 9) 

Die Bundesländer begrüßen einheitliche ver­
fa:hrensrechtliche Regelungen, haben alb er in 
ihrem Forderungsprogramm ausgeführt, daß .der 
Bun.d nicht selbst die Einheidichkeit ,durch ab­
weichende verfahrensl'echtEche Vorschriften in 
Verwaltungs gesetzen ,durchbrechen dürfe. Die auf 
die Bedarfsgesetzgebung des Art. 11 A'bs. 2 
gestützten Vorschriften über das Verwaltungs­
verfahren sind eine ibedeutende Errungenschaft, 
·doch wird sie ihren Wert nur dann dauernd 
erhalten, wenn ·es gelingt, die Einheitlichkeit zu 
'Sichern. Nach der bisherigen verfassungsgesetz­
lichen Rechtslage war die B und e s gesetzgebung 
an die einmal getroffenen und auf Art. 11 Abs. 2 
sich stützenden verwaltungsverfahrensrechtlichen 
Regelungen nicht gebunden und konnte daher in 
jedem iEiDIZelifall i,n Verw.a;!tunglSgesetzen aib'­
weichende verfahrensrechtliche Vorschriften tref­
fen. Daß damit ,der rechtlichen Zielsetzung, die 
hinter der Bedarfsgesetzgebung steht, nicht ent­
'sprochen worden ist, liegt auf der Hand. Es kann 
auch nicht bestritten werden, daß solche ahwei­
chende Regelungen zu Erschwerungen in der 
Verwaltung geführt haben und ,daß in dieser 
Regelung eine nicht gerechtfertigte ungleiche 
Behandlung von Bund und Ländern liegt. Auf 
aer anderen Seite ist es aber ebenso nicht bestreit­
bar, ·daß bei der Regelung hestimmter Verwal­
tungsmaterien ausnahmsweise auf von den Ver­
wahungsverfahrensgesetzen abweichende Rege­
lungen nicht verzich·tetwerden kann. 

Die im vorliegenden Entwurf vorgeschlagene 
Neufassungdes Art. 11 Abs. 2 nimmt sowohl 
auf den eben genannten Gesichtspunkt als auch 
auf eine Gleichstellung voOn Bund und Ländern, 
wie sie eIbenfalls ,der Idee ,des Bunaesstaates ent­
spricht, Rücksicht. Von den auf Grund der 
Bedarfsgesetzgebung erlassenen Verwaltungsver­
fa'hrensgesetzen a'bweichende Regelungen sollen 
künftig nur mehr unter einer vom Verfassungs­
gerichts'hof nachprüfbaren Voraussetzung erlaubt 
sein. Diese Voraussetzung ist durch die Wendung 
"wenn sie zur Regelung des Gegenstandes er­
forderlich sind" umschrieben, wobei darauf hin­
zuweis·en ist, daß zu dem Wort "erfonlerlich", 
das a,uch im A'rt. 15 Abs. 9 B-VG verwendet 
wil'd, hereits eine Judika·tur des Verfassungs­
gerichtshofes vorhanden ist, soo daß gegen diese 
Formulierung nicht eingewendet werden kann, 
:s,ie ziehe eine völHg unklare Grenze. Sowenig 
aber bestritten' werden kann, daß die Regelung 
bestimmter Verwaltungsgebiete abweichende ver­
waltungsverfahrensrechtliche Vorschriften erfor· 
.detlich macht, sowenig steht außer Zweifel, daß 
auch Verwaltungsmaterien, deren Regelung der 
Landesgesetzgebung obliegt, solche Ahweichungen 
mitunter erfordern. Aus diesem Grund und im 
Sinne einer Gleichstellung von Bund und Ländern 

wird sowohl der Bundes- als auch der Landes­
gesetzgebung unter der zuvor genannten Vor­
aussetzung die Möglichkeit eingeräumt, im 
Einzelfall abweichende Regelungen zu treffen. 
Die im vorliegenden Entwurf vorgeschlagene 
Regelung ist einerseits sachlich gerechtfertigt und 
gewährleistet andererseits, daß nicht einseitig 
voOm Bund, ohne an bestimmte verfassungsgesetz­
lich festgelegte Maßstäbe gebunden zu sein, von 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen abweichende 
verfahrensrechtliche Vorschriften in den Verwal­
tungsvorschriften erlassen werden. 

In bestehenden Gesetzen enthaltene abwei­
chende Regelungen werden durch diese Ver­
fassungsbestimmung nich,t berührt, weil Kom­
petenzänderungen bestehende Vorschriften un­
berührt lassen und nur für künftige Neuregelun­
gen von Bedeutung sind. 

Die Möglichkeit, die Bedarfsgesetzgebung in 
Anspruch zu nehmen, wird durch die getroffene 
Regelung in keiner Weise eingeschränkt. Bund 
und Länder bindende und auf die Bedarfs­
gesetzgelbung sich stützende Gesetzgebungsakte 
sind von solchen, die nur den Bund oder ein 
Land binden, zu unterscheiden. Es kann daher 
die Bedarfsgesetzgebungskompetenz nicht ~n der 
Weise ausgelegt wer·den, daß ihre Inanspruch­
nahme nur ,dann gerechtfertigt wäre, wenn .dies 
unbedingt 'erforderlich ist. 

Die vorgeschlagene Neuregelung weicht schließ­
lich noch in anderer Hinsicht von der bestehen­
den Rechtslage ah. Aus ,der derzeit gehenderi 
Formulierung des Art. 11 Abs. 2 B-VG kann 
neben der sogenannten Bedarfsgesetzgebungs­
kompetenz auch eine selbständFge Kompetenz 
des Bundes, Regelungen ·des Verwaltungs ver­
fahrens usw. zu erlassen, herausgelesen werden. 
Nunmehr ,solIder Wortlaut ,des Art. 11 Abs. 2 
B-VG ausschließlich auf die Festsetzung der 
Bedarfsgesetzgebungskompetenz beschrän~t wer­
den. Soweit von der Bedarfsgesetzgebungskom­
petenz nicht Gebrauch gemacht wurde, obliegt 
jeweils dem zur Regelung eines Sachgebietes zu­
ständigen Gesetzgeber auch die Regelung des 
Verfahrens auf diesem Gelbiet. Trotz der 1\nde­
rang des Wortlautes des Art. 11 Abs. 2 B-VG 
tritt gegenüber der bisherigen Rechtslage keine 
Veränderung ein. 

VIIt 

(Zu Art. I Z. 11, 15 und 35 sowie Art. X und XI 
Albs. 1) 

Es ist für einen Staat wesentlich, ·daß er die 
Organisation seiner Verwaltung regeln kann. Im 
Hinblick darauf, daß die Bundesländer .staaten 
sind, kann zu Recht gesagt werden, es sei ein 
Merkmal ·der Selbstän.digkeit der Länder, daß 
sie die Zuständigkeit zur Regelung der Organi­
sation ihrer eigenen Verwaltung haben. Nach der 
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gegenwarttgen Verfassungsrechtslage steht diese 
Zuständigkeit aber hinsichtlich der Grundsätze 
dem Bund zu. Diese Regelung-wie auch andere, 
die sich im Verfassungsübergangsgesetz 1920 und 
im Bundesverfassungsgesetz über die Einrichtung 
der li.mter ·der Landesregierungen außer Wien 
find~n - ha't ihren rechtspolitischen Grund darin, 
daß ,die Verwaltung des Bundes in den Ländern 
grundsätzlich in .der Form der sogenannten 
mittelbaren Bundesverwaltung zu führen ist. 
Daraus ergibt sich ein Interesse des Bundes an det 
Verwaltungsstruktur ·der Länder, insbesondere 
an einer gewissen Einheitlichkeit dieser Verwal­
tungsstruktur. Wenn sich auch die higherige 
Rechtslage aus diesen Erwägungen er k I ä ren 
läßt, heißt dies keineswegs, daß sich eine der­

. artige Einschränkung der Organisations gewalt 
der Länder auch r e c h t f e r t i gen läß,t. Es 
kann vielmehr gesagt wer,den, daß das unbe­
strei~bare Interesse ·des Bundes auch auf andere, 
länderfreundlichere Weise gesichert wer·den kann. 
Im vorliegenden Entwurf ist ,da;her vorgesehen, 
daß die Regelung der Organisa·tion der allge­
meinen staatlichen Verwaltung in den Ländern 
der Landesgesetzgebung überlassen bleibt, die 
entsprechenden Landesgesetze aber der Zustim­
mung der Bundesregierung bedürfen (Art. 15 
A:bs. 10 B-VG). Dadurch wird eine Berücksichti­
gung sowohl ·der Landesinteressen als auch der 
Bundesinteressen gewährleistet. 

Die Organisation der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern ist derzek zum Teil 
durch ,das Gesetz vom 19. Mai 1868, RGBl. 
Nr. 44, über die Einrichtung der politischen 
Verwaltungsbehör,den geregelt. Dieses Gesetz 
wurde durch § 3 Albs. 2 letzter Satz des V-üG 
1920 ohne Befristung bis zur Erlassung .des im 
Art. 120 B-VG vorgesehenen Bundesverfassungs­
gesetzes weiter in GeItung belassen. Um den 
Ländern nun die Möglichkeit zu geben, die ihnen 
durch Art. 15 Abs. 1 B-VG eingeräumte Kom­
petenz auszuüben, wäre diese Bestimmung ~es 
V-üG 1920 aufzuheben (Art. X). Dadurch wlrd 
a;ber das oben er,wähnte Gesetz ·über die Ein­
richtung der politischen Verwaltungsbehörden, 
RGBl. Nr. 44/1868, nicht aus. dem geltenden 
Rechtsbestand ausgeschieden. Da die Regelung 
der Organisa:tion der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern durch den Art. 15 
kbs. 1 B-VG zur Landessache wird, kommt viel­
mehr der Art. XI Abs. 1, der für die überleitung 
der bestehenden Gesetze u. a. auch auf § 4 Abs. 2 
V-üG 1920 verweist, zum Tragen. Das Gesetz 
uber die Einrichtung der politischen Verwaltungs­
behörden RGBl. Nr. 44/1868, wir,d daher -
soweit es' derzeit ll!berhaupt noch in Kraft ist -
künf,tig auf Grund des § 4 kbs. 2 V-üG 19~0 
in Verbindung mit Art. XI Abs. 1 des vorlie­
genden Entwurfes in jedem Land als Lan~es­
gesetz weitergehen. Das genannte Gesetz verltert 

somit nicht seine Geltung, lediglich der Geltungs­
grund wir,d ein anderer. 

Im gegebenen Zusammenhang ist darauf zu 
verweisen, daß diese kompetenzrechtliche Neu­
regelung nicht in einem derogatorischen Ver­
hältnis zu Art. 120 B-VG (siehe Z. 35 dieses 
Entwurfes) steht. Art. 120 B-VG, der von der 
Zusammenfassung der Ortsgemeinden zu Ge­
bietsgemeinden und ,deren Einrichtung nach dem 
Muster der Selbstverwaltung handelt und diese 
Rechtsakte',sowie die Festsetzung weiterer Grund­
sätz·e für ,die Organisation der allgemeinen staat­
lichen Verwaltung in den Ländern der Bundes­
verfassungsgesetzgebung vorbehält, -stellt einen 
Programmartikel dar. Sollte es zur Errichtung 
von Gebietsgemeinden nach dem Muster ,der 
Selbstverwaltung kommen, so wäre in diesem 
Falle wohl a:uch eine Reorganisation der bereits 
bestehenden allgemeinen. staatlichen Verwaltung 
in den Ländern erforderlich. Nur in diesem 
Falle ist die entsprechende Regelung Angelegen­
heit ,des Bundesverfassungsgesetzgebers. In allen 
anderen Fällen aber kann die bestehende Or.gani­
sation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Ländern von der Landesgesetxgebung mit 
Zustimmung der Bundesregierung geändert wer­
den. Alleflding's bildet Art. 120 B-VG insofern 
ei.ne Grenze d!ieser auf Grund des Art. 15 Abs. 1 
B-VG ergehenden Gesetze, als auf der Grundlage 
dieser Kompetenzvorschrift eine Zusammenfas­
sung ,der Ortsgemeinden zu Gebietsgemeinden 
und deren Einrichtung nach dem Muster der 
Selbstverwaltung nich·t zulässig wäre. 

IX. 

(Zu Art. I Z. 15) 

Auf Grund des Art. 118 Achs. 3 Z. 3 B-VG ist 
die örtliche Sicherheitspolizei eine Angelegenheit 
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. 
Der Begriffsinhaltder örtlichen Sicherheitspolizei 
ist nach der gegenwärtigen Rechtslage im Art. 15 
Abs. 2 B-VG abstrakt umschrieben. Die im 
Entwurf vorgeschlagene li.nderung besteht in 
einer Ergänzung ,des Art. 15 Abs. 2 B-VG, indeX? 
die Wahrung des öffentlichen Anstandes und dle 
.Nbwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen 
störenden Lärms ausdrücklich als solche der ört­
lichen Sicherheitspolizei !bezeichnet werden. Für 
beide Fälle ist nach der geh:enden Rechtslage im 
Art. VIII Abs. 1 lit. a EGVG eine Strafsanktion 
vorgesehen. 

Nach der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechtes (Vlgl. z. B. Vemassungsgerichts­
hoferkenntnis Slg. Nr. 4813/1964) zählen di.ese 
Angelegertiheiten nicht zur örtlichen Sicherhelts­
poliz·ei, sondern zur allgemeinen Sicherheit~poli­
zei. Da es sich bei Verletzungen .des öffentlichen 
Anstandes und der ungebührlicherweise erfolgten 
Erregung störenden Lärms in 'der Regel um 
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geringfügige Angelegenheiten handelt, kann es 
als durchaus gerechtfertigt angesehen werden -
entgegen der Rechtsprechung der Gerich~shöfe 
des öffentlichen Rechtes -, diese Angelegenheiten 
zu solchen der örtlichen Sicherheitspolizei zu 
zählen. 

Durch die im Entwurf beabsichti~e Regelung 
wird den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, 
entsprechende Maßnahmen zur Abwehr stören­
den Lärms und zur Wahrung des öffentlichen 
Anstandes im Rahmen ihres eigenen Wirkungs­
bereiches zu treffen.. Den Gemeinden wer,den 
dadUrch aber keine Kompetenzen auf Sachgebie­
ten ü;bertragen, die nicht bisher durch Art. VIII 
EGVG 1950 erfaßt waren. Insbesondere in der 
Lärmbekämpfung ist die Gemeinde auf jene Maß­
nahmen b.eschränkt, die sich gegen Lärm aus 
sicherheitspolizeilichen Rücksichten ·rich,ten. Nicht 
erfaßt wind daher die Lärmbekämpfung, soweit 
sie Angelegenheit der Verwaltungspolizei ist. 
Die Durchführung von eventuellen Strafver­
fahren obliegt aller,dings nicht ·der Gemeinde im 
eigenen WirkungSibereich. Der Lan,desgesetz­
gebung wird es vorbehalten sein, die näheren 
Vorsmriften in Ges·etzen ülber die örtliche 
Sicherheitspolizei zu treffen. 

Zu Art. 15 .A:bs. 3B-VG, durch ,den der 
Landesgesetzgeher verpflichtet wiI1d, für den 
örtlichen Wirkungsbereich von Bundespolizei­
behörden diesen bestimmte Aufgalben in Ange­
legenheiten der Veranstaltungspolizei zu üher­
tragen, sei ,darauf hingewiesen, daß -für Landes­
gesetze, ,durch die eine solche Obertragungim 
Umfang des verfa'ssungsgesetzlich festgelegten 
Mindestausmaßes erfolgt, nicht die Zustimmung 
der Bundesregierung gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG 
erforderlich ist. Denn es handelt sich ,dabei um 
die Erfüllung einer verfassungsgesetzI.ichen Ver­
pflichtung. Wollte man dennoch ein Zustim­
mungsrecht der Bundesregierung annehmen, so 
wür,de eine Ver,weigerung ,der Zustimmung eine 
verfassungsgesetzlich nicht gedeckte Beschränkung 
der Gesetzgebungshoheit des 'betreffenden Landes 
bedeuten. Soweit aber Landesgesetze über ,das 
verfassungsgeserzlich gefordert;e Mindestausmaß 
hinaus Aufgaben ,der Veranstaltungspolizei auf 
Bundespolizeibehörden übertragen, hedarf es 
dafür der Zustimmung der Bundesregierung auf 
Grund der oben zitierten Bestimmung des 
Bundes-Verfassungsgesetzes. 

X. 
(Zu Art. I Z. 15 ,und Art. X) 

Nach' der gegenwärtigen Rechtslage ist es der 
Landesgesetzgebung in Angeleg·enheiten, ,die in 
der GrundsatzgesetZgebung Bundessache sind, in 
der Regel verwehrt, gesetzgeberische , Maßuhmen 
zu treffen, bevor nicht vom Bund das Grundsatz­
gesetz erlassen worden ist. Diese Regelung hat 
rechtspolitisch unerwünschte Auswirkungen. Es 
kann vorkommen, ·daß . legislative . Maßnahmen 

'besonders dringlich oder nur für eines oder 
mehrere Bundesländer von Bedeutung sind. In 
allen diesen Fällen muß zunächst der Grundsatz­
gesetzgeber tätig werden. nies hedeutet nicht nur 
einen erheblichen Zeitaufwand, sondern stellt 
auch ,die Frage nach der rechtspolitischen Zweck­
mäßigkeit vongrundsatzgesetzlichen Regelungen 
für alle Bundesländer, die doch möglicherweise 
nur in einzelnen Bundesländern von Bedeutung 
sein werden. Aus ·diesem Grund wird es für 
rechts politisch zweckmäßiger gehalten, das Ge­
setzgebungsrecht der Länder in Angelegenheiten 
der Grundsatzgesetzgebung nicht von ,der Er­
lassung eines Grundsatzgesetzes des Bundes ab­
hängig zu machen. Es soll daher dem Art. 15 
Abs. 6 B-VG eine entspr·echende Regelung ange­
fügt werden. 

Für die vorgeschlagene Regelung spricht außer­
dem, daß die Zielsetzung der Grundsatzgese'tz­
gebung nicht dahin geht, die Länder in der Aus­
übung ihrer Gesetzgebung zu 'hindern, sondern 
eine gewisse Einheitlichkeit der Regelung in allen 
Bundesländern zu gewährleisten. Der Zielsetzung 
der Grundsatzgesetzgebung,skompetenz .des Bun­
des wird daher nicht widersprochen, wenn den 
Ländern die Möglichkei,t gegeben wiI1d, vor 
Erlassung eines Bundesgrundsatzgesetzes bereits 
legislative Maßnahmen zu treffen, aiber anderer­
seits der Landesgesetzgeber verpflichtet ist, seine 
gesetzlichen Regelungen später ergehenden 
grundsatzgesetzlichen Regelungen des Bundes 
anzugleichen. Für eine derartige Anpassung der 
landesgesetzlidten Vorschriften wird eine Frist 
durch das Grundsatzgesetzdes Bundes zu be­
stimmen sein. nie Anpassung wird durch _ den 
zweiten Satz der vOf\geschlagenen Ergänzung des 
Bundes-Verfassungsgesetzes ~gewährleistet. U nter­
läßt ein Land die verfassungsgesetzlidt geforderte 
Anpassung, so wird das bestehende Landesgesetz 
verfassungswidrig und kann vom Verfassungs­
gerich tshof gemäß Art. 140 B-VG aufgehoben 
wef\den. Die vorgesdtlagene Regelung bedeutet 
daher eine Erleichterung 'legislativer Maßnahmen 
seitens der Länder, ohne ·daß die mit der Grund­
satzgesetzgehung des Bundes verbundene Ziel-
setzung aufgegeben wird. ' 

Eine Kompetenz der Länder, Angelegenheiten, 
in denen die Grundsatzgesetzgebung dem Bund 
zusteht, frei zu regeln, ist künfti,g immer dann 
gegeben, wenn im Zeitpunkt der landesgeseti­
lichen Regelung von der ,Bundesgesetzgebung 
aufgestellte Grundsätze nidtt bes·tehen. Audt 
dann, wenn ein Bundes,grundsatzgesetz aufge­
hoben wofiden ist, ist somit die Möglichkeit 
gegeben, daß die Landesgesetzgebung diesen 
Gegenstand frei regelt. Um dies klarzustellen, 
wurde die Formulierung: "Sind vom Bun­
desgesetzgeber keine Grundsätze aufgestellt, 
kann ... " gewählt. 

Im Hinlblick auf die gleidtartige Regelung in 
§ 3 Abs. 1 des V-üG 1920, die zwar als über-
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gangsbestimmung einen eingeschränkten Gel­
tung~bereich hat, aber doch in Verbindung mit 
der Neuregelung ,des Art. 15 Albs. 6 B-VG zu 
Auslegungsschwierigkeiten führen könnte, war 
§ 3 Abs. 1 V-üG 1920 (mit Ausnahme des 
ersten Satzes) aufzuheben I{vgl. Art. X des Ent­
wurfes). Der Abs. 2 des § 3 V-üG 1920 ist durch 
Zeitahlauf gegenstandslos geworden und kann 
daher ebenfalls aus dem Rechtsbes~and ausge­
schieden werden. Hinsichtlich .der Aufhebung des 
letzten Satzes des § :3 .Albs. 2 V..:ÜG 1920 wird 
auf ,die Erläuterungen unter VIII verwiesen. 

Im Begu~achtungsverfahren wurde auch die 
Befürchtung geäußert, ,die Neufassung des Art. 15 
Abs. 6 'B-VG sei geeignet, die Unsicherheiten über 
Fragen' der Abänderlbarkeit des 2. Verstaat­
lichungsgesetzes noch zu vergrößern. Es solle 
durch die Neufassung dieser Verfassungsbestim­
mung keinesfalls die Möglichkei~ für eine Aus­
legung geschaffen werden, wonach die Länder 
das Recht hätten, geltende Bundesgesetze auf 
einem Gebiet des Art. 12 B-VG, auch wenn sie 
seinerzeit verfassungsgemäß unter einem anderen 
Kompetenzregime erbssen wurden, außer Kraft 
zu s~zen. Die in ,der wiedergegebenen Auffassung 
zum Ausdruck kommende Befürchtung ist nicht 
berechtigt. Ein Recht der Länder, eine unter 
Art. 12 B-VG fallende Angelegenheit frei zu 
reg.eln, :besteht nur, wenn diese Angelegenheit 
nicht durch den Bund geregelt ist. Das 2. Ver­
staatlichungsgesetz wir·d ,durch die vorgeschlagene 
Neufassung des Art. 15 Abs. 6 B-VG daher nicht 
berührt. Dazu 'kommt, ,daß tln IArt. 15 Aibs. 6 
iB-VG keineslalls die KompeteIllZ der Länder, be­
stehende Bundesgesetze aufzuheben oder zu än­
dern, entlhalten ist. 

XI. 
(Zu Art. I Z. 16, 33 und 39) 

Der GrundgedankJe ,des Bundesstaates bes'teht 
darin, trotz staatlicher Einheit, die sich im Bund 
manifestiert, eine .gewisse 'Selbständigkeit be­
stimmter Geibi~e, nämlich der Länder, zu gewähr­
leisten. Diese Konzeption führt in einem ge­
wissen Sinne zu einer Trennung von Bund und 
Ländern, da heide Gebietskörperschaftenrhre 
jeweiligen und naturgemäß verschiedenen Inter­
essen geltend zu machen halben. Obwohl Bund 
und Länder niemals voneinander inder Weise 
"unabhängig" ,gewesen sind, daß auf ,die wechsel­
seitigen Interessen nicht hätte Rücksicht ~enom­
men wel"den müssen, zeigt sich doch in neuerer 
Zeit in zunehmenden Maße ,die Notwendigkeit 
einer engeren Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern auf bestimmten Gebieten. Diese 
Tendenz wird in dem Begriff "kooperativer 
Bundesstaart" deutlich. 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Län­
dern in einem kooperativen Bundesstaat bedarf 
aJberder entsprechenden rechdichen 'Instrumente, 
die eine solche Zusammenarlbeit gewährleisten 

und sicherstellen. Dieses Instrumentarium soll 
durch die beabsichtigte Ergänzung der Bundes­
verfassung in Form eines Art. 15 a geschaffen 
werden. Während' bisher die Länder unterein­
ander bereits nach Art. 107 B-VG Vereinbarun­
gen abschließen konnten, soll nunmehr auch die 
Möglichkeit geschaffen werden, ,solche Verein­
barungen zwischen Bund und Ländern (soge­
nannte vertika:1e Korukoroate) zu treffen. Der­
artige Vereinharungen wer,den es gestatten, daß 
eine Koordination von Maßnahmen des Bundes 
und der Länder auf rechtsv,er'bindlicher Basis 
erreicht wird. Eine solche K>oordination wird in 
manchen ·Bereichen, wie z. B. in der Raumord­
nung, bei Maßnahmet:leiner umfassenden Landes­
verteidigung, in Angelegenhei,ten ,des Zivilschut­
zes, des Umweltschutzes oder der Katasrrophen­
hilfe, zweckmäßig sein. Das Institut der Verein­
barung ist darüber hinaus in hohem Maße dem 
bundesstaatlichen Prinzip, das unsere Verfassungs­
ordnung regiert, angemessen. Die freiwillige Zu­
sammenarbeitzwischen ·Bund und Ländern ist 
einseitigen Maßnahmen, die vielleicht den Inter­
essen ·der ge.genbeteiligtenGebietskörperschah 
nicht gerecht werden, bei weitem vorzuziehen. 

Vereinbarungen .im Sinne ,des vorgeschlagenen 
Art. 15 a Abs. 1 können sowohl zwischen dem 
Bund und einem oder mehreren Ländern als 
auch zwischen dem 'Bund und allen Ländern 
abgeschlossen werden. 

Gegenstand solcher Vereinbarungen können 
sowohl Akte der Gesetzgebung als auch Akte der 
Vollziehung sein. Die Vereinbarungen werden 
aber nicht unmittelbar verpflichtend für den 
Rechtsunterworfenen sein. ner Inhalt solcher 
Vereinbarungen wird vielmehr in Gesetzgebungs­
akte oder - soweit dafür gesetzliche Grundlagen 
bestehen, da diese durch ·eine· Vereinbarung nicht 
ersetzt werden können - in Verwaltungsakte 
umgesetzt werden müssen. Aus ·diesem Grund 
ist es' auch notwendig, daß dann, wenn Gesetz­
gebungsakte des Bundes zur Erfüllung solcher 
Vereinbarungen erforderlich sind, vorderen 
Abschluß die Genehmigung des Nationalrates 
eingeholt wird, ,da die Vereinbarungen selbst von 
den Organen der Vollziehung abgeschlossen wer­
den, diese sich :lber nicht zu Maßnahmen ver­
pflichten können, auf ·deren Verwirklichung sie 
keinen unmittelbaren Einfluß haben. Wie die 
,gleichartige Regelung bei den Staatsverträgen 
(vgl. Art. :;0 B-VG), entspricht auch diese ,dem 
demokratischen Prinzip (Art. 1 B-VG). Vom 
Inhalt der Verein'barung hängt es ab, ob ,der zu 
ihrer Erfüllung zu setzende 'Gesetzgebungsakt 
ein einfaches Bundesgesetz oder ein Bundesver­
fassungsgesetz sein muß. iEs war .deshalb vorzu­
sehen, daß die verschiedenen Beschlußerforder­
nisse auch schon hei der Genehmigung der Ver­
einbarung zur Anwendung gelangen. Andernfalls 
könnte mit einfacher Mehrheit ·der Nationalrat 
'sich zur Er'lassung eines qualifizierte Mehrheit 
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verlangenden Bundesverfassungsgesetzes binden. Völkergewohnheitsrecht, der Judikatur inter­
Dem genannten Zweck dient die Anordnung, nationaler Gerichte und Schiedsgerichte und ,der 
wonach Art. 50 kbs. 3 B-VG 'sinngemäß anzu- Doktrin beruhen, in dem am 23. Mai 1969 in 
wenden ist. Bedarf es zur Erfüllung einer Ver- Wien von einer diplomatischen Konferenz ange­
einbarung eines Bundesverfa.ssungsgesetzes, so ist nommenen iEntwurf eines übereinkommens Ülher 
für den Genehmigungsbeschluß Art. 44 Abs. 1 das Recht der Verträge zusammengefaßt worden 
B-VG anzuwenden, ebenso sind die betreffenden sind. Dieser ~ntwurf, der sich zum Teil als die 
Regelungeri der Vereinbarung als verfassungs- Kodifikation bestehender völkerrechtlicher Nor­
ändemd zu !bezeichnen. Genehmigungsbedürftige men auf diesem Gebiet und zum Teil als eine 
Vereinbarungen sind jedenfalls im Bundesgesetz- Weiterentwicklung dieser völkerrechtlichen Nor­
blatt kundzumachen. Inwieweit auch andere Ver- men darstellt, ist noch nicht objektiv in Kraft 
einbarungen im Bundesgesetzblatt kundzumachen getreten. Er kann jedoch zusammen mit dem ihm 
sind, bleibt der Regelung ,durch das Bundesgesetz zugrunde liegenden Bericht der Völkerrechts­
über das Bundesgesetzblatt vorbehalten. kommission der Vereinten Nationen und den 

In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, Ergebnissen der Beratungen auf der erwähnten 
daß entsprechende Regelungen über die Genehmi- Konlferenz als die voJIkommenste Zusammen­
gung von Vereinbarungen durch die Landtage in stellung der völkerrechtlichen Vorschriften Ü'ber 
den Landesverfassungen nicht zu umgehen sein das Recht der zwischenstaatlich,en Vereinbarun­
werden. Auch Rcegelungen üherdie Kundmachung gen angesehen wer,den. Nach ,seinem Inkraft­
solcher Vereinbarungen im Landesgesetzblatt treten wird dieses übereinkommen ein ahge­
bleiben den Ländern vorbehalten. schlossener Kodex der Regeln des zwischenstaat-

Die Zuständigkeit zum Albschluß solcher Ver- lichen Vertragsrechtes sein. Wenn auch zunächst 
einbarungen liegt, wie bereits erwähnt, bei den noch, für die Beurteilung von Rechtsfragen, wie 
Organen der Voll ziehung. Auf Bundesebene sind der Beendigung einer Vereinbarung, ihrer Kün­
daher je nach dem Gegenstan4 der Vereinbarung digung, eines Beitrittes weiterer Länder und 
die ressortzuständigen Bundesminister bzw. die ähnliches, ·die herkömmlichen Rechtsquellen, d. h. 
Bundesregierung als Kollegialorgan hiefür zu- das Völkergewohnheitsrecht, die Judikatur inter­
ständig. Wer nach dem Gegenstand der Verein- n~.tionaler. Gerichte u~d Schj,~sgerichte so:vie 
barung zuständiger Bundesminister ist, muß auf dIe lDoktrm, heranzuZIehen seIn werden, wII1d 
Grund des durch die gemäß Art. 77 Abs. 1 B-VG dann dieser allgemeine Völkerrechtsvertrag auch 
erlassenen Bundesgesetze begründeten Wirkungs- /a~f Ver~~nbarungen zwischen Bund und Ländern 
bereiches beurteilt werden. Die Zuständigkeit der smngemaß Anwendung finden. 
Bundesregierung zum kbschluß solcher Verein- Gleichzeitig mit der Einführung der Verein­
barungen besteht vor allem dann, wenn die ba rungen zwischen Bund und Ländern in die 
Vereinbarung künftig zu treffende gesetzgeberische österreichische Verfassungsordnung soll der his­
Maßnahmen betrifft. herige Art. 107 B-VG aufgehoben {Z. 33) und die 

In anderen Bundesstaaten, die das Institut der Regelung über Vereinbarungen der Länder unter­
Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern einander - im Wortlaut unverändert - in 
bereits kennen, ergeben sich immer wieder des- Art. 15 a Abs. 2 B-VG überstellt werden. Damit 
halb erhebliche Rechtsprobleme, weil es unklar folgt ,der Entwurf einer Anregung, die im Begut­
ist, nach welchen Rechtsgrundsätzen jene Fragen, achtungsverfahren von verschiedenen Seiten vor­
die im Z •. lsammenhang mit solchen Vereinbarun- getragen wur1de, und faßt diese bejlden Bestim­
gen auftauchen, zu beurteilen sind. Um in dieser mUf1g,en, die zweifellos systematisch zusammen­
Hinsicht alle Zweifelsfragen auszuschließen, sieht gehören, in einem Verfassungsartikel zusammen. 
der Abs. 3 des Art. 15 a vor, daß die Grundsätze Aus systematischen Gründen erfolgt die Zusam­
des völkerrechtlichen Vertragsrechtes auf solche menfassung nicht ,durch eine Ergänzung des 
Vereinbarungen Anwendung finden. Obwohl Art. 107 B-VG. Eine Regelung, wie sie im 
solche VereinJbarungen zwischen Bund und Län- Art. 15 a B-VG vorgesehen ist, paßt nicht in das 
dem keine völkerrechtlichen V,erträge sind, steht IV. Hauptstück des Bundes-Verfa·ssungsgesetzes, 
dieser Umstand der Rezipierung ·des Völker- wie auch hisherder Standort des Art. 107 B-VG 
r·echtesnicht entgegen,zumal im Hinblick auf die systematisch nicht glücklich war. Die gesamte 
klare Bestimmung des Art. 10 A'bs. 1 Z. 2 B-VG Regelung wurde daher in einem Artikel zusam­
daraus keinesfalls der Schluß gezogen werden mengezogen und unter die allgemeinen Bestim­
kann, daß die Länder eine, wenn auch nur par- mungen (I. Hauptstück) eingereiht. 
tielle, Völkerrechtssubjektivität Ibesitzen. Hinsich,tlich der Vereinbarungen der Länder 

Im Gegensatz zu Art. 9 B-VG wurde in dieser untereinander ist auf folgende Neuregelung hin­
Bestimmung nich,t auf die allgemein anerkannten zuweisen: Auf Grund des kbs. 3 ,des Art. 15 a 
Regelndes Völk.errechtes verwiesen, sondern auf sollen die Grundsätze des völkerrechdichenVer­
das völkerrechtliche Vertragsrecht. Dies hat tragsrechtes auch auf diese Art von VereilJlbarun­
seinen Grund darin, daß ,die Normen des völker- gen anzuwenden sein. Im Sinne ·der Verfassungs­
rechtlichen Vertragsrechtes, die derz·eit auf dem autonomie der Länder soll es aber den Ländern 
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überlassen hierben, ob und in welchem Umfang 
sie die Anwend'barkeitdieser Grundsätze aus­
schließen. Um aher eine einheitliche Basis der 
Ländervereinbarungen sicherzustellen, ist vorge­
sehen, daß ein Ausschluß der Anwendbarkeit der 
Grunldsätze des völkerrechtlichen Vertra.gsrechtes 
durch paktierte Verfassung,sgesetze der an einer 
Vereinbarung beteiligten Länder zu erfolgen hat. 

,Die Länder hahen somit die Möglichkeit,durch 
paktierte Verfassungs gesetze a 11 g e m ein die 
Anwendbarkeit der genannten Grundsätze für 
Vereinbarungen untereinander auszuschließen 
und anderen Stelle entsprechende Regelungen 
zu treffen, oder es können ,dies ·die an einer 
konkreten Vereinbarung beteiligten Länder im 
k 0 n kr e t e n Ein z ,e 1 fall verfügen. In die­
sem Zusammenhang sei bemerkt, daß jedenfalls 
die Kompetenz zum Acbschluß solcher Verein­
barungen nie h t nach ,dem völkerrechtlichen 
Vertragsrecht zu beurteilen ist, da gemäß 
Art. 105 Albs. 1 B-VG der Landeshauptmann das 
Land nach außen vertritt und daher . für den 
Abschluß von Vereinharungen mit anderen Län­
dern ebenso wie mit dem Bund zuständig ist. 

Der im Entwurf vorgeschlagenen Ergänzung 
der Bundesverfassung durch einen Art. 15 a 
korrespondiert die Z. 39 des Entwurfes, die 
eine Ergänzung der Zuständigkeit des Verfas­
sungsgerichtshofes vorsieht. In dem neu einzu­
fügenden Art. 138 a Albs. 1 ist vorgesehen,daß 
der Verfassungsgerichtshof auf Antrag der Bun­
desregierung oder einer beteiligten Landesregie­
rung festzustellen hat, ob eine Vereinbarung .im 
Sinne des Art. 15 a Albs. 1 vorliegt und ob die 
aus einer solchen Vereinbarung folgenden Ver­
pflichtungen ,eingehalten worden sind. Es ist 
nämlich zweckmäßig, ,die Kompetenz des Ver­
fassungsgerichtshofes auch auf die Feststellung 
des Bestandes einer Vereinharung zu ,erstrecken. 
Zwar liegt in jeder Feststellung ,darüber, ob die 
aus einer Vereinbarung folgenden Verpflichtun­
gen erfüllt worden sind, auch gleichzeitig die 
Feststellung, daß eine Vereinbarung besteht. Aber 
es ist denkbar,' ,daß ausschließlich der Bestand 
einer Vereinbarung strittig ist, dhne daß bereits 
auf Erfüllung geklagt werden könnte (etwa des­
halb, weil die Leistung noch nicht zu erbringen 
ist). Diese mögliche Lücke soll durch die vorge­
schlagene Regelung geschlossen werden. Die Zu­
.ständigkeit des V,erfass~ngsgerichtshofes erstreckt 
sich somit lediglich auf Fes~stellungen. Daraus 
ergiht sich, daß derartige Entscheidungen des 
Verfassungsgerichtshofes nicht ,der Exekution 
fähig sind. 

Aus solchen Vereinbarungen sich ergebende 
vermögensrechtliche Ansprüche können von 
Bund und Ländern durch eine Klage nach 
Art. 137 B-VG geltend gemacht werden. 

Die Erweiterung der Zuständigkeit des Ver­
fassungsgerichtshofes im Sinne des Entwurfes ist 

deshalb rechtspolitisch gerechtfertigt, weil das 
Instrumentarium, das durch Vereinbarungen im 
Sinne des Art. 15 azur Zusammenar'beit von 
Bund und Ländern geschaffen werden ,soll, ent­
wertet würde, wenn nicht eine Instanz über 
Bestand und Erfüllung solcher Vereinbarungen 
zu entscheiden befugt wäre. Andernfalls könnte 
nämlich durch Streitigkeiten darüber, ob die 
Vereinbarung zustandegekommen oder d,ie über­
nommene Verpflichtung erfüllt worden ist oder 
nicht, ein Mißtrauen gegen dieses neue Rechts­
instrument entstehen, das zu vermeiden ist. 

Durch Art. 138 a Abs. 2 wird ferner ,die 
Kompetenz des Verfa,ssungsgerichtshofes insofern 
ergänzt, als dieser über ,den Bestand und die 
Erfüllung von Vereinibarungen der Länder unter­
einander (Art. 15 a Abs. 2) zu ,entscheiden hat. 
Um aber hier die Länder nicht zu präjudizieren, 
wird der Bestand einer solchen Kompetenz ,des 
Verfassungsgerichtshofes davon abhängig ge­
macht, daß sie in der Vereinbarung selbst fest­
gelegt ist. 

XII. 
(Zu Art. I Z. 18 und Art. 11) 

Der unter Z. 18 des vorliegeniden Entwurfes 
vorgeschlagene Entfall des Art. 17 Abs. 2 B-VG, 
demz'ufolge der Bund als Träger von Privat­
rechten durch die Landesgesetzgebung niemals 
ungünstiger gestellt werden darf als das be­
treffende Land ,se~bst, dient dem Abhau einer 
den Bund begünstigenden Regel und solcherart 
einer Gleichstellung von Bund und Ländern als 
Privatrechtsträger. Durch die Neufassungdes 
Art. 17 soll diese GleidlStellung gleichzeitig 
zweifelsfreizum Ausdruck gebracht werden. 

Durch Art. II soll in ,diesem Zusammenhang 
nur in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise 
klargestellt werden, daß der W:egfall des Art. 17 
Abs. 2 des B-VG nicht zugleich auch eine Be­
schränkung jener Zuständigkeiten bedeutet,die 
dem Bund im Rahmen des KompetenztatJbestan­
des "Monopolwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 4 B-VG) 
zustehen. 

XIII. 

(Zu Art. I Z. 27 und 28) 

Die beiden in den Z. 27 und 28 vorgeschlagenen 
Knderungen stehen im Dienste einer Verein­
fachung der Landesgesetzgebung. Sowohl der 
Art. 97 Abs. 2 als auch Art. 98 B-VG sprechen 
im Zusammenhang mit der Landesgesetzgebung 
vom "zuständigen Bundesministerium" und 
knüpfen an die Vorlage des Gesetzesbeschlusses 
eines Landtages beim. zuständigen Bundesmini­
sterium Rechtsfolgen. Den Ländern kann aher 
nur schwerlich zugemutet werden, selbst zu be­
urteilen, welches Bundesministerium als in der 
Sache zuständig anzusehen ist. Dies umso weniger, 
als ,die Länder den Nachteil des späteren Beginnes 

182 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 36

www.parlament.gv.at



22 182 dler Beilagen 

des Fristenlaufes als Folge einer falschen Beur­
teilung der Zuständigkeit eines Bundesministe­
riums auf sich zu nehmen haben. Aus den genann­
ten Gründen halben daher die Läooer berechtigter­
weise gelforidert, .daß ,die GesetzeSlbesch,lüsse des 
Landtages nur mehr dem Bundeskanzleramt, das 
gewissermaßen die Funktion einer Clearingstelle 
übernimmt, bekanntgegeben werden. Dieser For­
derung wird durch die vorgeschlagene Formu­
lierung entsprochen, wobei zu betonen ist, daß 
auf' Seiten des !Bunldes durch diese Neuregelung 
Nachteile nich,t zu erwarten sind. 

XIV. 

(Zu Art. I Z. 29 und 30) 

Die in Z. 29 vorgeschlagene Neufassung des 
Art. 102 Abs. 1 B-VG zielt einerseits auf eine 
Stärkung des bewährten Instituts der mittel­
baren Bundesverwaltung und andererseits auf 
die Beseitigung einer unsystematischen Bestim­
mung ab. Die mittelbare Bundesverwaltung wird 
im Abs. 1 des Art. 1 02B-VG ,dahingehend 
definiert, daß es sich um die Vollziehung des 
Bundes durch den Landeshauptmann und ,die 
ihm unterstellten Lande&behörden handle. Es 
wir,d a'ber durch die geltende Fassung dieser 
Bestimmung nicht ausgeschlossen, daß die Agen­
den der mittelbaren Bundesverwaltung in unter­
ster Instanz von einer Bundeshehör,de besorgt 
werden, von der der Instanzenzug an den Landes­
hauptmann geht. Aus diesem Grund wurde in 
der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
ausgesprochen, das Wesen der mittcllba'renBundes­
verwaltung bestehe darin, ,daß in ,der Landes­
instanz der Landeshauptmann als Organ der 
Vollziehung des Bundes tätig werde (v gl. Ver­
fa.ssungsgerichtshofel"kenntnis Slg. Nr. 2264/1952 
und 2978/1956). Mit dieser Konstruktion der 
mittelbaren Bundesverwaltuni wurde vom ur­
sprünglichen Konz,ept der mittelharen Bundes­
verwaltung abgegangen. Diesem Konzept ent­
sprach es nämlich, ,daß .die Bundesver,waltung in 
den Ländern grundsätzlich von den Organen der 
Länder besorgt wird. ner Verfassungsgerichtshof 
hat denn auch in seinem Erkenntnis Slg. Nr. 2264/ 
1952 ausgesprochen, Bundesbehörden sollten in 
erster Instanz im Rahmen ,der mittelbaren Bun­
desverwaltung nur aus nah m s w eis e mit der 
Vollziehung betraut werden. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die 
Betrauung von Bundesbehörden in erster Instanz 
mit der Vollziehung im Rahmen der mittel­
baren Bundesverwaltung Ausnanmecharakter 
haben soll. Diesem Ausnahmecharakter soll da­
durch Rechnung getragen werden, daß ,'eine solche 
Betrauung von Bundesbehörden mit ,der Voll­
ziehung in mittelbarer Bundesverwaltung an die 
Zustimmung der beteiligten Länder gebunden 
wird!. Das 01'!gan des Landes, Id~'s zur Ertei:lun,g 
dieser Zustimmung zuständig ist, dürfte - da es 

sich dalbei um' einen Akt der Vollziehung handelt -
die Landesregierung sein. Eine solche Zustim­
mung der beteiligten Länder soll nur dann nicht 
erforderlich sein, wenn die Angelegenheit in 
unmittelbarer BundesverwaItung geführt werden 
könnte, der Bund aber auf die Führung in der 
Form der unmittelbaren Bundesverwaltung ver­
zichtet. Das ist deshalb gerechtfertigt, weil in den 
AngelegenheiteJ?, die der Bund ,in unmittelbarer 
Bundesver,waltung führen könnte, durch die 
Form ,der Führung in mitt,e~barer Bundesver­
waltung dem Land ein Einflußbereich eröffnet 
wird, der den Verzicht auf die Einräumung eines 
Zustimmungs rechtes im Falle der Betrauung von 
Bundesbehörden mit der Vollziehung in erster 
Instanz rechtfertigt. 

Soweit derzeit im Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung in erster Instanz Bundesbe­
hörden mit der Vollziehung betraut sind, hat die 
Neuregelung au.f diese Betrauungen keinen Ein­
fluß. Die Neufassung ,des Art. 102 Abs. 1 B-VG 
wirkt nämlich nicht zurück. Im besonderen gilt 
dies auch für die im Marktordnungsgesetz vor­
gesehene Behördenorganisation. Nach Auslaufen 
des Marktordnungsgesetzes wird die Beibehaltung 
der !bisherigen Behöfldenor,g.anisation (Fonds) im 
Falle einer Verlängerung eine Verfassungsbestim­
mung oder die Zustimmung der Länder erfor­
dern. Es wurde davon abgesehen, bereits im 
vorliegenden Entwurf einer Buncles-Verfassungs­
gesetznovelle eine entsprechende übergangshe­
stimmung vorzusehen, da das Marktordnungs­
gesetz in seinemzeidichen Geltungsbereich he­
schränkt ist und ,deshalb eine zeitlich unbe­
schränkte Übergangsbestimmung nicht gerech,t­
fertigt wäre. 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des 
Art. 102 Abs. 1 B-VG wird auch die besondere 
Type der Bundesverwaltung (Sicherheitsdirek­
tionen mit nachgeordneten Landesbehörden), die 
durch § 15 des Behörden-überleitungsgesetzes 
geschaffen wurde, nicht herührt. Weder wird der 
§ 15 Behörden-Oberleitungsgesetzderogiert, da 
dieser als lex specialilSzu Art. 102 Albs. 1 B-VG 
anzusehen ist, noch ist somit die Einrichtung der 
SiCherheitsdirektionen in ihrem Bestand gefähr­
det. 

Der letzte Satz des Art. 102 Ahs. 1 B-VG 
sieht vor, daß in jenen Fällen, in denen die 
Bundespolizeibehörden in Angelegenheiten ,des 
selbständigen Wirkungsbereiches der Länder die 
Vollziehung zu Ibesol"gen haben, die Befugnis zur 
Erteilung von Weisungen dem Landeshauptmann 
zusteht. Diese Bestimmung widerspricht dem 
verfassungsgesetzlichen Prinzip, ·daß die Führung 
der Landesver,waltung der Landesregierung zu­
steht. Die Ausnahmebestimmung des Art. 102 
Albs. 1 letzter Satz B-VG erweist sich daher als 
systemwidrig und s,achlich nicht gerechtfertigt. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, ,diese Bestimmung 
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zu streichen. Die Folge davon wir,d sein, daß die 
Bundespolizeibehörden in Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches des Landes der 
Landesregierung unterstellt sind. 

Durch die unter Z. 30 vorgeschlagene Regelung 
sollen: die Au~drücke "Ingenieur- und Ziviltech­
niker,wesen" unld "Bundesstraßen" entsprechend 
den Wünschen der Ländler aus dem Tanbestands­
katalog des Art. 102 Abs. 2 B-VG - das ,ist eine 
abschließende Aufzählung jener Angelegenheiten, 
die im Rahmendes verfassungsmäßig festgestell­
ten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundes­
behörden versehen werden können - gestrichen 
werden. Die Streichung des Ausdruckes "Inge­
nieur- und Ziviltechnikerwesen" würde nun zwar 
bedeuten, daß in Hinkunft - wovon die Bundes­
gesetzgebung allerdings bisher noch keinen Ge­
brauch gemacht hat - für das genannte Sach­
biet <d~e form der unmittelbaren BUIlidesverwa~l­
tung nicht mehr in Betracht käme, sie würde aber 
andererseits weder bedeuten, ,daß etwa auf der 
Stufe der einfachen Gesetzgebung die Einrichtung 
von Ingenieur- und Ziviltechnikerkammern 
künftighin nicht mehr für den Bereich mehrerer 
Bundesländer möglich wäre noch daß dem Lan­
deshauptmann Kompetenzen iri Prüfungs- und 
Befugnisangelegenheit der Ziviltechniker zwangs­
läufig zukcommen. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu 
verweisen, daß Idurch teiie Streichung des Wortes 
"Bundesstraßen" die Bundesstraßenverwaltung 
nicht herührt wird, da für sie als Teil der 
Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes Art. 102 
Abs. 2 B-VG dhne Bedeutung ist und nur eine 
übertragung an den Landeshauptmann im Sinne 
des Art. 104 Abs. 1 B-VG erfolgen kann. 

Was den gleichfalls, im Art. 102 Albs. 2 B-VG 
enthaltenen Tatbestand "Strom- und Schiffahrts­
poli'zei," betrifft, so geht ,der EntJwurf davon aus, 
daß eine Anderung ,dieses Tatbestandes entbehr­
lich ist, obzwar nicht zu übersehen ist, daß die 
unter den Z. 2, 8, 10 und 15 vorgeschlagenen 
Knderungen Einschränkungen ,der Gesetzge­
gebungs- und Vollziehungszuständigkeiten des 
Bundes auf dem genannten Sachgebiet vorsehen. 
Denn die Regelung des Art. 102 Abs. 2 B-VG 
kann ihrem Wortlaut nach überhaupt nur in dem 
Umfange zum Tragen kommen, als die Voll­
ziehungszuständigkeit des Bundes auf dem jeweils 
in Betracht ikommenden Sachgebiet reicht, wes­
halb es daher einer entsprechenden Klarstellung 
durch den Bundesverfassungsgesetzgeber gar nicht 
bedarf. 

xv. 
(Zu Art. I Z. 32 und 34 sowie Art. VI) 

Die unter den Z. 32 und 34 vorgeschlagenen 
Knderungen der Art. 103 Abs. 4 und 109 B-VG 
knüpfen an jene PunJkte des Foriderungprogramms 
,der Bundesllänider an, in ,dienen die Länder vor-

nehmHch, unter Berufung auf \den Gesichtspunkt 
d'er iV erwa'ltungsvereinfachungJifilr'eine Abkürzung 
des Instanz,enzuges im iBereiche der mittelbaren 
Bun,desverwalwng eingetreten sind. Den hiebei 
konkret geäußerten Wünschen zufolge soll in den 
Angelegenheiten der mittelbaren B'undes­
verwaltung kündtig der Instanrzenzug in der 
Regel beim Landeshauptmann enden, wenn dieser 
zumindest in zweiter Instanz entschieden hat. 
Ein Weiterlaufen ,des Instanzenzuges zum zu­
ständ,igen Bundesminister 'soll nur ,dann erfolgen, 
wenn dies ausnahmswdse auf Grund ,der Bedeu­
tungder Ang,elegenheit bundes gesetzlich fest­
gelegt ist. Damit 'sich eine Neuregelung in ,dieser 
Richtung auch ,im Bereiche des Landes Wi'en 
auswirken kann, wird die Anpassung der Sonder­
bestimmungdes Art. 109 ,B-VG vorgeschlagen. 

Nach ,der derzeit geltenden Grundregel des 
Art. 103 Abs. 4 B-VG geht ,der administrative 
Instanzenzug inden Angeleg,enheiten ,der mittel­
baren Bundesverwaltung (Art. 102 B-VG), wenn 
nicht durch Bundesgesetz ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, b~s zum zuständigen Bundes­
minister. Durch den ,ersten Halbsatz der vor­
geschlagenen Neufassung des Art. 103 Abs. 4 
B-VG soll diese Grundr,egel >in der Wei'se gIeich­
sam umgekehrt wel"den, ,daß die Möglichkeit 
eines Rechtszuges an die Mini'sterialinstanz im 
Bereiche ,der mittelbaren Bundesverwaltung 
künftig ,den Ausnahmefall bilden wird, wenn 
der Landeshauptmann als Re c h t sm i t t ,e 1-
b eh ö r de zu entscheiden hatte. Die. Frage, 
ob ausnahmsweise ,der administrative Instanzen­
zugdurch Bundesg,esetz bis zur Ministerialinstanz 
verlängert werden soll, ist vom Bundesgesetz7 
geber zu beurteilen. ni'e Weiterf.ührung des 
Instanzenzuges ist nur zulässig, wenn 'e~ ,durch 
ein objektJives Kl'iterium (Bedeutung der Ange­
legenheit) gerechtfertigt ist. Ob diese Voraus­
setzung gegeben list, unterliegt der nachprüfenden 
Kontrolle des Verfassungsgerichtshofes. Sofern 
aber der Landeshauptmann zur EntscheLdung i n 
er s te r Ins tanz zuständig ist, soll ,der 
Instanzenzug nach dem zweilien Halbsatz des 
neugefaßt.en Art. 103 Abs. 4 B-VGenttSprechend 
dem bisher geltenden Grundsatz his zum zustän­
digen Bundesminister g,ehen, wenn nich,t aus­
drück1ich durch BundesgesetJz anderes bestimmt 
ist. 

Die Wirkung ,einer derartigen teilweis,en Um­
kehrung des .bisherig,en Systems des Art. 103 
Abs. 4 B-VG wäre eine mehrfache: 

a)Einerseits wÜl'\de sie in einer Vielizahl von 
Verwaltungsbereichen, abgesehen von der mit 
ihr verbundenen Entlasnung der MinistJerial­
instanz, zu einer wesentlichen Beschleunigung der 
Verfahren fühl"en, ohne ,daß ,damit angesichts 
der weiterhin aufrechtbleihenden Möglichkeit der 
Anrufung ,der Gerichvshöf,e öff,entlichen Rechts 
zugleich auch eine Beeinträchtigung des Rechts-
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schutzes verbunden wäre. Die vOligeschlagene 
Neuregelung ~st damit gleichzeitig eine wirkungs­
volle Maßnahme der Verwaltungsreform, ohne 
daß dadurch ,der Rechtsschutz, der weiterhin 
durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 
gewährleistet ist, beeinträcht,igt würd'e. In diesem 
Zusammenhang sei auch angemerkt, daß nach 
Schätzungen, die auf Grund Istatistischer Erhe­
bungen und Vergleiche der im Gegenstande sach­
lich in Betracht kommenden BundeszentralstelIen 
angestellt worden sind, im Bereiche der Gerichts­
barkeit des öffentlichen Rechts mit keinem 
wesentlichen Mehran.fall an Beschwerden zu 
rechnen wäre. 

h) Andererseits würde die erwähnte teilweise 
System umkehrung im Sinne einer föderalistischen 
Lösung zu einer wesentlichen Stärkung der Stel­
lung des Landeshauptmannes beitragen. 

c) Eine weitere Bedeutung der Neufassung 
des Art. 103 Abs. 4 B-VG bestünde schIießlich 
darin, daß es dem Bundesgesetzgeber nicht ver­
wehrt wäre, für den Fall der Entscheidung des 
Landeshauptmannes als Rechtsmittelbehörde 
Ausnahmen von der vorgesehenen verfassungs­
gesetzlichen Grundregel über die Abkürzung des 
Instanzenzuges anzuordnen, wenn sich ausnahms­
weise auf Grund der Bedeutung der Angelegen­
heit, d. h. aus einem sachlich .gerechtfertigten 
Grund, ein Bedürtnis &arnach ergi:bt, wdbei :lI'ber 
der Ausnahmecharakter ·einer solchen Maßnahme 
einschließt, daß von ,dem vorgesehenen Gesetzes­
vorbehalt nur in ,sparsIamster Weise Gebrauch 
zu machen ist. 

Als Ang,elegenheiten, in denen ,der Instanzen­
zug bis zum zuständigen Bundesmiinister vor­
gesehen werden könnte, wä1'len beispielsweise zu 
nennen: Angelegenheiten ,der Preisüberwachung, 
des Musterschutzes, der Marktordnung, Ent­
ziehung von Gewerbeberechtigungen und be­
stimmte Angelegenheiten ,des Forstwesens (z. B. 
Genehmigung von neuen und bestehenden 
Immissionsanlagen, Genehmigung und Widerruf 
von Fällungsplänen, Entscheidung über F01'lst­
aufsichtsgebrete u.ä.). 

Im Begutachtungsverfahren wurde auch darauf 
hingewiesen, durch die Neuregdung ,des Art. 103 
Abs. 4 B-VG werde einer Rechtsprechung der 
Gerichtshöfe öffentlich'en Rechts die Grundlage 
entzogen, die aus ,der ,entfallenden Bestimmun'g 
Schlüsse bezüglich des Instanzenzuges in der un­
mittelbaren Bundesverwalnung, der' Landesver­
waltung und zuletzt auch der Gemeindeverwal­
tung gezogen hat. Solche Befürchtungen sind 
nicht berechvigt. Was den Grundsatz anlangt, 
daß der Instanzenzug in der Regel bis zum 
obersten Ol1gan läuft, so ist er für dieunmittel­
bare Bundes-, die Landes- und Gemeinde­
verwaltung nicht aus Art. 103 Abs. 4 B-VG 
abzuleiten. Wie der VerfassungsgerichtJshof in 
seinem Erkenntnis Slg. Nr. 3054/1956 feststellte, 

ergibt sich d~ieser Grun·dsatz vielmehr aus dem 
hierarchischen Aufbau der staatlichen Verwaltung 
im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit 
der obersten Organe der staatlichen Verwaltung. 
Soweit von der Zulässigkeit der Abkürzung des 
Instanzenzuges in der mittelbaren Bundes­
verwaltung auf die Zulässligkeit einer Instanzen­
zugsverkürzung in der unmittelbaren Bundes­
verwaltung und der LandesverwaItung ge­
schlossen wird, wird durch die Neuregelung ,einer 
solchen Auslegung die Grundlage keineswegs ent­
zogen, da nach wie vor in bestimmt'en Fällen 
eine bundesgesetzliche Abkürzung des Instanzen­
zuges zulä'ssig ist. 

Die unter Z. 34 des Entwurfes vorgeschlagene 
Neufassung des Art. 109B-VG strebt 'eine weit­
geheJllde Harmonisierung der SOniderregel über 
den Instanz,enzug ,in ,den Angelegenheiten der 
mittelbaren ßundesverwahun.g, und z'war in der 
Weise an, daß die in diesen Angelegenheiten 
für ,den Bereich des Landes Wien verfai>sungs­
gesetzlich vOligesehene Vereinigung von Bezirk,s­
und Landesinstanz·en zugunsten einer ins>tanz­
mäßigen Aufgliederung aufgegeben und überdies 
die ,in der Vergangenheit immer wieder als Dis~ 
kriminierung des Landes W~en empfundene An­
ordnung des VerfassungsgesetzgebeliS, nach der 
eine allgemein vorgesehene Abkürzung des 
Instanz,enzuges im Sinne des Art. 103 Abs. 4 
B-VG für den Bereich Wien keine Anwendung 
zu finden hat, aufgehO'ben wird. 

Ergänzend zu ,den Best,immungen d,er Z. 32 
und 34 tritt der Art. VI, ·dereine übergangs­
regelung vorsieht. Dieser übergangs regelung liegt 
folgende Konzeption zugrunde: 

1. Die Neuregelung des Instanzenzuges :in der 
mittelbaren Bundesvcerwaltung gilt voll für 
Bundesgesetze, .die n ach dem Inkrafttreten 
der im Entwurf vorliegenden Bundes-Ver­
fassungsgesetznovelle erlassen werden. In diesen 
Bundesgesetzen muß es somit aurorucklich fest­
gesetzt sein, wenn ,der Instanz,enzug bis zum 
zuständigen BundesminilSter gehen soll. 

2. Für jene Bundesg,esetze, ·die vor dem 
InkrafttretJen der im Entwurf vorliegenden 
Bundes-Verfassungsgesetz,noveHe erlassen worden 
sind, tritt die Neuregelung des Instanzenzuges 
erst mit dem in Art. VI genannten Zeitpunkt 
in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt 'sind die 
Regelungen des Instanz,enzuges in diesen Bundes­
gesetzen der verfassungsgesetzlich'en Neuregelung 
anzugle'ichen. Di,e entsprechenden Bundesgesetz.e 
sind mit diesem Zeitpunkt in Kraft zu setzen. 
Die verfassungsgesetzliche NeuJ:1egelung des 
Instanzenzuges tritt daherg le ,i c h z ei t i g mit 
den entsprechenden Änderungen auf einfach­
gesetzlicher Ebene in Kraft. Bei der Angleichung 
der Bundesgesetze ist folg,endes zu beachten: 

a) In Bundes.gesetz.e, in denen nie h t 
aus d r ü c kl ich festgelegt Wil1d, daß der 
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Instanzenzug bis zum zuständigen Bundes­
minister geht, sich ,dies vielmehr aus der Regelung 
des Art. 103 Abs. 4 B-VG (in der bisherigen 
Fassung) ergibt, sind Bestimmungen auf­
zunehmen, die festlegen, in welchen Angelegen­
heiten auch ·weiterhin ausnahmsweise der 
Instanzenzug bis zum zuständigen Bundes­
minister geht. 

b) In Bundesgesetzen, in denen aus d r ü c k-
1 ich festgelegt ist,daß ·der Instanz,enzug bis 
zum zU5tändigen Bundesminister geht, ist eine 
solche Anpassung nicht erforderlich, da, was die 
Bezeichnungspflicht anlangt, der verfassungs­
gesetzlichen Neuregelung entsprochen worden ist. 
Diese Bestimmungen wer.den aber dahingehend 
zu überprüfen sein, ob ein Instanzenzug bi5 zum 
zuständigen Bundesminister sachlich im Hinblick 
auf die Bedeutung der Angeleg,enheit gerecht­
fertigt ist. Im Zuge -der Angleichung an die 
verfassungsgesetzliche Neuregelung kann es daher 
zur Aufhebung ,solcher Bestimmungen kommen. 
Soweit in ,den Fällen, in denen eine ausdrücklich'e 
Festlegung des Durchlaufens ·des Instanzenzuges 
bis zum zuständigen Bundesminister allen Vor­
au,ssetzungen der verfassungsgesetzlichen N eu­
regelung entspricht, sind vom Bundesgesetzgeber 
keine weiteren Akte zu setzen. 

Nach Ablauf des in Art. VI genannten Zeit­
punktes gilt die verfassungsgesetzliche Neu­
regelung auch für jene Bundesgesetze, die vor 
dem Inkrafttl'etendieser im Entwurf vorlieg-en­
den Bundes-Verfassungsgesetznovelle er lassen 
worden sind. Soweit ,daher die Bestimmungen 
über den Instanzenzug bis zum genannten Zeit­
punkt der verfassungsgesetzlichen Neuregelung 
nicht angeglichen wurden, tritt die Abkürzung 
ein. Gesetze,di'e ausdrücklich den Instanzenzug 
bis zum zuständigen Bundesminister vorsehen, 
wobei das Durchlaufen des Instanzenzuges aber 
nicht ,gerechtfertigt ist, werden ab diesem Zeit­
punkt verfassungswidrig. 

XVI. 

(Zu Art. I Z. 36) 

Im Forderungsprogramm der Bundesländer 
wurde ,die ersatzlose Str.eichung ,des Art. 15 
Abs. 5 B-VG, ,der ,die Vollziehung in Bausachen 
bundeseigener Gebäude, die öffentlichen Zwecken 
oder ,der kasernenmäßigen Unterbringung von 
Heeresangehörigen oder sonstigen Bundesange­
stellten dienen, der mittelbaren Bun,des­
verwaltung unter-stellt und einen Instanzenzug 
bis zum zuständigen Bundesmini,ster vorsieht, 
v,erlangt. Dieser Forderung konnte seitens des 
Bundes nicht entsprochen werden. Da die Voll­
ziehung von Bausachen ,gemäß Art. 15 B-VG 
Landessache ist, ist aher ein Interesse der Länder 
an der einheitlichen Vollziehung der in Bau­
sachen geltenden Rechtsvorschriften geg-eben. 

Diesem Gesichtspunkt soll dadurch Rechnung 
getragen werden, daß den Landesregierungen eine 
objektive Verwaltungsgerichtshofbeschwel'de 
gegen Entscheidungen des zuständigen Bundes­
ministers eingeräumt wird. Aufd~ese Weise wird 
eine gewisse Einheitlichkeit ,der Anwendung ({,er 
baurechtlichen Vorschriften gewährleilStet, sei es, 
daß sie ,durch Organe des Landes, sei es, daß siie 
im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung 
erfolgt. 

XVII. 

(Zu Art. I Z. 38) 

Auf Grund des Art. 138 Abs. 2 B-VG stellt 
der Verfassung'sgerichtshof fest, ob ein Akt der 
Gesetzgebung oder Vollziehung gemäß Art. 10 
bis 15 B-VG in die Zuständigkeit des Bundes 
oder der Länder fällt. Vor-schriften über ,die 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern sind aber auch ,in Bestimmungen außer­
ha~b ,der Art. 10 bis 15B-VG ,enthalten, ins­
besondere sei auf die Neufassung des Art. 21 
verwiesen. Schon bisher hat ,der Verfassungs­
gel'1ichtshof in seiner Rechtsprechung in den 
Worten "gemäß Art. 10 bis 15" keine Ein­
schränkungseiner Zuständigkeit zu Kompetenz­
feststellungen gesehen, ,es ist aher zweckmäßTg, 
durch eine Streichung dieser Worte eine formale 
Ber.einigungdurchzuf'Ühr.en. Sachlich wird durch 
die vorgeschlagene Streichung keine ~nderung 
vorgenommen. 

XVIII. 

(Zu Art. III) 

Der Art. III enthält eine Ausnahme­
bestimmung zum Kompetenztatbestand "Ange­
legenheiten des Gewerbes" (Art. 10 AbIS. 1 Z. 8 
B-VG). Es wir,d durch .diese ,Bestimmung aus­
drücklich festgestellt,. daß die Angelegenheiten 
des Berg- und Schifühl'erwesens 50wie die Privat­
zimmervermietung nicht AngeI.egenheiten des 
Gewerhes sind. Damit wird -eine Klärung der 
Kompetenzlage erreicht. B,isher mußte bei einer 
gesetzlicher Reg.elung des Berg- ibzw. Schiführ·er-· 
wesens zwischen der ,gewerblichen und nicht­
!gewerlblichen Ausübung d]eser Tätigkeit unter­
schieden werden. Die Regelung der nichtgewerb­
lichen Ausübung dieser Tät~gkeit oblag der 
Landesgesetzgebung, jene der gewerblichen Aus­
ühung der Bundesgesetzgebung im HinbIick auf 
den Tatbestand "Angelegenheiten des Gewerbes" 
dem Bund. Diesle Aufsplitterung der Kompetenz­
lage ist rechts- und verfassungspolitisch in 
höchstem Maße unzweckmäßig und soll deshalb 
durch die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung 
zum eingangs genannten Kompetenztatbestand 
aus der Welt geschafft wer,den. Durch ,die vor­
geschlagene Regelung wir.d d~e gesetzliche Reg,e­
lung aller Angelegenheiten des Berg- bzw. Schi­
führerwesens der Landesgesetzgehung vor-
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behalt;en. Dies ,entspricht sowohl einer ,im For­
derungsprogramm der Bundesländer enthaltenen 
Forderung als auch den Wünschen der Inter­
-essenvertretung,en der Beng- und Schifühl1er. 

Durch Vereinbarungen .der Länder unter­
einander (bisher Art. 107, nun Art. 15 a Ab®. 2 
B-VG) und durch Gegenseitigkcitsbestimmungen 
in den Landesgesetzen wil1d sicherzustellen sein, 
daß die Berufsausübung für die Berg- und Schi­
führer nicht auf ,ein Bundesland beschränkt ,ist. 

Hinsichtlich ~der Zustän,digkeit zur gesetzlich·en 
Regelung der Pl1ivatzimmervermi'etung besteht 
eine ähnlich unklare Recht;slage. Gemäß Art. V 
lit. e des Kundmachungs.patentes zur Gewerbe­
ordnung sind "die in die Kategorie der häuslichen 
Nebenbeschähigungen fallenden und durch die 
gewöhnlichen Mitglieder des ,eigenen Hausstandes 
betriebenen Erwerbszweige" von .den Bestim­
mungen der Gewerbeordnung ausgenommen. 
Nach dem zweiten Satz dieser ,Bestimmung 
richtet sich "die Beurteilung, ob, ein Erwerbs­
zweig vermöge -seiner Eigenart und besonderen 
Betriebsweise unter diese Ausnahme fällt, nach 
der örtlichen übung". Di,e Regelung der häus­
lichen Nebenbeschäftigung fällt demnach in die 
Kompetenz des Landesgesetzgebers (v,gI. Ver­
fa,ssungsgel1ich·tshoferkenntnis S1g. Nr. 3227/ 
1957). Inwieweit nun die Privatzimmervermie­
tung als ·eine dem Art. V 11t. e des Kund­
machungspatentes zur Gewerbeoronung sub­
sumierbare Angdegenheit zu gelten hat, ist um­
stritten. Es dar-f zwar nicht übersehen werden, 
daß die Länder nach ,der gelnenden Rech1Jslage 
zuständig sind, gesetzliche Regelungen für .die 
Privatzimmervermietung zu tl1effen, doch ,ist der 
Umfang der Angelegenhei1Jen, die unter dem 
Titel "Pl'ivatzimmervermietung" geregelt wel'den 
können, unklar. Eine ·eindeutige Klärung der 
Kompetenzlage kann ·daher auf eine Definierung 
dieses B,egriffes nicht verzichten. Die vorge­
schlagene Neuregelung geht somit dahin, unter 
Definition des B'egriffes der 'Privatzimmer­
vermietung ausdrücklich festzusteHen, daß .diese 
keine Angdegenheit des Gewerbes im Sinne ,des 
Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG ist (authenti<sche Inter­
pretation). Es wird damit .die Schwi,erigkeit aus­
_geschlossen, daß die Interpretation des B.egriffes 
"Privatzimmervermietung" im Sinne der Ver­
st;einerungstheorie des Verbssungsgerichtshofes 
zu erfolg.en hat, wodurch ,die bisherigen Schwie­
rigkeiten 'entstanden ,sind. Dille Festsetzung der 
Zahl der 'höchstzulässigen Fremdenbetten orien­
tierte ·sich an bestehenden landesgesetzlichen 
Regelungen. 

XIX. 

(Zu Art. VII) 

Die vorgeschlagene Regdung setzt sich zum 
Ziel, den Umfang ,der Zuständigkeit der Länder 
in den Angelegenheiten des Grundverkehrs 

sicherzust;ellen. Dies entspricht einer Forderung 
der Bundesländer, ,die auf di,ese Kompetenz' 
großen Wert legen, und ,deren Umfang daher 
nicht aUein durch die R,echtsprechung des Ver­
fa.ssungsgerichtshofes, sondern ,durch einen posi­
tiven Akt des Verfassungsgesetzgebers festgelegt 
werden soll. 

XX. 

(Zu Art. VIII) 

Schon auf Grund der bisherigen Rechtslage 
haben die Länder die Zuständigkmt, durch 
Gesetze Landes- und Gemeindewappen, Landes­
ehrenZieichen und ähnliches zu schaffen. Die 
Erlassung .entsprechender Strafnormen und die 
Ahndung von Zuwiderhandlungen (unbefugte 
Führung eines Gemeindewappens oder eines 
Ehrenzeichens des Landesusw.) steht dagegen 
nicht den Ländern zu, sondern ist als Ange'­
legenheit der allgemeinen Sicherheitspolizei 
Bundessache (vogI. Verfassungsgericht;shof­
erkenntnisse stg. Nr. 1478/1933 und 6055(1969). 
Für die Beihehaltung dieser RJechtslage best-eht 
kein sachlicher Grund. Vielmehr liegt es nahe, 
.den Ländern auch insoweit .d~e Zuständigkeit 
zur Gesetzgebung und Vollziehung zu über­
lassen, als es sich um di,e Schaffung der straf­
rechtlich-en Vorschriften und die Ahndung von 
solchen Zuwi,derhandlungen gegen Landes­
gesetze, tdie äußeren Symbole Ides Landes oder der 
Gemeinden handelt. Die Länder haben daher in 
ihrem For.derungsprogramm eine entspl'echende 
Regelung verlangt, .der ,durch den vorliegenden 
Art. . VIII ent;sproch'en werden soll. Auch die 
Verfolgung von Ehrenkränkungen, die nach der 
derzeitigen Rechtsl:IJge als Angelegenheit der all­
gemeinen Sicherheitspoli::oei angesehen wird, soll 
künftig den Ländern überlassen bleiben, weil es 
wegen der Geringfügigkeit dieses Deliktes nicht 
gerechtfertigt ist, diese Angelegenheit der all­
gemeinen Sich,erheitspolizei zuzuzählen. 

XXI. 

(Zu Art. IX) 

Durchdi·e hier vorgeschlagene Regelung 'Soll 
den Ländern ·die ihnen im Jahre 1928 verloren­
gegangene Zuständigkeit auf dem Gebiet der' 
N atur'höhlen mit der Einschränkung rücküber­
tr;lJgen werden, daß es .der ,einfachen Bundes­
gesetzgebung fn::isteht, ,den Fortbestand des 
"Speläologisch,en Institutes" sidrerzustellen. 

XXII. 

(Zu Art. XI) 

Die unter Art. XI Albs. 1 des Entwurfes zur 
Diskussion gestellte bundesverfassungsg,esetzliche 
Regelung .stellt lediglich eine zur Wahrung der 
Rechtskontinuität erforderliche übergangs­
bestimmung ,dar.' 
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, GEGENüBERSTELLUNG 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird (Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1972) 

Geltender Text: 

Artikel 7. 

(2) Den öffentlichen Angestellten, einschließ­
lich der Angehörigen ,des Bundesheeres, ,ist die 
ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen 
Rechte gewährleistet. 

Artikel 10. (1) 

9. Verkehrswesen bezüglich ,der Eisenbahnen, 
der Schiffahrt und der Luftfahrt; Kraftfahr­
wesen; Angelegenheiten der wegen ihrer B,edeu­
tung für den Dur~ugsverkehr durch Bundes-

, gesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge 
außer der Straßen polizei; Strom- und SchiHahrts­
polizei; Post-, Telegraphen- und Fernspl"echwesen; 

11. Arheitertecht sowie Arbeiter- und Angestell­
temchutz,soweit ,es ,sich nicht um land- und 
forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte han­
delt; Sozial- und Vertragsversichemngswesen; 
Kammern für Arbeiter und Angestellte; 

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer 
Archiv- und Biliotheksdienst; Angelegenheiten 
der künstlerischen und wissenschaftlichen Samm­
lungen und Einrichtungen; alle Ang,elegenheiten 
der Bundestheater, worin jedoch die Bestimmung 
der Baulinie und des Niveaus sowie die baube­
hördliche Behandlung von Herstellungen, die das 
äußere Ansehen ,der Theatergebäude betreffen, 
nicht inbegriffen sind; Denkmalschutz; Ange­
legenheitendes Kultus; Volkszählungswesen 'so­
wie sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den 
Interessen ,eines ,einzelnen Landes ,dient; Stif­
tungs- und Fondswesen, soweit es ,sich um Stif­
tungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwek­
ken über den Inter,essenbereich eines Landes hin­
ausgehen und nicht schon 'bisher von ,den Ländern 
autonom verwaltet wurden; 

16. Einrichtung der Bundesbehörden und son­
stigen B-undesämter; Dienstrechtder Bundes'an­
gestellten; 

Artikel 10. 

(2) In den nach Absatz 1 Z. 10 e11gehenden 
Bundesgesetzen kann ,die Landesgesetzgebung er­
mächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden ein­
zelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen 
zu erlassen ... 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 7. 

(2) Den öffentlichen Bedtensteten, einschließlich 
der Angehörigen des Bundesheeres, ist die unge­
schmälerte Ausübung ihl"er politischen Rechte 
gewährleistet. 

Artikel 10. (1) 

9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen 
und der Luftfahrt sowie der Schiffahrt, soweit 
di'ese nicht unter Artikel 11 fällt; Kraftfahr­
wesen; Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeu­
tung für ,den Durchzugsverkehr durch Bundes­
gesetZ als Bundesstraß,en erklärten Straß,enzüge 
außer der Straßen polizei; Strom- und Schiffahrts­
polizei, soweit sie nicht unter Artikel 11 fällt; 
Post- und Fernmeldewesen; 

11. Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversiche­
rungswesen; Kammern für Arbeiter und Ange­
stellte, mit' Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet; 

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer 
Archiv- und Bibliötheksdienst; Angelegenheiten 
der künstlerischen und wissenschaftlichen Sam'm­
lungen und Einr;ichtungen des Bundes; alle Ange­
legenheiten der Bundestheater, worin jedoch die 
S,estimmung der Baulinie und des Niveaus sowie 
die baubehördliche Behandlung von Herstellun­
gen, die ,das äuß'ere Ansehender Theatergebäude 
betreffen, nicht inlbegriffen sin'd; Denkmalschutz; 
Angelegenheiten des Kultus; Volkszählungswesen 
sowie - unter Wahrung des Rechtes der Länder, 
im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben -
sonstige Staüstik, soweit sie nicht nur den Inter­
essen eines einzelnen Land,es dient; Stiftungs­
und Fondswesen, soweit 'es sich um Stiftungen 
und Fonds handelt, d~e nach ihren Zwecken über 
den Interessenbereich 'eines Landes hinausgehen 
und nicht schon bisher von den Ländern autonom 
verwaltet wurden; 

16. Einrichtung der Bundesbehör,den und son­
stigen Bundesämter; Dienstrecht und Personal­
vertretungsrecht der Bundesbediengteten; 

Artikel10. 

(2) In Bundesgesetzen iiberdas bäuerliche An­
erbenrecht sowie in den nach A'bsatz 1 Z. 10 
ergehenden Bundesgesetzen kann ,die Landesge­
setzgebung 'ermächtigt wer,den, zu genau zu be­
zeichnenden einzelnen Bestimmungen Ausfüh­
rungsbestimmungen zu erlassen. 
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Artikel 11. 

(1) 

Geltender Text: 

4. Straßenpolizei. 

(2) Das Verwaltungsverfahren, die allgemeinen 
Bestimmungen ,des Verwaltung·sstrafrechtes, das 
Verwaltungsstrafverfahren und ,die V,erwaltungs­
vollstl'eckung werden durch Bundesgesetz gere­
gelt, und zwar, soweit 'ein Hedürfnis nach Erlas­
sung einheitlicher Vorschriften als vorhanden er­
achtet wil'd, auch inden Angelegenheiten, in 
denen die Gesetzgebung ,den Ländern zusteht, 
insbesondere auch in ,den Angelegenheiten des 
Ab gaben wesens. 

Artikel 11. 

(3)l<etzter Satz: 

. .. Die Artd'er Kundmachung von Durch­
führungsverordnungen, zu deren Erlassung die 
Länder in ,den Angelegenheinen des Absatzes 1, 
Z. 4 ~StraßenpoHzei), bundesgesetzlich ermäch­
tigt werden, kann bundesgesetz1ich geregelt wer­
den. 

Artikel 12. (1) Bundessache ist die Gesetzge­
bung über die Grundsätze, Landessache die Er­
lassung von Alisführungsgesetzen und die Voll­
ziehung in folgenden Angelegenheiten: 

1. Organisation der Verwaltung in ,den Län­
dern; 

2. Armenwesen; Bevölkerungspolitik, soweit 
sie nicht unter Artiroel 10 fällt; Volkspflege­
stätten; Mutterschafts-, Säuglings- und Jugend­
fürsorge; Heil- und PHegeanstalten, Kurorte-
wesen und-natürliche Heilvorkcimmen; . 

3. öffentliche Einrichtungen zur außergericht­
lichen Vermittlung von Streitigkeiten; 

VOl'lgeschlagene Fassung: 

(3) Bevor der Bund Staatsverträge, ,die Durch­
führungsmaßnahmen im Sinne des Artikels 16 
erforderlich machen oder die denselbständig,en 
Wirkungsbereich der Länder in anderer Weise 
berühren, abschließt, hat er den Ländern Ge­
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Artikel 11. 

(1) 

4. Straßenpolizei; 

5. Binnenschiffahrt hinsichtlich der Schiffahrts­
konz'essionen, Schiffahrtsanlagen und Zwangs­
rechte an solchen Anlagen, soweit ,sie sich nicht 
auf die Donau, den Bodensee, den Neusiedlersee 
und auf Grenzstredl:en .sonstiger Grenzgewässer 
hezieht; Strom- und Schiffahrtspolizei auf Bin­
nengewässern 'mit Ausnahme ,der Donau, des 
Boden'sees, des NeusiedIerseeSi rund ,der Grenz­
stredl:en sonstiger Grenzgewässer. 

(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung ein­
heitlicher Vorschriften als vorhanden ,erachtet 
wirid, werden das Verwaltungsverfahren, die an­
gemeinen Bestimmungen des V,erwaltungsstraf­
rechtes, ,das Verwaltungsstrafv,erfahren und die 
V,erwaltungsvollstredl:ung auch in den Angele­
genheiten, in ,denen die Gesetzgebung den Län­
dern Izusteht, inSbesondere auch in den Ange­
legenheiten des Abgabenwesens, durch Bundes­
gesetz geregelt; abweichende Regelungen könn,en 
in den die ,einzelnen Gebiete der Verwaltung 
regelnden Bundes- oder Landesgesetz,en nur dann 
getroffen werd'en, wenn isie zur Regelung ,des 
Gegenstandes erforderlich sind. 

Artikel 11. 

(3) letzter Satz: 

. " Die Art der Kundmachung. von Durch­
führungsverol'dnungen, zu deren Erlassung die 
Länder in den Angelegenheiten ,des Absatzes 1 
Z. 4 und 5 bundes gesetzlich ermächti.gt werden, 
kann durch Bundesgesetz geregelt werden. 

Artikel 12. (1) Bundessache ist die Gesetz­
gebung über ,die Grundsät~e, Landessachedie Er­
lassung von Ausführungsges,etzen und die Voll­
ziehung ,in folgenden Angelegenheiten: 

1. Armenwesen; ß.evölkerungspolitik, 50weit 
sie nicht unter Arcikel 10 fällt; Volkspflege­
stätten, Mutterschafts-, Säuglings- und Jugend­
fürsorge; Heil- und Pflegeanstalten, . Kurorte­
wesen und natürliche Heilvorkommen ; 

2. öffeilitlicheEinrichtungen zur außergel'icht-
lichen Vermittlung von Streitigkeiten; . 

3. Bodenreform, ,i!nsbesondel'e agrar~sche Opera­
tionen und Wiederbesiedlung; 
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Geltender Text: 

4. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Ang.estell­
tenschutz,soweit es sich um land- und' forst­
wirtschafdiche Arbeiter und Angestellte handelt; 

5. Bodenreform, insbesondere agrarische Opera­
tionen und Wiedeihesiedlung; 

6. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und 
Sch:idlinge; 

7. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter 
Artikel10 fällt; 

8. Dienstrecht der Angestellten der Länder, 
die behördliche Aufgaben zu besor~en haben. 

Artikel 12. 

(2) Inden Angelegenheiten der Bodenreform 
{Absatz 1 Z. 5) ;steht ... 

Artikel 14. 

(2) Bundes·sache ,ist die Gesetzgebung, Landes­
sache~die Vollziehung !in den Angelegenheiren des 
Dienstrechtes der Lehrer für öffentliche Pflicht­
schulen, soweit im Abs. 4 lit. a nicht anderes be­
.stimmt ist ... 

Artikel 14. 
(5) 

c) Dienstrecht· der Lehr,er, Erzieher und Kin­
dergärtnerinnen für die in lit. a und b genannten 
öffentlichen Einrichtungen. 

(9) Auf dem Gebiete des Dienstrechtes der Leh­
rer, Er.zieher und Kindergärtnerinnen gelten für 
die Verteilung der Zuständigkeiten zur Gesetz­
gebung und Vollziehung hinsichtlim der Dienst­
verhältnisse zum Bund, zu den Ländern, zu den 
Gemeinden und zu Gemeindeverbänden die dies­
bezüglichen allgemeinen Regdungen der Arti­
kel 10, 12 un:d 15, ,soweit in den vorhergehenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 

Artikel 15. 

(2) Inden Angelegenheiten ·der örtlichen Sicher­
heitspolizlei, d<l!s ist .des Teiles der Sicherheitspoloi­
zei, der im ausschließlichen oder überwiegenden 
lnteresse .der in der Gemeinde V'erkörperten ört­
lichen Gemeinschaft gdegen und geeignet ist, 
durch die Gemeinschaft innerhaLb ihrer örtlichen 
Grenzen besorgt zu werden, steht ,dem Bund 
die Befugn~s zu, die Führung dieser. Angelegen­
heiten durch die Gemeinde zu heaufsichtig.en und 
wahrgenommene Mängel ·durch Weisungen an 
den Landeshauptmann (Art,ikel 103) abzustellen. 
Zu diesem Zweck können' auch Inspektionsorgane 
des Bundes in die Gemeinde ',entsendet werden; 
hievon ist ,in jedem einzelnen Fall der Landes­
hauptmann zu verständigen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. Schutz der Pflanzen g·egen Krankheiten und 
Smädlinge; 

5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter 
Artikel 10 fällt. 

Artikel 12. 

(2) Inden Angelegenheiten der Bodenreform 
steht ... 

Artikel 14. 

(2) Bundessacheist .die Gesetzgebung, Landres­
sache die Vollziehungin den Angelegenheiten 
des Dienstremtes und ,des Personalvertretungs­
rechtes der Lehrer für öflientlime Pflichtsmulen, 
soweit im Absatz 4 lit. a nicht anderes bestimmt 
i,st ... 

Artikel 14. 
(5) 
c) Dienstrecht und Personalvertretungsremt 

der Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen für 
die in lit. a und b genannten öffentlimen Ein­
richtungen. 

(9) . Auf dem Gebiet des Dienstrechtes ,der 
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen gelten 
für die Verteilung der Zuständigkeiten zur Ge­
setzgebung und Vollziehung hinsichtlim der 
Dienstverhältnisse zum Bund" zu den Ländern, . 
zu den Gemeinden und zu den Gemeindev,er­
bänden, soweit in den vorhergehenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt ist, ·die diesbezüglichen 
allgemeinen Regelungen der Artikel 10 und 21. 
Gleiches gilt für das Personalvertretungsrecht der 
Lehrer, ErZiieher und Kindergärtnerinnen. 

Artikel 15. 

(2) In ·den Angelegenheiten der örtlichen 
Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Simer­
heitspolizei, der im ausschließlichen oder überwie­
genden Interesse der inder Gemeinde verkör­
perten örtlichen Gemeinsmaft gelegen und ge­
eignet ist, durmdie Gemeinschaft innerhalb ihrer 
örtlichen Grenzen hesorgt zu werden, wie die 
Wahrung des öffentlichen ·Anstandes und die Ab­
wehr ungebührlicherweise hervorgerufenen stö­
renden Lärmes, steht dem Bund die 'Befugnis 
zu, die Führung dieser Angelegenheiten durm die 
Gemeinde zu heaufsichtigen und wahrgenommene 
Mängel durch Weisungen an den Landeshaupt­
mann (Artikel 103) abzustellen. Zu diesem Zweck 
können auch Inspektiorisor.gane des Bundes in die 
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(4) Inwieweit im örtLichen Wirkungsbereich 
von Bundespol'izeibehördendiesen Behörden auf 
dem Gebiet ·der Straßenpolizei die Voll:uiehung 
übertragen wir.d, wird durch übereinstiimmende 
Gesetze des Bundes und des betreffenden Landes 
geregelt. 

(5) Soweit Akte der Vollziehung in Bausach·en 
bundeseigene Gebäude betr·effen, die öffentlichen 
Zwecken, wie der Unterbringung von Behörden 
und Amtern des Bundes oder von öffentlichen 
Anstalten - ·darunter auch SchuLen und Spitä­
lern - oder der kasernmäßigen Unterbrtingung 
von Heeresangehörigen oder sonstigen Bundes­
angestellten dienen, fallen diese Akte der Voll­
ziehung in die mittelbare Sundesverwaltung; .der 
Instanzenzug geht bis zum zuständigen Bundes­
minister. Die Bestimmung ·der Baulinie und des 
Niveaus fällt j'edoch auch in diesen Fällen ,in die 
Vollziehung des Landes. 

(6) Sow;eit ·dem Bund bloß die Gesetzgebung 
über die Grundsätze vorbehalten ist, liegt inner­
halb des bundesgesetzlich festgelegten Rahmens 
die nähere Ausführung der iLandesg.esetzgebung 
ob. Das Bundesgesetz kann für .die ;Erlassung 
der Ausführungsgesetze eine Frist besnimmen, 
die ohne Zusnimmung des Bundesrates nicht kürzer 
als sechs Monate und .die länger als ein Jahr 
sein darf. Wird diese Frist von einem Land nicht 
eingehalten; so geht ,die Zuständigkeit z·ur Er­
lassungdes Ausführungsgesetzes für dieses Land 
auf den Bund über. Sobald das Land das Aus­
führungsgesetz erlassen hat, tritt das Ausfüh­
rungsgesetz des Bundes außer Kraft. 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehungeines Landes 
in den Angelegenheiten der Artikel 11, 12 und 
14 Absätze 2 und:; für: mehrer·e Länder wiI1ksam 
werden soll,so haben die beteiligten Länder zu­
nächst einvernehmlich vorzugehen. WiI1d ein ein­
vernehmlicher Bescheid nicht innerhalb von sechs 
Monaten seit ·dem Anfall der Rechtssache getrof­
fen, geht die Zustä·nw'gkeit zu einem solchen Akt 

Vorgeschlagene Fass:ung: 

\ 

Gemeinde entsendet werden; hievon ist in jedem 
einzelnen Fall der Landeshauptmann zu v·erstän­
digen. 

(4) Inwieweit Bundespolizdbehörden in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich auf dem Gebiete .der 
Straßenpolizei mit Ausnahme der örtlichen Stra­
ßenpolizei (Artikel 118 Absatz 3 Z. 4) und auf 
dem Gebiet der Strom- und Schiffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des 
Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenz­
strecken sonstiger Grenzgewässer die' Vollziehung 
Ülbenragen wird, wird durch übereinstimmende 
Gesetze des Bundes und des betr.effenden Landes 
geregelt. 

(5) Soweit Akte der Vollziehung in Bau­
sachen !bundeseigene Gebäude betreffen, .die 
öffentlichen Zwecken, wieder Unterbringung 
von Behörden und Amtern des Bundes oder von 
öffentlichen Anstalten - darunter auch Schulen 
und Spitälern - oder der, kasernenmäßigen 
Unterbringung von Heeresangehörigen oder son­
stigenBundesbediensteten dienen, fallen diese 
Akte der Vollziehung in die mittelbare Bundes­
verwaltung; der Instanzenzug geht bis zum zu­
ständigen Bundesminister. Die Bestimmung der 
Baulinie und des Niveaus fällt jedoch auch in die­
sen Fällen in die Vollziehung des Landes. 

(6) Soweit dem Bund bloß die Gesetzgebung 
über die Grundsätze vorbehalten ist, obliegt 
innerhalb des bundesgesetzlich festgelegten Rah­
mens die nähere Ausführung der Candesgesetz­
.gebung. Das Bundesgesetz kann für die Erlas­
sung der Ausführungsgesetze eine Fl'ist bestim­
men, die ohne Zustimmung des Bundesrates 
nicht kürzer als sechs Monate und nicht länger 
als ein Jahr sein darf. Wird diese Frist von einem 
Land nicht eingehalten, so geht die Zuständig­
keit zur Erlassungdes Ausführungsgesetzes für 
dieses Land auf den Bund über. Sobald .das Land 
das Ausführungsgesetz erlassen hat, tritt das 
Ausführungsgesetz des Bundes außer Kraft. Sind 
vom Bundesgesetzgeber keine Grundsätze auf­
gestellt, so kann die Landesgesetzgebung ·solche 
Angelegenheiten frei regeln. Sdbaldder Bund 
Grundsätze aufgestellt hat, sind die landes­
gesetzlichen Bestimmungen binnen der bundes­
gesetzlich zu bestimmenden Frist ·dem Grund­
satzgesetz anzupassen. 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung eines Lan­
des in den Angelegen'heiten der Artikel 11, 12 
und 14 Absätze 2 und 3 für mehrere Länder 
wirksam werden soll, so haben die beteiligten 
Länder zunächst einvernehmlich vorzugehen. 
Wird ein einvernehmlicher Bescheid nicht inner­
ha.~b von sechs Monaten seit dem Anfall 
der Rechtssache erlassen, geht die Zu-
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auf Antrag eines Landes oder einer an der Sache 
beteiligten Partei an dals zuständige Bundesmini­
s~erium über. Das Nähere können die nach den 
Art~keln 11, 12 und 14, Albsätze 2 und 3 eI'gehen­
den Bundesgesetze regdn. 

Artikel 107. V:ereinbarungen der Länder unter­
einander können nur über Angelegenheiten ihres 
selbständigen Wirkungsbereiches getroff,en wer­
den und sind ,der Bundesregierung unverzüglich 
zur Kenntnis zu bringen. 

Artikel 16. (1) Die Länder ... auf den Bund 
über. 

Artikel 17. (1) Durch die 'Bestimmungen der 
Artikel 10 bis 15 über die Zuständigkeit in 
Gesetzgebung und Vollziehung wird .die Stellung 
des Bundes als Träger von Privatrechten ,in keiner 
Weise berührt. 

(2) Der Bund kann in allen diesen Rechtsbe­
ziehungen durch die Landesgesetzgebung n~emals 
ungünstiger gestellt werden als das betreff'ende 
Land selbst. 

ständigkeit zu einem solchen Akt auf Antrag 
eines Landes oder einer an· ,der Sache heteilig­
,ten Partei an den zuständigen' Bundesminister 
ü1ber. Das Nähere können die nach .den Arti­
keln 11, 12 und 14 A!bsätze 2 und 3 ergehell!den 
Bundesgesetze regeln. . 

(10) Landesgesetze,durch die die bestehende 
Organisation der Behör·den der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert 
oder neu geregelt wird, dürfen nur mit Zustim­
mung der Bundesregierung kundgemacht wer-
den. . 

Artikel 15 a. (1) Bund und Länder können 
untereinander Vereinbarungen über Angelegen­
heiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schlie­
ßen. Der Abschluß solcher Vereinbarungen 
namens des Bundes obliegt je nach ,dem Gegen­
stand der Bundesregierung oder den Bundes­
ministern. Vereinbarungen, die auch die Organe 
der Bundesgesetzgebung binden sollen, ,dürfen 
nur von der Bundesregierung mit Genehmigung 
des Nationalrates abgeschlossen wer,den, wobei 
Artikel 50 A:bsatz 3 auf solche Beschlüsse des 
Nationalrates sinngemäß anzuwenden ist; sie 
sind im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Vereinbarungen der Länder untereinander 
können nur über Angelegenheiten ihres seLbstän­
digen Wirkungsbereiches getroffen werden und 
sind der Bundesregierung unverzüglich zur 
Kenntnis zu bringen. 

(3) Die Grundsä:tze des völkerrechtlichen Ver­
tragsrechtes sind auf Vereinbarungen im Sinne 
des A:bsatzes 1 anzuwenden. Das gleiche gilt auch 
für Vereinbarungen im Sinne des A!bsatzes 2, 
soweit nicht durch übereinstimmende Verfas­
sungsgesetze der betreff,enden Länder anderes 
bestimmt ist. 

Artikel 16. (1) Die Länder ... auf den Bund 
über. Eine gemäß dieser Bestimmung vom Bund 
getroffene Maßnahme, insbesondere ein solcher­
art erlassenes Gesetz oder eine solcherart erlas­
sene V erordnung, tritt außer Kraft, sobald das 
Land die erforderliche Maßnahme getroffen hat. 

Artikel 17. Durch die Bestimmungen der Arti­
kel 10 his 15 über die Zuständigkeit in Gesetz­
gebung und Voll ziehung wird .die Stellung des 
Bundes und der Länder als Träger von Privat­
rechten in keiner Weise berührt. 

Artikel 21. (1) Das Dienstrecht, einschließlich Artikel 21. (1) Dep. Ländern obliegt die Ge-
des Beooldungssys1lems und des Di'sziplinarrechtes, setzgebung und die Vollziehung in den Ange-
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wird für jene Angestellten des Bundes und der 
Län'der, diie behördliche Aufgaben zu besol"gen 
haben, nach 'einheitlichen Grundsätzen durch Bun­
desgesetz geregelt (Artikel 10 Absatrz 1 Z. 16 
und Artikel 12 Absatz 1 Z. 8). 

VOl"g,eschlag>ene ,Fassung: 

legenheitendes Dien·strechtes und des Personal­
vertretungsrechtes der Bediensteten ,der Länder,. 
der Gemeinden' und der Gemeindeverbände, so­
weit für alle diese Angelegenheiten im Artikel 14-
Albsatz 2 und Absatz 3 lit. d' nicht anderes be­
stimmt ist. Die in den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes erlassenen Gesetze und Veror.dnun­
gen der Länder düden von den das Dienstrecht 
regelniden Gesetzen und Verol'dnungen des BunJdes 
nicht in einem Ausmaß abweichen, ·daß der ge­
mäß Ahsatz 4 vorgesehene Wechsel des Dienstes 
wesentlich behindert wird. 

(2) In den nach Absatz 1 auf dem Gebiete des 
Dienstvertragsrechtes ergehenden Landesgesetzen 
dürfen nur Regelungen über die Begründung und 
Auflösung des Dienstverhältnisses sowie über die 
sich aus diesem ergebenden Rechte und pflichten 
getroffen' werden. Den Ländern obliegt die Ge­
setzgebung und Vollziehung in den Angelegen­
heiten des Arbeitnehmerschutzes und der Perso­
nalvertretung, soweit die Bediensteten (Absatz 1) 
nicht in 'Betrieben tätig sind. Soweit nach diesem 
Absatz nicht die Zuständigkeit der Länder gege­
ben ist, fallen die genannten Angelegenheiten in 
die Zuständigkeit des Bundes. 

(2) Die Diensthoheit gegenüber den Ang>estell- (3) Die Diensthoneit gegenüber den Bedien-
ten des Bundes wird von den obersten Organen steten des Bundes wir.d von ·den obersten Orga-· 
des Bundes, die Diensthoheit ,geg>enüber ,den An- nen des Bundes, die Diensthoheit gegenüber den 
gestellten der Länder von den obersten Organen Bediensteten der Länder von den obersten 
der Länder ausgeübt. Gegenüber d~n beim Rech- Organen der Länder ausgeübt. Gegenüber den 
nungshof Angestellten wird ,die Diensthoheit des beim Rechnungshof Bediensteten wird die Dienst­
Bundes vom Präsidenten des R,echnungshofes aus- hoheit des Bundes vom Präsidenten des Rech-
geübt. nungshofes ausgeübt. 

(4) Die MögIichkeitdes Wechsels zwischen dem (4) Die Möglichkeit des Wechsels zwischen dem 
Dienst beim Bund, ,den Ländern und den Ge- Dienst beim Bund, den Ländern, den Gemeinden 
meinden bleibt den öffentlichen Angestellten und Gemeindeverbänden bleibt den öffentlichen 
jederzeit gewahrt. Der Dienstwechsel wird im Bediensteten jederzeit gew:rhrt. Der Dienstwech­
Einvernehmen der zur Ausübung der' Dienstho- seI wird im Einvernehmen der zur Ausiibung der 
heit berufenen Stellen vollzogen. Durch Bun- Diensthoheit berufenen Stellen vollzogen. Durch 
desg>esetz können besondere Einl1ichtungen zur' Bundesgesetz können hesondere Einrichtungen 
Erleichterung des Dienstwechsels ,geschafFen wer- zur Erleichterung ,des Dienstwech·sels geschaffen 
den. werden. 

(5) Amtstitel für die Orgarie des 'Bundes, der 
Länder und der Gemeinden können durch Bun­
desgesetzeinheitlich festgesetzt werden. Sie sind 
gesetzlich geschützt. 

Artikel 23. 

(5)' Ein Bundesgesetz kann auch bestimmen, 
inwieweit auf dem Gebiete des Post-, Telegra­
phen- und Fernsprechwesens von ,den in den 
Absätzen 1 bis 3 festgelegten Grund5ätzen ab­
weichende Sonderbestimmungen gelten. 

Artikel 3.0. 

(5) Amtstitel für die Organe des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
können durch Bundesgesetz einh.eitlich festgesetzt. 
wer,den. Sie sind gesetzlich geschlitzt. 

Artikel 23. 

(5) Ein ,Bundesgesetz kann auch bestimmen,. 
inwieweit auf dem Gebiete des Post- und Fern­
meldewesens von den in den Absätzen 1 bis 3 
festgelegten Grundsätzen :rbweichendeSonder­
bestimmungen gelten. 

Artikel 30. 

(3) Die Ernennung der Angestellten der Kanz- (3) Die Ernennung der Bediensteten der Kanz-
lei des Präsident,en des Nationalrates steht dem lei des Präsidenten des Nationalrates steht dem 
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Präsidenten deS Nationalrates zu. Ihm kommen 
auch alle übrigen ,Befugnisse ,in Personalange­
legenheiten der Angestellten ·seiner Kanzlei zu; 
er ist insoweit oberstes V,erwaltungsorgan und 
übt diese Befugnisse allein aus. 

Artikel 54. Der Nationalrat wirkt an der Fest­
setzung von Eisenlbahntarifen, Post-, Telegra­
phen- und Fernsprechgebühren und Preisen der 
Monopolgegenstände sowie von Bezügen der 'rn 
Betrieben ,des Bundes ständig beschäftigten Per­
sonen mit. Diese Mitwirkung wird durch Bundes­
verfa,ssungsgesetz g,eregelt. 

Artikel 59. 

(2) öffentliche Angestellte, einschließlich der 
Angehor~ge11!d:esBunde'sheeres, Ibedürfen zur Aus­
übung eines Mandates ün Nationalrat oder im 
Bundesrat k!eines Urlaubes. Bewerben sie sich -um 
Mandate im Nationalrat, ,ist ihnen die dazu ,er­
forderliche Zeit zu gewähren. Das Nähere be­
stimmen die Dienstesvorschriften. 

Artikel 65. 

(2) 

a) die Ern:ennungder Bundesangestellten,ein­
schließlich ,der Offi~iere, und der sonstigen Bun­
desfunktionäre, die V.erleihung von Amtstitdn 
an solche; 

Artikel 66. (1) Der Bundespräsident kann das 
ihm zustehende Recht d,er Ernennung von Bun­
des angestellten be5timmter Kategorien den zu­
ständigen Mitgliedern der Bundesregierung über­
tragen. 

Artikel 95. 

(5) öffentlichen:Angestellten,einschließlich ,der 
Angehörigen des Bundesheere5, ist, im Falle lSie 
sich um ein Mandat in einern Landtage bewerben 
oder zu Abgeordnet-en eines Landtages gewählt 
wer,den, ,die für d~e Bewerbung um ein Lancl­
t3lgsmandat oder die Ausübung eines solchen ,er­
forderliche freie Zeit zu :gewähren. Das Nähere 
bestimmen die Dienstesvorschriften. 

Artikel 97. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Voll­
ziehung die Mitwirkung von Bundesorganen vor­
sieht, muß zu dieser Mitwirkung die Zustimmung 
der Bundesregierung eingeholt werden. Die Zu­
stimmung gilt als gegeben, wenn die Bundes­
regierung nicht binnen 8 Wochen von dem Tage, 
an dem der Gesetzesbeschluß heim zuständ~gen 
Bundesministerium eingelangt ,ist, dem Landes­
hauptmann mitJgeteilt hat, ,daß die Mitwirkung 
der Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung des Gesetzes-

Vorgeschlagene Fassung: 

Präsidenten des Nationalrates zu. lhmkom:men 
auch alle ubrigen Befugnisse in Personalangele­
genheiten der Bediensteten seiner Kanzlei zu;' er 
ist insoweit oberstes Verwaltungsorgan und übt 
diese Befugnisse allein aus. 

Artikel 54. Der Nationalrat wirkt an der Fest­
setzung von Eisenbahntarifen, Post- und Fern­
meldegebühren und Preisen der Monopolgegen­
stände sowie von Bezügen -der in Betrieben des 
Bundes ständig beschäftigten Personen mit. Diese 
Mitwirkung wird durch Bundesverfassungsgesetz 
geregelt. 

Artikel 59. 

(2) öffentliche Bedienstete, einschließlich der 
Angehörigen des Bundesheeres, bedürfen zur 
Ausübung eines Mandates im Nationalrat oder 
im Bundesrat keines Urlaubes. Bewerben sie sich 
um Mandate im Nationalrat, ist ihnen die dazu 
erforderlich'e Zeit zu gewahren. Das Nähere be­
stimmen die Dienstesvorschri,ften. 

Artikel 65. 

(2) 

a) Die Ernennung -der Bundesbeamten, ein­
schließlich der Offiziere, und ,der sonstigen Bun­
desfunktionäre, ,die Verleihung von Amtstiteln 
an solche; 

Artikel 66. (1) Der Bundespräsident kann das 
ihm zustehende R'echt der Ernennung von Bun­
desbea,mten bestimmter Kategorien den zuständi·· 
gen Mitgliedern der Bundesregierung übertra­
gen. 

Artikel 95. 

(5) öffentlichen Bediensteten, einschließlich der 
Angehörigen ,des Bundesheeres, ist, im Falle sie 
sich um ein Mandat in einem Landtage bewer­
ben oder zu Abgeordneten eines Landtages ge­
wählt werden, die für die Bewerbung um ein 
Landtagsmandat oder die Ausübung eines solchen 
erforderliche freie Zeit zu gewähren. Das Nähere 
bestimmen die DienstVorschriften. 

Artikel 97. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Voll­
ziehung die Mitwirkung von Hundesorganen vor­
sieht, muß hiezu .die Zustimmung der Bundes­
regierung eingeholt werden. Die Zustimmung gilt 
als .gegeben, wenn die Bundesregierung nicht bin­
nen acht Wochen von dem Tage, an dem der Ge­
setzesbeschluß beim Bundeskanzleramt eingelangt 
ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, -daß 
die Mitwirkung der Bundesorgane verweigert 
wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kund­
machungdes Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, 
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besmlusses nur erfolgen, wenn d~e Bundesregie- wenn die Bundesregierung ausdrücklim zuge~ 
rung ausdrücklim zugestimmt hat. . stimmt hat. 

Artikel 98. (1) Alle Gesetzesbeschlüsseder 
Landtage sind unmittlelbar nach der B·eschluß­
fassung des Landtages vor ihl1er Kundmachung 
vom Landeshauptmann dem zuständigen Bun­
desm:inisterium bekanntzugeben. 

(2) Wegen Gefährdung von Bundesinteresgen 
kann die Bundesregierung gegen den Gesetzes­
beschluß eines Landtages binnen acht Wochen 
von dem Tag, an dem der Gesetze.sbesmluß beim 
zuständigen Bundesministel1ium eingelangt ,ist, 
·einen mit Gründen versehenen Einspruch er­
heben. In diesem Fall darf der Gesetzesbeschluß 
nur kundgemacht werden, wenn ihn der Land­
tag bei Anwesenheit von mindestens ,der Hälfte 
der Mitglieder wiederholt. 

(3) Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist die 
Kundmachung nur zulässig, wenn die Bundes­
l1egierung ausdrücklich zustimmt. 

(4) Für Gesetz'esbeschlüsseder Landtag,e, ,die 
Abgaben zum Geg.enstand haben, gelten die Be­
stimmungen des Finanz-Verfassungsgesetzes. 

Artikel 102. (1) Im Bereich der Länder üben ... 
an dessen Weisungen (Artikel 20 Absatz 1) ge­
bunden; ob und inwieweit solche Bundesbehör­
den mit Akten der Vollziehung betraut werden, 
bestimmen die nam Artikel 10 er;gehenden Bun­
desgesetze. In den FälLen, in denen die Bundes­
polizeibehörden in Angelegenheiten des selbstän­
digen Wirkungsbereiches der Länder Vollzie­
hungsakte zu besorgen haben, steht die Befugnis 
zu Weisungen dem Landeshauptmann zu. 

(2) Folgende Angelegenheiten können ... und 
anderen Warenbezeimnungen, Ingenieur- und 
Ziviltechnikerwesen, Verkehrswesen, Bundesstra­
ßen, Strom- und Schiffahrtspolizei, Post-, Tele­
graphen- und Fernsprechwesen, Bergwesen, Regu­
lierung und Instandhaltung der Donau, Wild­
bachverbauung, Bau- und Instandhaltung von 
Wasserstraßen, V·ermessungswesen, Arbeiterrecht, 
Arbeiter-und Angesnellnenschutz, Sozialversiche­
rungswesen, ". Angelegenheiten der Schüler-' 
heime. 

Artikel 103. 

(4) Der administrative Instanzenzug in den 
Angelegenheiten .der mittelbaren Bundesverwal­
tung geht, wenn nicht .durch Bundesgesetz aus­
drücklich anderes bestimmt ,ist, biJS zu den zu­
.ständigen Bundesministern. 

Artikel 98. (1) Alle Gesetzesbeschlüsse der 
Landtage sind unmittelbar nach der Beschluß­
fassung des Landtages vor ihrer Kundmachung 
vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt 
bekanntzugeben. 

(2) Wegen Gefährdung von Bundesinteressen 
kann die Bundesregierung gegen den Gesetzes­
beschluß eines Landtages binnen acht Women 
von dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluß beim 
Bundeskanzleram1: eingelangt ist, einen mit Grün­
den versehenen Einsprum erheben. In diesem 
Fall darf der Gesetze~beschluß nur kundgemacht 
wer,den, wenn ihn der Landtag bei Anwesenheit 
von mind~stens ,der Hälifte der Mitglieder wie­
derholt. 

(3) Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist die 
Kundmachung nur zulässig, wenn die Bundes­
regierung ausdrücklich zustimmt. 

(4) Für Gesetzesbeschlüsse der Landtage, die 
Abgaben zum Gegenstand haben, gelten .die Be­
stimmungen des Finanz-Verfassungsgesetzes. 

Artikel 102. (1) Im Bereich der Länder 
üben ... an dessen Weisungen (Artikel 20 Ab­
satz 1) gebunden; ob und inwieweit solche Bun­
desbehörden mit Akten der Vollziehung betraut 
werden, bestimmen die Bundesgesetze; 'sie ·dür­
fen, soweit es sich nicht um die Betrauung ,mit 
·der Vollziehung von im .absatz 2 angeführten 
Angelegenheiten handelt, nur mit Zustimmung 
,der 'beteiligten Länder kundgemacht werden. 

(2) Folgende Angelegenheiten können ... und 
anderen Warenlbez~chnungen, Verkehrswesen, 
Strom- und Schiffahrtspolizei, Post- und Fern­
meldewesen, Bergwesen, Regulierung und In­
standhaltung der Donau, WildbachveVbauung, 
Bau- und Instandhaltung von Wasserstraßen, 
Vermessungswesen, Arbeitsrecht,. Sozialversiche­
rungswesen ... Angelegenheiten der Schüler­
heime. 

Artikel 103. 

(4) In den Angelegenheiten der mittdbaren 
Bundesverwaltung endet der administrative In­
stanzenzug, sofern der Landeshauptmann als 
Rechtsmittelbehörde zu entscheiden hat und nicht 
durch Bundesgesetz ausnahmsweise auf Grund 
der Bedeutung der Angelegenheit ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, beim: Landeshauptmann; 
steht die Entscheidung in erster Instanz dem 
Landeshauptmann zu, so geht der Instanzenzug 
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Artikel 107. Vereinbarungen ,der Länder unter­
einander können nur über Angelegenheiten ihres 
selbständigen Wirkungsbereiches ,getroffen wer­
den und sind der Bundesregierung unverzüglich 
zur Kenntnis zu bringen. 

Artikel 109. Für den Bereich ,der mittelbaren 
Bundesverwaltung im Land W,ien wenden d~e 
Geschäfte der Bezir ks- und der Landesinstanz 
vom Bürgermeister aLs Landeshauptmann und 
dem ihm unterstellten Magistrat in einer Instanz 
geführt. Der Instanzenzug geht in allen Fällen, 
in denen nicht ein Rechtsmittel gegen ,den Be­
scheid der Bezirksinstanz ausgeschlossen ist, vom 
Bürgermeister als Landeshauptmann an den zu­
ständigen Bundesminister; bundesgesetzlich sonst 
allgemein vorgesehene Abkürzungen des Instan­
zenzuges (Artikel 103, Absatz 4) finden keine 
Anwendung. Diese Bestimmungen gelten nicht, 
soweit Bundesbehörden ein Angelegenheiten der 
mittlelbaren Bundesverwaltung mit der Voll­
z'iehung betraut sind (Artikel 102, Absatz 1, 
zweiter und dritter Satz). . 

Artikel 120. Die Zusammenfassung von Orts­
gemeinden zu Gebietsgemeinden, deren Einrich­
tung nach dem Muster der Selbstv·erwaltung und 
die F,estsetzung der weiteren Grundsätze für die 
Organisation der allgemeinen staaüichen Verwal­
tung in den Ländern ist Sache der Bundesver­
fassungsgesetzgebung; die Ausführung obliegt den 
Landesgesetzgebungen. 

Artikel 13 3. 

(1) 

Vorgeschlagene ·FaSISung: 

inden Angelegenheiten der mittelbaren Bundes­
verwaltung, wenn nicht 'bundesgesetzlich anderes 
bestimmt ist, bis zum zuständigen Bundesmini­
ster. 

Artikel 107. Entfällt. 

Artikel 109. In den Angelegenheiten ,der mit­
telbaren Bundesverwaltung geht der Instanzen­
zug, soweit ein solcher nicht durch Bundesgesetz 
ausgeschlossen ist, im Lande Wien vom Magistrat 
als Bezirksverwaltungsbehörde oder, soweit in 
erster Instanz Bundesbehörden mit der Vollzie­
hung betraut sind (Artikel 102 Absatz 1 zweiter 
Satz), von diesen an den Bürgermeister als Lan­
deshauptmann; im übrigen gilt Artikel 103 Ab­
satz 4. 

Artikel 120. Die Zusammenfassung von Orts­
gemeinden zu Gebietsgemeinden, deren Einrich­
tung nach dem Muster der Selbstverwaltung so­
wie die Festsetzung weiterer Grundsätze für die 
Organisation der allgemeinen staatlichen Verwal­
tung in den Ländern ist Sache der Bundesverfas­
sungsgesetzgebung;die Ausführung obliegt der 
Landesgesetzgebung. Die Regelung der Zustän­
digkeit in Angelegenheiten ·des Dienstrechtes und 
des Personalvertretungsrechtes der Bediensteten 
der Gebietsgemeinden 1St Sache der Bundes­
verfassungsgesetzgebung. 

Artikel 131. 

(1) 

2. 1fl den AngeLegenheiten '" 
können. 

anfechten 2. in den Angelegenheiten .. , anfechten kön-

Artikel 131. 

2. die Disziplinarangelegenheiten der Ange­
stellten' des Bundes, ,der Länder, der Bezirke 
und der Gemeinden; 

Artikel 138. 

nen; 

3. inden Angelegenheiten des Artikels 15 Ab­
satz 5 erster Satz die zuständige Landesregierung 
gegen Bescheide des zuständigen 'Bundesministers. 

Artikel 133. 

2. die Disziplinarangelegenheiten der Bedien­
steten des Bundes, der Länder, ,der Bezirke und 
der Gemeinden; 

Artikel 138. 

(2) Der Verfassung,sgerichtshof stellt weitlers (2) Der Verfassungsgerichtshof stellt weiters 
auf Antrag der Bundesregierung oder einer Lan- auf Antrag der Bundesregierung oder einer Lan-
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desregierung fest, ob ein Akt der Gesetz,gebung desregierung fest, ob ein Akt der Gesetzgebung 
oder Vollziehung gemäß Arttkel 10 bis 15 :in die oder Vollziehung in die Zuständigkeit .des Bun­
Zuständigkeit des Bundes oder der Länder fällt. des oder der Länder fällt. 

Artikel 138 a. (1) Auf Antrag der Bundesregie­
rung oder einer beteiligten Landesregierung stellt 
der Verfassungs gerichtshof fest, ob 'eine Verein­
barung im Sinne des Artikels 15 a Abs. 1 vor'liegt 
und ob von einem Land oder dem Bund .die aus 
einer solchen Vereinbarung folgenden Verpflich­
tungen, soweit es sich nicht um vermögensrecht­
liche Ansprüche handelt, erfüllt worden sind. 

(2) Wenn es in einer Vereinbarung im Sinne 
des Arükels 15 a Absatz 2 vorgesehen ist, stellt 
der Verfassungsgerichtshof ferner auf Antrag 
einer beteiligten Landesregierung fest, ob eine 
solche Vereinbarung vorliegt und ob die aus 
einer solchen Vereinbarung folgenden Verpflich­
tungen, soweit es sich nicht um vermögensrecht­
liche An,sprüch,e handelt, erfüllt wOl'den sind. 
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